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EDITORIAL 
----

Ein Großteil der biopolitischen Problemfelder, die uns heute beschäfti
gen, entspringt einer Medizin, in der die Machbarkeit zur obersten Instanz 
geworden ist. Alles, was möglich ist, soll auch Anwendung finden. Alles, 
was technisch gemacht werden kann, ist auf jeden Fall ein Fortschritt und 
wird ernsthaft erwogen. Es wird sogar das Zukünftige in die Diskussion ein
gebracht, um, wie man sagt, vorbereitet zu sein, wenn das Mögliche dann 
eines Tages realiter auch vollbracht werden wird. Der rasante Fortschritt der 
Wissenschaften hat die Öffentlichkeit in rascher Abfolge mit den folgen
schweren Entscheidungen konfrontiert. Man denke nur an die ln-vitro-Ferti
lisierung, Samenbanken, Leihmütter, Wunschbabys, tiefgefrorene Embryo
nen, das therapeutische Klonen, Ersatzorgane, Xenotransplantationen, Gen
therapie, Keimbahneingriffe, um nur einiges zu nennen, denn diese Aufzäh
lung könnte problemlos fortgesetzt werden. 

Brauchen wir wirklich alle jene Techniken? Müssen sie, wenn schon ent
wickelt, etabliert werden? Was bedeutet denn "Fortschritt" für die Mensch
heit, woran misst er sich und worin liegt er? Inwiefern kann von Fortschritt 
gesprochen werden, wenn Embryonen verbraucht, Familienbande zerstört 
oder mit elternlosen Zygoten experimentiert wird? Wäre es nicht fortschritt
licher, auf manche Techniken zu verzichten? Diese Fragen gelten in vielen 
Kreisen geradezu als Tabu, weil einem blinden Glauben an die Technik und 
den Fortschritt gehuldigt wird. Wer solche Fragen formuliert, wird der Fort
schrittfeindlichkeit bezichtigt. 

Ist jede Erneuerung ein Fortschritt? Soll eine neue Technik, die etwas Neu
es möglich macht, immer als Fortschritt gelten? Das Wesen einer jeden Tech
nik ist die Mittel-Zweck-Relation, d.h. eine Technik ist ein Verfahren zur 
Erreichung eines Zweckes durch Einsatz von bestimmten Mitteln. Die Qua
lifizierung einer Technik als Fortschritt oder Rückschritt ist ein ethisches Ur
teil. Und dieses Urteil lautet: jede Technik, die mit ethisch unbedenklichen 
Mittel einen für den Menschen guten Zweck ermöglicht, ist ein Fortschritt. 
Dass jede Technik missbraucht werden kann und Übles bewirken kann, liegt 
aber nicht in der Technik selbst, sondern in ihrem Missbrauch zum schlech
ten Zweck. Es wäre deshalb ein Unding, die Technik zu verteufeln und zu 
verbieten, weil sie missbraucht werden könnte. Die prinzipielle Offenheit 
für die technischen Erneuerungen ist eine kulturelle Errungenschaft der Re
naissance, die nicht revidiert werden darf. 

Es gibt allerdings Techniken, deren Anwendung auf jeden Fall und immer 
ethisch verwerflich sind, weil sie, unabhängig davon, dass sie auch Gutes 
bewirken können, Mittel verwenden, die niemals zur Disposition stehen bzw. 
Zwecken dienen oder unmittelbare Nebenwirkungen haben, die niemals 
angestrebt werden dürfen. Jede Handlung, die ethisch unzulässige Mittel 
verwendet und/oder unsittliche Ziele verfolgt, ist verwerflich. Und auf eine 
Technik, die theoretisch oder praktisch nur solche Handlungen ermöglicht, 
müsste verzichtet werden. 

221 



Editorial 

222 

IMAGO HOMINIS 

Die Biotechnologie wirft sehr schwierige ethische Fragen auf, weil ihre 
Entwicklungen auch als Werkzeug zur subtilen lnstrumentalisierung von 
Menschen verwendet werden können. Es sind Fragen, die die Achtung der 
Würde des Menschen betreffen, und die Würde des Menschen ist ein schwer 
fassbarer Begriff. 

Dieses Heft wird einer Technik gewidmet, die unseres Erachtens ethisch 
nicht zu rechtfertigen ist. Die Tatsache, dass in den meisten entwickelten 
Demokratien die ln-vitro-Fertilisierung (IVF) legal in der Forschung und klini
schen Praxis verwendet wird, legitimiert sie in keiner Weise, macht aber eine 
offene ethische Diskussion fast unmöglich. Viele- auch prominente Denker 
wie z.B. HABERMAS oder HöFFE- die sich über die unmittelbaren Folgen der 
IVF ablehnend äußern, wagen nicht den Konsens anzugreifen und überge
hen die Legitimationsfrage. 

Rund 10 Jahre nach der Legalisierung der ln-Vitro-Fertilisierung in Öster
reich durch das Fortpflanzungsmedizingesetz und zwölf Jahre nach dem deut
schen Embryonenschutzgesetz wollen wir mit großem Respekt dieses Thema 
nochmals aufgreifen, in der Hoffnung, dass die Mehrheit der Forscher an
hand der hier dargelegten Argumente bereit ist, den Konsens zu hinterfragen. 
Die Beiträge dieser Ausgabe wollen Diskussionsanregung bieten: SoNNENFELD 

vertritt die These, dass bei der IVF nicht mehr von Heilkunst im Dienste der 
Person gesprochen werden kann. MIXA zeigt die Position des katholischen 
Lehramtes auf und erläutert die Hintergründe ihrer Ablehnung der künstli
chen Befruchtung. HILLGRUBER liegt daran, dass die IVF beträchtliche verfas
sungsrechtliche Probleme aufwirft. AuNER untersucht den moralischen Status 
des Embryos in vitro und zeigt dabei, dass es hier eine unüberbrückbare Kluft 
zwischen Theorie und Praxis gibt. Die unermessliche Würde und daher der 
absolute Lebensschutz, die dem Embryo in vitro gleich wie in utero aus phi
losophisch-anthropologischer Sicht zukommt, kann in der Praxis nicht um
gesetzt werden. Die Erklärung dafür ist, dass durch die Technik etwas erzeugt 
wurde, das auf diese Weise niemals hätte erzeugt werden dürfen, und diese 
Verletzung der Menschenwürde führt in der Folge zu Ausweglosigkeiten, die 
nach menschlichem Maß nicht mehr aus der Weit geschafft werden können. 

Das Jahr 2002 neigt sich dem Ende zu, und wir wünschen allen unseren 
Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest. 

Die Herausgeber 
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Geschlechtswahl mittels Spermienselektion 

johannes KöNJGSEDER 

Junge oder Mädchen: Seit der Antike hat 
diese Frage die Väter und Mütter beschäftigt, 
verschiedene Bemühungen gab es in der Ge
schichte, diese Entscheidung der Natur zu 
beeinflussen. 

Frank COMHAIRE, Leiter der Andrologie des 
Universitätskrankenhauses Gent, bietet seit 
einigen Jahren an, Paaren, je nach Wunsch, 
zu einem Sohn oder einer Tochter zu verhel
fen. Mit Hilfe eines Spermasortierers werden 
Spermien mit X-Chromosom von denen mit 
Y-Chomosom getrennt und nur die vom ge
wünschten Geschlecht kommen bei der Inse
mination in die Gebärmutter. Ganz einfach 
ist das Verfahren nicht, gibt der Reprodukti
onsmediziner zu. Es dauert etwa ein halbes 
Jahr von der Spermaprobe bis zur künstlichen 
Besamung, der Insemination. Das vom priva
ten Genetics & IVF Institute in Fairfax (Virgi
nia) patentierte Verfahren nutzt den Umstand, 
dass X-Chromosomen etwas mehr DNA in 
sich tragen als V-Chromosomen. Nach Mar
kierung mit einem Flureszenzfarbstoff wer
den die Spermien durch den Mikrosorter ge
schickt, an der Menge des emitierten Lichts 
erkennt die Maschine die unterschiedlichen 
Geschlechtschromosomen und trennt die 
Spermien voneinander. Schließlich werden 
der Mutter je nach Wunsch die X oder die V
tragenden Spermien injiziert. "Rund 400 Kin
der wurden auf diese Weise bereits erzeugt", 
heißt es in einer Werbebroschüre des Gene
tics & IVF Institute, 11- und hunderte Interes
senten melden sich im Monat." 

Erst die moderne Fortpflanzungstechnik 
macht die Geschlechtswahl möglich. Erson
nen wurde der Spermasortierer um Leiden zu 
verhindern. Paaren mit geschlechtsgebunde
nen Erbkrankheiten sollte so geholfen werden, 
ein gesundes Kind zu bekommen. Bei Frau-
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en, die Konduktorinnen der Bluterkrankeit 
sind, will man mit dieser Technik erreichen, 
dass nur Spermien mit X-Chromosom zur Be
fruchtung kommen- und so eine Tochter ohne 
Krankeitsmanifestation entsteht. Bald jedoch 
erweiterte sich die Nachfrage und seit 1998 
kommt diese Technik der "sex-selection" auch 
bei gesunden Paaren zur Anwendung. 

Die Wahrscheinlichkeit für die Geburt ei
nes Kindes mit dem gewünschten Geschlecht 
ist bei der Spermienselektion bescheidene 
88% beim Wunsch nach einem Mädchen, bei 
Jungen ist die Treffsicherheit nur 73%. "Wer 
allerdings 100 % Sicherheit wünscht, muss 
Präimplantationsdiagnostik anwenden", so F. 
CoMHAIRE. Die umstrittene, in Zusammenhang 
mit Früherkennung von genetischer Erkran
kungen entwickelte Präimplantationsdiagno
stik (PID) ermöglicht es, das Geschlecht des 
künftigen Babys bereits im Embryonalstadium 
zu erkennen. Die Befruchtung im Reagenz
glas wird hier vorausgesetzt. Dann sortiert der 
Mediziner jene Embryonen aus, die nicht dem 
Geschlechtswunsch entsprechen. 

Offensichtlich wirft die Anwendung von 
Methoden zur Geschlechtswahl die Frage 
nach ethischen lmplikationen auf. Noch im 
Jahr 1999 lehnte das Ethikkomitee der Ameri
can Society of Reproductive Medicine (ASRM) 
in einer Stellungnahme Geschlechtsselektion 
aus nichtmedizinischen Gründen ab. Eine sol
che Geschlechtsselektion sei diskriminierend, 
würde Vorurteile über Geschlechter bestäti
gen und gesunde Frauen mit unnötigen medi
zinischen Eingriffen belasten. Nur zwei Jahre 
nach der Ablehnung von Geschlechtsselekti
on aus nichtmedizinischen Gründen veröffent
licht die ASRM eine neue Stellungnahme zur 
Spermientrennung. Diesmal fehlen die Ein
wände gegen sex-selektion aus nichtmedizi-
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nischenGründen und diskriminierende Effekte 
sah das Komitee plötzlich nicht mehr. Die glei
chen Argumente sollten auch für sex-selekti
on per PID gelten, stimmt derVorsitzende des 
Komitees John A. RoBERTSON zu. Wenn man 
schon Geschlechtsselektion zu lasse, dann 
müsse auch jene Methode erlaubt sein, die 
den höchsten Erfolg garantiere. 

ln England ist Geschlechtswahl verboten. 
Dieses Verbot umgingen Kliniken indem sie 
ihre Paare in Kliniken in den USA überwiesen 
haben, und einige gelangten so zu ihrem 
Wunschkind. 

Geschlechtselektion wird heute auf ver
schiedene Weise und in großem Umfang be
trieben. ln China z. B. mit dem Ziel Mädchen 
zu vermeiden. ln Indien werden tausende 
Föten abgetrieben, weil ein vorgeburtlicher 
Ultraschall sie als weiblich identifiziert. Allein 
in Bombay gab es 1996 bereits 200 Kliniken, 
die sich, wie sie selbst offiziell angaben, auf 
selektive Abtreibung spezialisiert hatten. Die
se Zahlen nimmt der Reproduktionsmedizi
ner Antiruddha MALPANI, der in Bombay eine 
Praxis betreibt, zum Anlass, für eine Selekti
on in einem früheren Stadium mittels PID zu 
plädieren (lt. Human Reproduction, Jänner 
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2002). Es seien auch schon eine Reihe ge
sch lechtskontroll ierter Kinder geboren, seit 
MALPANI in seiner indischen Praxis PID betreibt. 
Bisher ausnahmslos Jungen. Sein Argument 
lautet: Wenn Paare mit Verhütungsmitteln die 
Wahl haben, wann und wie oft sie ein Baby 
haben möchten, dann könne man es ihnen 
nicht verwehren, wenn sie auch das Ge
schlecht aussuchen wollen. 

Die Anwendung von Spermienselektion, 
um sich einen Buben oder ein Mädchen zu 
verschaffen, ist sichtlich eine Entwicklung 
einer von Konsumismus und Hedonismus ge
prägten Zeit und sittlich unannehmbar. Ge
gen den ausdrücklichen Wunsch nach einem 
Jungen oder einem Mädchen ist an sich nichts 
einzuwenden. Er ist auch ethisch betrachtet 
legitim. Was keinesfalls legitim sein kann, ist, 
diesen Wunsch mit Mitteln durchzusetzen, die 
ethisch unzulässig sind, wie etwa der künstli
chen Befruchtung oder der Insemination, die 
bei der Methode der Spermienselektion not
wendig sind. 

Dr. Johannes KöNIGSEDER, lmabe-lnstitut 
Landstraßer Hauptstraße 4/13 
A -1030 Wien 
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Hat die Bioethikkommission beim Bundeskanzleramt die Diskussion 
über biopolitische Themen gefördert und belebt? 

}ohannes BoNELLJ 

Die Österreichische Bioethikkommission des 
Bundeskanzleramtes hat der Öffentlichkeit sei
nen ersten Tätigkeitsbericht über den Zeitraum 
vom 2. Juli 2001 bis 3. Juli 2002 vorgelegt. Der 
Bericht im Wortlaut ist auf der Hornepage des 
Bundeskanzleramtes http://www.bka.gv.at/ 
bioethiklindex-taetigkeitsbericht.html abrufbar. 

Im Berichtszeitraum hat die Kommission 1 0 
Sitzungen abgehalten und dabei eine Empfeh
lung und zwei Stellungnahmen ausgearbeitet: 

Am 11. Februar 2002 hat sie eine Empfeh
lung für einen Beitritt Österreichs zur Biome
dizinkonvention des Europarates abgegeben. 

Am 6. März 2002 hat sie die Stellungnah
me zur Frage der innerstaatlichen Umsetzung 
der Biotechnologie-Richtlinie verabschiedet. 

Am 8. Mai erfolgte die Stellungnahme zur 
Frage der Stammzellenforschung im Kontext 
des 6. Rahmenprogramms der EU im Bereich 
der Forschung, technologischen Entwicklung 
und Demonstration als Beitrag zur Verwirkli
chung des europäischen Forschungsraums 
(2002-2006). 

Die letzte Stellungnahme hat allerdings 
zwei alternative Empfehlungen enthalten. Die 
erste wurde vom Vorsitzenden, Prof. Johan
nes HuBER und weiteren zehn Mitgliedern, die 
zweite vom stellvertretenden Vorsitzenden, 
Prof. Günther PöLTNER und weiteren sieben 
Mitgliedern unterstützt. Diese Stellungnahme 
wurde von lmabe (vgl. IMAGO HOMINIS Band 9, 
Heft 2, S. 88-89) kommentiert. Es war erfreu
lich, dass die Österreichische Bundesregierung 
sich nicht durch das Stimmenverhältnis irri
tieren ließ und der Ministerrat der EU nach 
der zweiten, ethisch korrekteren Empfehlung 
abstimmte. 

Es ist sicherlich noch verfrüht, nach einem 
Jahr Tätigkeit die Frage zu beantworten, ob 
diese neue Einrichtung den Erwartungen ent
sprochen hat. Wenn man aber die Aufgaben 
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vergleicht, die ihr in derVerordnung Nr. 226 
(vgl. BGBI vom 29. Juni 2001) zugeteilt wur
den, könnte man vermuten, sie sei nicht auf 
dem besten Weg, das ihr Angetragene einzu
lösen. Allein die Aufgabe "Information und 
Förderung der Diskussion über wichtige Er
kenntnisse der Humanmedizin und -biologie 
und über die damit verbundenen ethischen 
Fragen in der Gesellschaft" (vgl. Verordnung 
§ 2, (1), 1) scheint ziemlich zu kurz gekom
men zu sein. Von einer Förderung der Dis
kussion auf breiter Basis, wie der Bundeskanz
ler und derVorsitzende der Kommission in der 
Gründungsphase immer wieder betont haben, 
ist man noch sehr weit entfernt. Besonders auf 
die letzte Stellungnahme (aber auch auf die 
anderen) gab es heftige Reaktionen, mit de
nen sich die Kommission nicht auseinander
gesetzt hat. Will die Kommission wirklich die 
Diskussion fördern? Man kann diese Frage 
vorerst nur verneinen. Die deutsche Schwe
sterinstitution beim Berliner Bundeskanzler
amt, der Nationale Ethikrat hat beschlossen, 
ab 2002 alle Sitzungen des Nationalen Ethik
rats öffentlich zugänglich zu machen. Dies 
könnte man auch in Österreich machen. 

Die nächste Periode der Bioethikkommis
sion verspricht spannend zu werden. Bereits 
in der Sitzung vom 3. Juli 2002 wurde die Be
handlung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 
und die UN-Antiklonkonvention angekündigt. 
Zur letzteren siehe unsere Stellungnahme in 
diesem Heft (vgl. auch IMAGO HoMINIS Band 9, 
Heft 2, S.79-80). Welche Empfehlung wird hier 
zu erwarten sein? Kompromissloses Klonver
bot oder wieder ein Verbot mit Hintertüren? 

Es war auch zu erwarten, dass die Novel
lierung des Fortpflanzungsmedizingesetzes 
irgendwann auf die Tagesordnung kommen 
sollte. Die Österreichische Gesellschaft für 
Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, 
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dessen prominentestes Vorstandsmitglied 
gleichzeitig Präsident der Ethikkommission 
ist, macht seit Jahren Druck, um dieses Ge
setz zu ändern. So soll die Aufbewahrungs
frist tiefgefrorener Eizellen, Samenzellen und 
Embryonen von einem Jahr auf zehn Jahre 
verlängert, eine Gleichstellung von Ei- und 
Samenzelle als Spende für die heterologe 
künstliche Befruchtung erwirkt, die Zulas
sung von Präimplantationsdiagnostik und 
Versuche mit Embryonen ermöglicht wer
den. Der Präsident der Gesellschaft, Prof . 
FISCHL, Oberarzt an der Abteilung, der Prof. 
HuBER vorsteht, hat dieses Vorhaben im No
vember 2000 in einer Enquete im Justizmi
nisterium präsentiert. Nicht wenige in Öster
reich wünschen sich, dass die Ethikkommis
sion diese Diskussion auf breiter Basis be-
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ginnt, weil sie die Frage der Rechtfertigung 
der IVF neu aufrollen wollen. Die Erfahrung 
der letzten zwölf Jahre hat nämlich gezeigt, 
dass mit der Einführung der IVF der Rubi
kon des Lebensschutzes überschritten wur
de, d.h. diese Technik stellt die erzeugten 
Embryonen auch für andere Zwecke als re
produktive zur Verfügung, ohne dass dage
gen etwas getan werden kann. IVF setzt fak
tisch jeden legalen Embryonenschutz außer 
Kraft. Die Diskussion über ein effizientes Em
bryonenschutzgesetz in Österreich wäre 
daher sehr wichtig. 

Univ.Prof.Dr. Johannes BoNELLI 

Direktor des KH St. Elisabeth 
Landstraßer Hauptstraße 4a 
A - 1030 Wien 
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Erklärung des IMABE - Instituts: 
UNO bereitet Klonverbot vor 

Die Organisationen der Vereinten Natio
nen (UNO) befassen sich endlich mit der Fra
ge eines internationalen Klonungsverbots. Dies 
ist sehr zu begrüßen. Eine deutsch-französi
sche Initiative bei der UNO hat diese Frage 
auf die Tagesordnung gebracht. Diese Initiati
ve will aber nur das reproduktive, nicht aber 
das menschliche Klonen für therapeutische 
Zwecke untersagen. Deshalb begrüßen wir 
noch mehr den Gegenentwurf der USA, von 
Spanien und den Philippinen, die jeglicher 
Klonung von Menschen den Kampf ansagen. 

Wenn man die Entwicklung der Biopolitik 
der letzten Jahrzehnte genau verfolgt, kann 
man die deutsch-französiche Position nur als 
blauäugig bezeichnen. ln derTat waren in der 
jüngsten Vergangenheit bei den biopolitischen 
Gesetzen meistens auch Ausnahmefälle vor
gesehen, die faktisch die in den Regelungen 
enthaltenen Verbote unwirksam machten. So 
ist die Abtreibung überall verboten geblieben, 
aber in vielen Ländern wurde unter gewissen 
Bedingungen die Strafe ausgesetzt. Man wollte 
jenen wenigen existentiellen Konflikten zwi
schen dem Leben der Mutter und dem Leben 
des Kindes, die an sich juristisch schwer lös
bar sind, einen Ausweg ermöglichen. Oe fac
to hat diese Regelung jede Abtreibung bis zum 
dritten Monat ermöglicht, so dass langsam das 
Bewusstsein entstehen konnte, dass sie doch 
erlaubt sei. In den 90er Jahren wurde überall 
die ln-vitro-Fertilisierung zugelassen, um es 
jenen wenigen unfruchtbaren Ehepaaren, die 
unbedingt ein eigenes Kind haben wollen, zu 
ermöglichen. Heute wird die Technik für je
den reproduktiven Zweck angeboten. Wer si
cher sein will, ein gesundes Kind zu bekom
men, soll sich eines in vitro erzeugen lassen 
und dazu die Präimplantationsdiagnostik (PID) 
anwenden. Die ln-Vitro-Fertilisierung für nicht 
reproduktive Zwecke war nicht vorgesehen. 
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IVF ist derzeit jedoch schon eine Standard
technik bei der immer stärker werdenden 
embryonalen Forschung geworden, vor allem 
im Zusammenhang mit der Stammzellenfor
schung und mit der therapeutischen Klonung. 
Bei den Euthanasieregelungen war die glei
che Entwicklung zu beobachten. Obwohl die 
Gesetzgebungen in Belgien und Holland nur 
restriktiv die Strafaussetzung vorsehen, zeigen 
die langjährige Erfahrung Hollands und die 
kurze Belgiens, dass eine beträchtliche Pro
zentzahl der Fälle sich über die einschränken
den Bedingungen hinwegsetzt. 

Man darf sich nichts vormachen: eine Op
tion, die das therapeutische Klonen bejaht und 
dabei reproduktives Klonen verbieten will, ist 
eine T äuschung, weil sie eine nicht zu überse
hende gesellschaftliche und kulturelle Dyna
mik verdrängt. Das Argument der deutschen 
UNO-Verhandlungsführung, dass eine Festle
gung auf ein totales Klonverbot zu "nicht hin
nehmbaren" Verzögerungen beim Verbot des 
reproduktiven Klonens führen würde, ist nur 
zur Hälfte wahr. Es würde vielleicht länger dau
ern, dafür gibt es dann keine menschliche Klo
nung mehr. In dem Fall wäre eine Kompro
misslösung wirklich keine Lösung: die Klonung 
des Menschen würde unweigerlich kommen. 

Es ist zu erwarten, dass die meisten Länder 
der Weit die Initiative der USA, Spaniens und 
der Philippinen unterstützen. Wir appellieren 
an die Vertreter Österreichs, den Vorschlag 
eines kompromisslosen Verbots jeglichen 
menschlichen Klonens zu unterstützen. 

Wien, am 23.10.2002 

Rund zwei Wochen nach unserer Erklärung 
sind die UNO-Verhandlungen vorerst ergeb
nislos zu Ende gegangen. Mehr als 30 Staaten 
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unterstützten den Vorschlag Spaniens, der USA 
und der Philippinen während Frankreich und 
Deutschland bei ihrem ursprünglichen Vor
schlag blieben, zunächst nur das reprodukti
ve Klonen zu verbieten und erst eventuell zu 
einem späteren Zeitpunkt das therapeutische 
Klonen zu unterbinden. ln einem Jahr soll ein 
neuer Anlauf im UN-Legal Committee genom
men werden. Es ist schade, dass hier bei einer 
so dringenden Angelegenheit nicht rasch ge
handelt wurde. Der USA-Unterhändler soll zur 
Agentur Reuters gesagt haben: "Wir sind der 
Ansicht, dass keine Entscheidung noch besser 
ist als eine schlechte Entscheidung". Das 
stimmt zwar, aber es ist ein schwacher Trost, 
denn keine Entscheidung ist in diesem Fall zu 
wenig. 

Merkwürdig ist die Position Deutschlands 
in diesen Verhandlungen. Offiziell begründet 
die Bundesregierung die Ablehnung dieses 
erweiterten Entwurfes (den auch die USA un
terstützen) damit, dass er nicht durchsetzbar 
sei. Diese Argumentation legt bei den Partnern 
in der EU und in den USA jedoch den Ver
dacht nahe, dass Deutschland aus inhaltlichen 
Gründen kein umfassendes Klonverbot will. 
Das heißt, dass man das therapeutische Klo
nen in Deutschland in Zukunft zulassen will. 

Dazu hat der EU-Abgeordnte und Fraktions
führer der Christdemokraten in biopolitischen 
Fragen LIESE wörtlich gesagt: "Ich halte die Ent
wicklung für sehr besorgniserregend. Natürlich 
muss man auf internationaler Ebene immer 
sehen, wie weit man kommt und auch bereit 
sein, Kompromisse zu schließen. Ich kann je
doch überhaupt nicht nachvollziehen, warum 
Deutschland in einer wichtigen Frage wie der 
der Bioethik, bei der unser Embryonenschutz
gesetz sehr klar ist, an der Seite Chinas für eine 
sehr liberale Regelung kämpft und den EU-Part
ner Spanien und die USA derart brüskiert. ( ... ) 
Bisher hatte Deutschland auch international mit 
seinem strengen Embryonenschutzgesetz eine 
Vorbildfunktion. Auch bei den Verhandlungen 
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über das 6. Forschungsrahmenprogramm der 
EU hat Deutschland dazu beigetragen, dass 
nicht alles technisch Mögliche auch erlaubt ist. 
Durch das Verhalten der deutschen Delegati
on in NewYork wird diese Vorbildfunktion auf 
dramatische Art und Weise aufs Spiel gesetzt. 
Wenn dann auch noch durch die Bundesre
gierung derVerdacht lanciert wird, als gehe es 
der amerikanischen Regierung darum, jegliche 
Begrenzung der Forschung zu verhindern, so 
ist dies entweder ein Zeichen von totaler Igno
ranz oder Böswilligkeit. Ich halte es für sehr 
wichtig, dass die Bundesregierung klarstellt, 
dass jegliche Form des Klonens von Menschen 
in Deutschland verboten ist und auch verbo
ten bleiben soll." (Vgl. www.kath.net am 
06.11 .2002). 

Das Europaparlament hat am Donnerstag, 
den 21. November 2002 eine Resolution ver
abschiedet, welche ein totales Verbot des Klo
nens von Menschen in allen Phasen der Aus
bildung und Entwicklung des Embryos begün
stigt. Der Entwurf mit dem litel: "Wissenschaf
ten des Lebens und Biotechnologie- Eine Stra
tegie für Europa" wurde von der Portugiesin Elisa 
Maria DAMI erstellt. Mit 271 Ja-Stimmen gegen 
154 Nein-Stimmen stimmten die EU-Abgeord
neten für eine Ausbesserung im § 20, wo die 
Europakommission und die Mitgliedsstaaten 
aufgefordert werden, das Klonen ganz zu ver
bieten. Die Abgeordneten bekräftigten damit 
ihre bisherige Position und stellen sich in der 
UN-Debatte auf die Seite von Spanien, Italien 
und den USA. Der neue Artikel weist nach
drücklich auf die Achtung des Lebens und der 
Würde jedes menschlichen Wesens hin, unab
hängig von seinem Entwicklungsstand und sei
nem Gesundheitszustand, und lehnt jede For
schung oder Nutzung von Biowissenschaften 
und Biotechnologie ab, die diesem grundlegen
den Prinzip widerspricht (vgl. www.zenit.orgam 
21.11.2002). 

Die Redaktion 
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SCHWERPUNKT 

Ärztliche Heilkunst im Dienste der Person 
Affred SONNENFELD 

Zusammenfassung 

Wird bei der Sterilitätsbehandlung mittels Laborbefruchtung die Ganzheit der Person, die 
im Reagenzglas entsteht, geachtet? Mit der Technik der In-vitra-Fertilisation kam es zu einem 
Ortswechsel bei der Entstehung des Menschen, womit die Intimität durch die "black-box" 
nicht mehr gewahrt ist; der intime Raum der Ehe wurde gesprengt und entpersönlicht. Gegen
wärtig arbeiten Forscher an einer vollkommen künstlichen Gebärmutter, die es uns ermögli
chen soll, Föten außerhalb des menschlichen Körpers im Labor unter Glas heranwachsen zu 
lassen. Heute wie damals vor etwa 24 Jahren, als das erste Retortenbaby das Licht der Weit 
erblickte, stellt man die Frage: Was für ein Kind wird aus der Flüssigkeit in einem Plastiktank 
hervorkommen? Besteht die Gefahr, dass diese Menschen sich emotional nicht voll entwickeln 
können? Einige Forscher sehen darin einen Triumph der modernen Wissenschaft, andere dage
gen den Gipfel des Wahnsinns. Eine erneute Reflexion über den ärztlichen Behandlungsauf
trag, dem Menschen in seiner leib-seelischen Ganzheit zu dienen, tut not. 

Schlüsselwörter: Personale Leib-Seele-Einheit, Ehrfurcht vor der Ganzheit der Person, 
Laborbefruchtung, Überschreitung des Rubikon, lntimitätsverlust, besitzergreifendes Kin
der-haben-wollen, Kinder als Frucht personaler Selbsthingabe und ehelicher Liebe 

Abstract 

When using artificial fertilisation in a Iabaratory as therapy for sterility is the integral com
pleteness of the person conceived in a test tube taken into consideration? In-vitra-fertilisation 
has caused a change in place where a human being originates whereby intimacy is replaced 
by a "black-box" and the very intimate marriage act is omitted and the process becomes 
impersonal. At the present time researchers are working on a completely artificial womb which 
would make the growth to maturity of an embryo under glass outside of the human body 
possible. Today, the same as twenty-four years ago when the first tube baby was born, we must 
ask the question: what sort of a child will this be being born out of a plastic tank full of liquid? 
ls there not a danger that these children will not be able to fully develop emotionally? Many 
researchers see this possible development as a triumph of modern science, whereas others see 
it as the height of insanity. lt is time for a renewal of reflection on the mandate of the medical 
doctor to treat human being as a body and soul union. 

Keywords: Personal body and soul entity, respect for the integrity of the person, fertilization 
in the laboratory, crossing over the Rubicon, loss of intimacy, exaggerated right-to-have
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Schwerpunkt· IVF- Hinterfragung einer Praxis 

Es gehört zum traditionellen Behandlungs
auftrag der ärztlichen Heilkunst, dem Men
schen in seiner leib-seelischen Ganzheit zu 
dienen. Gerade weil der Arzt bei jedem Ein
griff den Menschen stets in seiner umfassen
den Wirklichkeit antrifft, kann er sich nicht 
ausschließlich auf seine medizinische Metho
de zurückziehen. Er muss sich auch die an
thropologische Frage stellen, ob das Heilver
fahren, das er anwendet, der personalen Wür
de des Patienten gerecht wird. 

Doch was ist unter dieser "Ganzheit" zu 
verstehen? Woran kann man sie festmachen? 
Ist sie eine Besonderheit, die sich unseren 
Augen entzieht? Nehmen unsere Augen nur 
Teile der Ganzheit war? Kann das menschli
che Auge nur den Leib und seine Bestandteile 
erkennen, oder vermag es darüber hinaus et
was zu erfassen, das sich hinter der reinen 
Biologie verbirgt? Im alltäglichen Sprachge
brauch trennen wir nicht zwischen seelischer 
Wirklichkeit und Leiblichkeit des Menschen; 
vielmehr erfahren wir unmittelbar unsere Ein
heit. Wir sagen nicht: "Meine Seele oder mei
ne Muskeln haben Angst", sondern "Ich habe 
Angst"; und wir meinen mit diesem ",ch" ganz 
selbstverständlich uns selbst als Menschen, die 
leiblich da sind und existieren. Auch die an
deren Menschen erleben wir als eine solche 
Einheit. Wir sagen nicht: "Deine Seele denkt 
nach", sondern "Du denkst nach". Oder wir 
fragen: "Wie geht es Dir?" und nicht: "Wie 
geht es Deiner Leber?" Bei all diesen Fragen 
und Aussagen ist der andere für uns selbstver
ständlich eine Ganzheit, zu der seine leibli
che Existenz ebenso unmittelbar gehört wie 
die Tatsache, dass er etwas denkt und sich et
was vorstellt. 

Subjekt in der Medizin 

Die "anthropologische Medizin", die na
mentlich durch Wissenschaftler wie Ludolf voN 

KREHL, Viktor voN WEIZSÄCKER und Richard SIE

BECK konzipiert wurde, gründet in ihrem An-
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liegen auf der Entdeckung des Subjekts, der 
Subjektivität und ihrer Bedeutung für das 
Krankheitsgeschehen, d.h. sie bemüht sich im 
von uns beschriebenen Sinn um den ganzen 
Menschen. 

Im Vorwort zur 13. Auflage seiner "Patho
logischen Physiologie" sagt Ludolf voN KREHL 

vom kranken Menschen: "Er ist nicht nur Ob
jekt, sondern stets zugleich Subjekt."1 Seine 
ärztlichen Beobachtungen richten sich somit 
auf den Menschen als Person, nicht bloß auf 
einen technisch zu behandelnden "Körper". 
Die unabdingbare Dimension des naturwis
senschaftlichen Objektivismus wird dabei 
durch die Subjekt-Analyse KREHLS nicht ver
nachlässigt, wohl aber wesentlich ergänzt. 

Einige Jahre später nimmt sich auch der 
Neurologe V. v. WEIZSÄCKER vor, das Subjekt in 
die Biologie einzuführen. Diese erklärte Ab
sicht bekundet er im Vorwort seines "Gestalt
kreises".2 Zu Beginn der 4. Auflage dieses Bu
ches hebt er hervor, dass "die Einführung des 
Subjekts etwas anderes als die Einführung von 
psychischen Erlebnissen wie Empfindungen 
und Wahrnehmungen"3 ist. Das Subjekt ist 
somit für v. WEIZSÄCKER nicht identisch mit der 
Psyche. Vielmehr verwirklicht es sich sowohl 
durch die Psyche als auch durch den Körper. 
Seele und Leib sind demnach zwei Konstitu
tivelemente der einen Person. 

Leiblichkeit ist in dieser Hinsicht nicht iden
tisch mit der objektivierbaren und ausmessba
ren physiologischen Wirklichkeit. Sie ist et
was Umfassenderes, das notwendig auf das 
seelische Sein verweist. Wir haben nicht nur 
einen Leib, sondern wir sind auch unser Leib.4 
Menschliche Identität ist stets die des ganzen 
und gänzlich individuellen Organismus. Wie 
sonst könnte ein Mann eine Frau lieben und 
nicht nur ihren Leib? Wie sonst könnten wir 
uns vom Zauber eines Lächelns angerührt 
wissen? Als Menschen dürfen wir nie bei der 
puren Anatomie oder der reinen Empirie ste
hen bleiben. Hinter einem Auge oder einem 

Lächeln verbirgt sich weit mehr als das bloß 
Augenfällige. 
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Andererseits ist die Seele Gestaltprinzip des 
Leibes. Sie ist dies nicht im Sinne des Plato
nismus, in dem man die These kennt, dass die 
Seele sich des Leibes bediene ähnlich wie der 
Steuermann des Schiffes. Weder der Steuer
mann, der das Boot steuert, noch der Gefan
gene, der im Kerker sitzt, taugen als Bilder für 
die Seele des Menschen, die mit ihrem Leib 
vereint ist. Sie sind viel zu stark der Ansicht 
verhaftet: "Die Seele, das ist der Mensch."5 Be
reits im 13. Jahrhundert, der Blütezeit des mit
telalterlichen Denkens, hat der Theologe und 
Philosoph THOMAS von Aquin ein derartiges 
dualistisches Menschenbild zurückgewiesen. 
Der Mensch, so sagt er, ist nicht "anima utens 
corpore", eine Seele, die sich ihres Leibes wie 
eines bloßen Werkzeugs bediene.6 Damit 
meint er, dass der Körper nicht etwas lebloses 
sei, das von außen her zu verlebendigen sei. 
Vielmehr ist die Einheit zwischen Seele und 
Leib eine natürliche und wesenhafte.7 Die See
le ist Form ihres (und nur ihres) Leibes bis in 
die letzten Fasern und Regungen hinein. Das 
Leibliche andererseits ist so innerlich mit der 
geistigen Seele verbunden, dass es zu ihrer 
Vollkommenheit gehört. Diese Beziehung ent
steht nicht etwa zwischen zwei in ihrer We
senskonstitution schon zuvor vollendeten Sei
enden, vielmehr sind sie Prinzipien, die in ih
rer Eigenheit erst im konkreten Ganzen des 
Menschen ins Dasein treten. Beide sind dar
um aufeinander angewiesen, nicht nur der Leib 
auf die Seele, sondern auch die Seele auf den 
Leib. Nur als Ganzer ist der Mensch Person. 
Weder Materialität noch Geistigkeit des Men
schen, weder Körper noch Seele sind je für 
sich geschaffen denkbar. Der Mensch ist we
der ein bloß biologischer Organismus noch 
lediglich Seele. Leib und Seele bilden eine 
substantielle Einheit: die Einheit der Person.8 

Für einen Arzt geht es letztlich darum, sei
nen Patienten ganzheitlich als Person in den 
Blick zu bekommen und sein medizinisches 
Handeln auf die Person des Patienten und nicht 
nur auf seine Funktionsabläufe auszurichten.9 
Auch das Erfassen von Psychopathologien 10, 
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die sich im Leib ausdrücken, kann sich ledig
lich auf Teilaspekte des Menschen beziehen. 
Erst die ontologische Frage nach dem Men
schen wird dem Patienten in seiner Ganzheit 
gerecht. Dies wurde neben anderen von V. E. v. 
GEBSATIEL erkannt, der sich im Sinne des Philo
sophen Max ScHELER um die Rehabi I itierung der 
Ganzheit des Personalen bemüht hat. VoN 
GEBSATIEL sah die konkrete Gefahr der Veren
gung des ärztlichen Blickfeldes gegeben, so
bald die Autonomie des Personalen auf die 
apersonalen Mechanismen des Trieb- und Af
fektlebens reduziert wird. 11 Als anthropologi
scher Psychotherapeut, der den Menschen nicht 
bloß aus der "Froschperspektive der autono
men Psychoanalyse" sieht, empfiehlt v. Gebsat
tel stattdessen, "den Menschen aus der Vogel
perspektive zu sehen, d.h. aus einer Schau, 
welche die Ebene der menschlichen Freiheit 
und seine personale Würde mit berücksichtigt, 
ja diese als Ziel der Heilung den Störungsfel
dern der Tiefenmechanismen überordnet."12 

Die ärztliche Auseinandersetzung mit der 
Not des Mitmenschen, wie sie Sören KIERKE
GAARD als das Leiden an der "Krankheit zum 
Tode" beschrieben hat, führt in die Mitte der 
personalen Existenz. Die personale Existenz 
aber kann letztlich nur aus einem Du-Verhält
nis zum Transzendenten in personaler Wirk
lichkeit entspringen. Damit stoßen wir in die 
Mitte von Schelers Person-Phänomenologie: 

"Wie aber die Einheit und Einzigkeit der 
Welt...im Wesen eines konkreten persönlichen 
Gottes" gegründet ist, 11SO ist auch alle We
sensgemei nschaft von individuellen Personen 
( ... )allein in der möglichen Gemeinschaft die
ser Personen zur Person der Personen, d.h. in 
der Gemeinschaft mit Gott"13 gegründet. Dar
aus schließt V. E. v. GEBSATIEL, "Personsein ist 
vom Mensch her gesehen ein Wagnis des 
Glaubens und von Gott her gesehen ein Akt 
der Liebe". Dies würde auch für die Partner
schaft von Arzt und Krankem gelten. 14 

Kurt HüBNER hat vorgeschlagen, als "perso
nale Medizin"15 diejenige Seite der Heilkunst 
zu bezeichnen, die im Gegensatz zu der rein 
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naturwissenschaftlichen steht. Doch handelt 
es sich hier keineswegs um Gegensätze, die 
sich ausschließen. Die unterschiedlichen Be
trachtungsweisen verhalten sich vielmehr zu
einander in der Weise der Komplementarität. 
Das zeigt sich schon darin, dass sich auch die 
personale Medizin in Diagnose und Therapie 
zugleich naturwissenschaftlicher Mittel be
dient, auch medikamentös, apparativ usw. 
vorgeht. Aber sie belässt es eben nicht dabei. 

Konsequenzen für das ärztliche Han
deln: Beispiel Reagenzbefruchtung 

Für das ärztliche Handeln hat das Gesagte 
gewichtige Konsequenzen. Die personale 
Leib-Seele-Einheit des Menschen impliziert, 
dass wir immer, wenn wir einen lebenden 
menschlichen Leib berühren, gleichzeitig ei
ner mensch I ichen Person begegnen, auch 
wenn sie z. B. bewusstlos, gehirngeschädigt 
oder im Embryonalstadium16 ist. 

Die Frage, ob ein Arzt diese personale Di
mension des Patienten bei seinen Handlun
gen ausklammern darf, muss aus der Sicht der 

"personalen Medizin" verneint werden: Denn 
die ärztlichen Heilverfahren, die der Arzt an
wendet, sollen dem Patienten ja als Leib-See
le-Einheit dienen. Handlungen, welche diese 
leib-seelische Ganzheit in Frage stellen oder 
sie in irgendeiner Form instrumentalisieren 
würden, müssten als unerlaubt gelten. 

Wie aber steht es mit der Sterilitätsbehand
lung mittels Laborbefruchtung? Wird bei die
sem ärztlichen Eingriff die Ganzheit der Per
son geachtet? Wie soll man die immer häufi
ger vorkommenden Äußerungen von Frauen 
verstehen, die "die reproduktionsmedizini
schen Vorgehensweisen als im höchsten Maße 
degradierend erleben?"17 

An lässlich der intensiven biopolitischen 
Debatten der Gegenwart haben verschiede
ne Persönlichkeiten aus Politik und Wissen
schaft an das Ereignis vom 26. Juli 1978 erin
nert, das mit Recht als eine Art "Überschrei-
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tung des Rubikon" angesehen werden kann.18 
Damals wurde das erste Retortenbaby gebo
ren. Die Neuheit des Vorgangs bestand darin, 
dass der üb I iche Ort des Zusammentreffens 
von Samenzelle und Eizelle, nämlich der Ei
leiter, durch ein Reagenzglas ersetzt worden 
war. Was man scheinbar als einfachen Orts
wechsel beschreiben kann, birgt in Wahrheit 
gefährliche Sprengkraft in sich, weil es den 
Lebensanfang des Menschen in etwas künst-
1 ich Machbares verwandelt. 

Mit der extrakorporalen Befruchtung wird 
der Beginn des Lebens aus seinen natürlichen 
Zusammenhängen von IiebenderVereinigung 
und Fortpflanzung gelöst und ins Labor ver
legt. Damit widerspricht die künstliche Be
fruchtung der Natur des ehelichen Aktes, der 
personal, das heißt, ein Akt menschlicher Lie
be ist. Es wäre falsch, wenn wir die menschli
che Sexualität mit der Atmungs- oderVerdau
ungsfunktion gleichstellen wollten. Denn bei 
diesen Vorgängen handelt es sich nicht um 
personale Güter, sondern lediglich um phy
siologische Prozesse, die nur indirekt Träger 
personaler Güter sind. Sie unterliegen auch 
nicht unmittelbar der Herrschaft des mensch
lichen Willens. Sie können nicht unmittelbar 
durch Tugenden vervollkommnet oder durch 
Laster verwundet werden. 

Dagegen weist der sexuelle Akt des Men
schen weit über den physiologischen Kontext 
hinaus. Er bildet die unmittelbare anthropo
logische Grundlage fundamentaler menschli
cher Güter. Der eheliche Akt ist der vollende
te personale Akt einer Liebe, die von ihrem 
Ursprung her auf eine willentliche und ver
antwortliche Weitergabe des Lebens zielt.19 

Durch die natürliche Zusammengehörigkeit 
von IiebenderVereinigung und Fortpflanzung 
wird die Größe und Würde der ehelichen Ver
einigung von Mann und Frau gewahrt. ln ih
rer personalen Dimension ist sie ein Akt frei
er, willentlicher, liebender Hingabe zweier Per
sonen im Dienst an der Weitergabe mensch fi
chen Lebens. Dieser Akt ist durch die künstli
che Befruchtung empfind I ich gestört, wei I das 
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Band zwischen Vereinigung, Fortpflanzung 
und personaler Liebe zerschnitten wird. Durch 
die künstliche Befruchtung ist die Technik in 
den bis dahin unverletzbar intimen Raum der 
Ehe eingedrungen und hat ihn entpersönlicht. 

Dass ihre Liebe zwei Eheleute dazu bewe
gen mag, nach einer Befruchtung im Reagenz
glas zu suchen, wird damit nicht in Frage ge
stellt. Das Problem ist jedoch ein anderes: Die 
extrakorporale Befruchtung, die die eheliche 
Liebe verkörpern und ihr sichtbaren Ausdruck 
geben soll, insofern sie Quelle des Lebens sein 
will, ist objektiv kein Vollzug ihrer persönli
chen Liebe, sondern eine technische Hand
lung, die ein Ärzteteam vornimmt, also kein 
direkter Akt ihres Zeugungswillens. Anders 
gewendet: Weil der eheliche Akt in seiner se
xuellen und prokreativen Dimension durch 
den technischen Akt der künstlichen Befruch
tung ersetzt wird, der nicht mehr unmittelbar 
Träger personaler Güter ist, wird er auf eine 
biologistische Funktion reduziert. Die "Her
stellung" eines Kindes im Labor ist von der in
timen, persönlichen Dimension des ehelichen 
Zusammenkommens entkoppelt, und damit 
wird der Zeugungsakt seiner personalen Wür
de beraubt. Dies kann leicht zum Intimitäts
verlust in der ehelichen Beziehung führen. 

Gesunder Kinderwunsch versus be
sitzergreifendes "Haben-wollen" ei
nes Kindes 

Doch nicht nur aus der Sicht des Zeugungs
aktes selbst kann der Kinderwunsch eines El
ternpaares noch nicht ein Beweggrund sein, 
der zur Vornahme der künstlichen Befruch
tung berechtigt. Denn was bedeutet es eigent
lich, "Kinder haben zu wollen"? Fortpflan
zungsmediziner, die einem Ehepaar mittels 
Laborbefruchtung helfen wollen, legitimieren 
diesen Eingriff mit der inzwischen standardi
sierten Antwort, es gehe um die Heilung ei
ner "Kinderwunschkrankheit". Sind Frauen 
und Männer, die den legitimen Wunsch nach 
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einem Kind verspüren, im üblichen Sinne des 
Wortes Patienten? Behandelt der Arzt eirte / 

Krankheit, oder erfüllt er einen Wunsch? Wenn 
der Arzt den Laserstrahl bei blockierten Eilei
tern benutzt, so behandelt er zweifellos einen 
krankhaften Zustand mit dem Ziel, dessen 
normale Funktion wiederherzustellen. Wenn 
er jedoch bei der gleichen Frau eine extrakor
porale Befruchtung vornimmt, stellt er, auch 
wenn er erfolgreich ist, den Gesundheitszu
stand nicht wieder her. ln diesem Falle behan
delt der Arzt nicht die Ursache ihres Problems, 
die blockierten Leiter, sondern die Wirkung: 
ihre Kinderlosigkeit. Mehr noch, er benutzt ein 
Kind als Mittel, um den Wunsch eines Men
schen zu befriedigen. 

Problematisch wird diese natürliche Kinder
wunschsituation, wenn sie zu einer Jorcier
ten Fruchtbarmachung" wird. Wie die ein
drucksvollen Berichte von betroffenen Frau
en zeigen20, gerät die Argumentation der Re
produktionsmediziner leicht in eine Schiefla
ge. Wenn Sätze zu hören sind wie: "Leben 
geben und zeugen ist nach allen religiösen 
und säkularen Positionen ein hohes Privileg 
und eine in moralischer Verantwortung wahr
zunehmende Pflicht"21, dann wird die Gefahr 
erkennbar, dass unter dem Motto "Reproduk
tion ist Pflicht" Druck ausgeübt wird. Auf je
den Fall wird in diesem gesamten Kontext der 
Kinderwunsch als besitzergreifende Geste 
gedeutet und fällt ganz in die von Erich Fromm 
definierte anthropologische Kategorie des 

"
Habens". Das Kind wird zum Objekt, das die 

Wunsch-Vorstellungen der Eitern erfüllen soll. 
Nicht das Kind als selbst eigenes Wesen mit 
einer eigenen zukünftigen Biographie ist Ge
genstand des Kinderwunsches, vielmehr wird 
es zum Mittel der Durchsetzung fremder Ab
sichten und Zwecke. Das Produkt des positi
ven Wunsches ist das "gemachte", das des 
negativen das "weggemachte" Kind. Damit 
sind die Maßstäbe verkehrt. Denn Kinderlo
sigkeit ist kein gebrochenes Bein, das man 
schienen könnte, und Abtreibung nicht die 
Entfernung eines entzündeten Blinddarms. 

233 



Schwerpunkt· IVF- Hinterfragung einer Praxis 

Was aber geschieht, wenn Frauen sich in die 
Falle des "Kinder-haben-Wollens" hineinmanö
vriert haben, die In-vitra-Fertilisation aber nicht 
funktioniert? Der Arzt Peter PmRSEN hat viele 
Jahre an der Frauenklinik in Hannover als Psy
chotherapeut gearbeitet und war ständig mit 
Frauen und ihren Partnern konfrontiert, die sich 
sehnliehst ein Kind wünschten und keines be
kommen konnten. Wenn bei diesen Frauen die 
In-vitra-Fertilisation fehlschlug, reagierten sie mit 
seelischen Zusammenbrüchen, depressiven Re
aktionen und psychosomatischen Beschwerden. 
Angst, Erfolgsdruck und Scham begleiten die oft 
Wochen und Monate andauernde Behandlungs
prozedur. Das Fazit PETERSENS lautet: "Der My
thos der Machbarkeit fordert seinen seelischen 
und psychosomatischen Preis. Diese biopsycho
soziale Technologie bringt die Frau auf den Weg 
zur Fruchtbarkeitsmaschine und denaturiert den 
Mann zum reinen Samenzuträger- so wie die
se Fruchtbarkeitstechnik ihr anthropologisches 
Modell auf die Idee des L:'homme machine grün
det, der Idee des hochkomplizierten psycho
chemischen Maschinenmenschen mit neuer
dings psychosozialem Zusatz."22 

Nicht zuletzt sollten Frauen, die sich einer 
künstlichen Befruchtung unterziehen, gründ
lich über weitere Risiken aufgeklärt werden. 
Die Philosophin Magda TELUS , die auf ihre ei
gene Erfahrung zurückgreifen kann, listet fol
gende mögliche Nebenwirkungen auf: Ovari
elles Überstimulationssyndrom durch die mehr
fach erfolgenden Östrogen-Spritzen; Verletzun
gen und Entzündungen durch die Follikelpunk
tion; die Gefahr karzinogener Wirkungen der 
stimulierenden Substanzen; eine erhöhte Rate 
an Extrauteringraviditäten und Mehrlings
schwangerschaften sowie eine erhöhte Abort
rate. Es kann auch zu einer Erkrankung der 
Brustdrüsen und zu Thrombosen kommen.23 

Rechte der ungeborenen Kinder 

Alle bisherigen Überlegungen zur Bedeu
tung der leib-seelischen Ganzheit des Men-
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sehen und zu einem daraus folgenden, ethisch 
verantworteten Umgang mit dem Zeugungs
akt finden ihr Richtmaß an Wesen und Wür
de der menschlichen Person. Diese personale 
Würde dürfen wir nicht vergessen, wenn wir 
über das ungeborene Kind und seine Rechte 
nachdenken. Ein Kind ist ein Mensch, und kein 
Mensch hat ein Recht auf einen anderen Men
schen. Kinder sind weder Objekte, Eigentum 
noch Fortführung ihrer Eitern. Sie sind Gaben, 
die empfangen werden als unmittelbare Fol
ge der intimen Hingabe von Mann und Frau. 
Sie sind Personen, und deswegen haben sie 
Rechte, die niemand verletzen darf. Dazu 
gehört das Recht, nicht in flüssigem Stickstoff 
tiefgefroren zu werden und nicht als Experi
mentierobjekt vernichtet zu werden, ebenso 
wie das Recht, ins Leben gerufen zu werden 
als Frucht personaler Selbsthingabe und ehe
licher Liebe. 

Mit jedem Kind kommt etwas einmalig, 
unverwechselbar und unwiederholbar Neues 
in die Weit, das kraft seiner Selbstgegeben
heit und Ursprünglichkeit bei aller Prägung 
durch natürliche und geschichtliche Vorgege
benheiten diese dennoch transzendiert. Die 
menschliche Zeugung ist mehr als ein rein 
physiologisches Geschehen. jedes Kind ist 
mehr als das Produkt eines neu entstandenen 
Genoms: jedes Menschen-Entstehen ist Schöp
fung. Deshalb sagen ja auch Eitern zu Recht, 
ihr Kind sei ihnen geschenkt worden und dies 
trotz der Tatsache, dass das Kind nicht gekom
men wäre, hätten sie es nicht gewollt. Aber 
ihr Kind wurde von ihnen nicht hergestellt. 
Die ontologische Abhängigkeit des Kindes von 
der elterlichen Zeugung begründet kein Be
sitzverhältnis. 

Wer sich weigert mit seinem Denken über 
das Labor hinauszugehen, wird irgendwann, 
wie es GoETHE vorausgesagt hat, an der Wirk
lichkeit zerschellen. Der Gebrauch der Natur 
wird zu ihrem Verbrauch. Die Vorstellung, dass 
erst die Reproduktionsmedizin die Einrenkung 
der unvernünftigen Wirklichkeit herbeiführe, 
hat sich als abenteuerlicher Mythos entlarvt. 
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Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die in
nere Vernunft der Schöpfung größer ist als die 
Vernunft des machenden Menschen, den es 
noch dazu als reine Vernunft gar nicht gibt, 
sondern nur als Interessengruppe mit der gan
zen Kurzsichtigkeit vorweggenommener, eigen
mächtig festgelegter Zwecke, die die Zeche von 
heute mit dem Leben von morgen bezahlt.24 

ln diesem Zusammenhang ist auch zu be
denken, dass ein Embryo aufgrund seiner Ent
stehungsform "in vitro" ohne den Schutz der 
so genannten "blackbox" der Gebärmutter wie 
eine verfügbare Datenbank in den Händen der 
Wissenschaftler liegt. Im Prinzip ist er damit 
offen für jede Manipulation und sieht sich dem 
Druck der Erwartung ausgesetzt, dass seine 
Entwicklung als Folge des geschickten Wirkens 
der Ärzte auch tatsächlich gelingt. 

Wenn der Präsident der Deutschen For
schungsgemeinschaft einerseits behauptet, 
dass der Dammbruch in der Frage des Lebens
schutzes bereits mit der Einführung der künst
lichen Befruchtung eingetreten sei, was ihn 
zu einem früheren Zeitpunkt dazu bewogen 
habe, sich für das strenge Embryonenschutz
gesetz stark zu machen, andererseits aber 
dafür plädiert, an übrig gebliebenen Embryo
nen zu forschen, weil es keine Mutter für sie 
gibt, so muss hier darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass ein Kompromiss mit Schein
schlüssen gesucht wird. 

So plausibel die Argumentation auf den 
ersten BI ick scheinen mag, sie erweist sich bei 
näherer Überlegung doch als nicht überzeu
gend. Denn die Embryonen sind nicht natur
notwendig übrig geblieben, sie werden viel
mehr von Reproduktionsmedizinern in diese 
Risikosituation gebracht. Das so entstandene 
Problem ist hausgemacht; der Handelnde ist 
dafür verantwortlich. Wenn der Arzt mehrere 
Embryonen in die Weit setzt, dann muss er 
die Folgen voraussehen. Der gute Arzt dage
gen verzichtet von Anfang an auf Handlun
gen, von denen er weiß, dass er damit Em
bryonen in akute Lebensgefahr bringt. Der alte 
ärztliche Grundsatz "nil nocere" (nicht scha-
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den) bekommt ein neues Gewicht. Als Ärzte 
müssen wir aus eigenem Wissen und Gewis
sen entscheiden, wie wir unseren uns anver
trauten Patienten am besten raten und helfen 
können. Der Arzt kann aber nicht behaupten, 
er habe nicht die Absicht gehabt, überzählige 
Embryonen zu erzeugen, wenn er eine Tech
nik anwendet, bei der die Erzeugung von 
Mehrlingen planvoll geschieht. Wenn aber ein 
Embryo übrig bleibt, dann hat der Arzt auf
grund seiner maßgebenden Mitwirkung eine 
Garantenstellung25 eingenommen, die ihn 
dazu verpflichtet, Möglichkeiten zu suchen, 
das Leben des Embryos zu erhalten- etwa in 
Form einer pränatalen Adoption durch eine 
andere Frau, die sich ein Kind wünscht. So
lange sich aber keine Abnehmerin für den 
Embryo findet, bleibt nur noch der Ausweg 
der Kryokonservierung. 

Das Einfrieren von Embryonen stellt aber 
keine Lösung des Problems dar, es wird allen
falls verschoben. Darum sollte die Kryokon
servierung von Embryonen nur als "ultima ra
tio" in Kauf genommen werden, denn durch 
diese Technik wird das Lebensrecht eines Men
schen verletzt, weil das Recht auf lebendige 
Entwicklung zunächst einmal vereitelt wird. 

Ausblick 

Das Recht auf Leben, die Rechte der Ehe 
und der Familie stellen grundlegende morali
sche Werte dar, weil sie den Menschen in sei
ner leib-seelischen Ganzheit betreffen. Die 
Humanisierung der Medizin, die heute von 
allen so nachdrücklich gewünscht wird, ver
langt die Ehrfurcht vor der Ganzheit der Per
son. Die Reflexion über das, was der Mensch 
seinem ganzen komplexen Wesen nach ist, 
wird somit zu einem dringlichen Anliegen der 
Gegenwart. Erst dann werden wir in der Lage 
sein, angemessene ethische Richtlinien für den 
Umgang mit menschlichem Leben zu formu
lieren. Erst der Blick auf die ganze Realität der 
medizinischen Forschung und zugleich auf die 
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unverkürzte ontologische und axiologische 
Dimension des betrachteten Gegenstandes 
führt uns zu richtigen Urteilen. 
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Zur Frage der moralischen Legitimität der IVF* 
WalterMtxA 

Zusammenfassung 

Die katholische Kirche hält die Praxis der IVF für in sich unvertretbar. Der Artikel versucht 
diese Position auf der Basis der Instruktion "Don um Vitae" von 1987 argumentativ zu plausibi
lisieren. Er interpretiert die IVF dabei als technische Form sozialen Handelns. Als solche zielt 
sie auf Effizienzmaximierung, was hier nichts anderes heißt als die Geburt einer möglichst 
hohen Anzahl gesunder Kinder. Dieses Effizienzmaximierungskriterium führt aber aus sich 
tendenziell zu einer Praxis der Selektion, die die Qualität des "Produkts" Kind sicherstellen 
soll. Schon dies macht sie moralisch fragwürdig. ln einem zweiten Schritt sucht der Artikel den 
Zusammenhang der kirchlichen Lehraussagen kurz auszuleuchten. Schließlich arbeitet er die 
Unangemessenheit der IVF zur Weitergabe menschlichen Lebens als technisches, objektivie
rendes Herrschaftswissen und entsprechendes Handeln auf der Basis der aristotelischen Un
terscheidung von Poiesis und Praxis heraus. Der Embryo ist- mit KANT- mit Freiheit begabtes 
Würdewesen, so niemals Gemächsel der Eitern. Nur das intime, kommunikative und zugleich 
selbstvergessene Ausruckshandeln der leiblichen Vereinigung in der Ehe ist deshalb der ange
messene Ort der Zeugung menschlich-personalen Lebens. 

Schlüsselwörter: IVF, instrumentelle Vernunft, Poiesis und Praxis, Aufklärung, Technik, 
Menschenwürde, Reproduktionsmedizin, Status des Embryos, Selektion, PID, Embryonen
forschung 

Abstract 

The Catholic Church teaches that the use of IVF is intrinsically wrong. Using the Church's 
instruction "Donum Vitae" issued in 1987, this article tries to make this opinion plausible. lt 
interprets IVF as a technical form of social action. lts aim is maximization and efficiency as 
such, in other words the birth of as many healthy children as possible. The criterion of efficien
cy and maximization Ieads to a trend of practicing pre-selection so that the quality of the 

"product" Child is insured. This fact alone makes the process morally doubtful. The second part 
of the article tries to enlighten the connection with the teaching in the Church's instruction. ln 
the latter part it shows the unacceptability of IVF as a method of human reproduction as a 
technical objectifying form of despotism and acting on the basis of ARISTOTLE's differentiation 
between poiesis and praxis. The embryo is, according to KANT, a being of dignity endowed with 
freedom and therefore never only a "by-product" of its parents. Therefore only the intimate 
communicative, at the same time self-forgetting, expressive act of conjugal union in marriage 
can be considered as the proper place for begetting human-personal life. 

Keywords: IVF, instrumental reasoning, poiesis and praxis, enlightment, technique, hu
man dignity, reproductive medicine, embryonie status, selection, PID, embryonie research 

· Der Beitrag wurde in seiner ursprünglichen Fassung als Vortrag bei der Tagung "Sozialethische und verfassungs
rechtliche Grenzen der Fortpflanzungsmedizin" in Osnabrück am 13. Dezember 2001 gehalten. 
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Die katholische Kirche sieht in der IVF kein 
moralisch legitimes Mittel zur Behebung von 
Sterilität. Dies aber gilt auch dann, wenn die
ses Verfahren innerhalb der Ehe und zwar bei 
richtiger Motivation der Eheleute zur Anwen
dung gelangt, auch dann, wenn seine Tech
nik so weit optimiert ist, dass wir auf das Ni
veau der natürlichen Schwangerschafts- und 
Abgangsrate ohne darüber hinausgehende 
Verluste an Embryonen gelangen und schließ
lich selbst dann, wenn unter normalen Um
ständen keine sog. "überzähligen Embryonen" 
entstehen. Die Kirche ist der Überzeugung, 
dass die reproduktionsmedizinische Technik 
der IVF bereits in sich moralischen Maßstä
ben nicht genügt und zwar unabhängig von 
Motivation und Folgen, so sehr auch diese zu 
bedenken sind und auch hier schwerwiegen
de Probleme sichtbar werden. Aber selbst 
wenn sich diese alle als auflösbar erweisen, 
besteht die Kirche auf ihrem Nein. 

Diese Position ist angesichts der heutigen 
Selbstverständlichkeit der ferti I isationsmedizi
nischen Praxis der IVF - weltweit und nach 
über zwei Jahrzehnten - alles andere als 
selbstverständlich. Diese, inzwischen mehr
fach wiederholten Aussagen des kirchlichen 
Lehramts, sind für diejenigen, die in der Re
produktionsmedizin arbeiten, schwerverdau
lich und stellen sogar eine massive Provokati
on dar. Dabei sollte aber beachtet werden, 
dass es der Kirche immer um eine umfassen
de Sichtweise geht, die sich nicht auf die iso-
1 ierte Betrachtung einer reproduktionsmedizi
nischen Technik und die ebenfalls isolierte 
Betrachtung eines in sich ohne Zweifel legiti
men therapeutischen Ziels, nämlich der Be
seitigung von ehelicher Unfruchtbarkeit, be
schränkt. Sie bezieht vielmehr den anthropo
logischen Horizont mit ein. 

Es lohnt sich so möglicherweise doch, den 
Gründen einer Institution nachzugehen, de
ren ethische Reflexion seit 2000 Jahren andau
ert, die das Erbe der alteuropäischen ratio prac
tica in sich aufgenommen und in die Reflexi
on über jene Glaubenserfahrung eingebracht 
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hat, die aus dem Zusammenhang der jüdisch
christlichen Offenbarung kommt. ln dieser Ver
bindung hat sie den ebenso einladenden wie 
fordernden sittlichen Anspruch der Offenba
rung durchgehalten und zugleich den legiti
men Anspruch auf ethische Rationalität, auf 
die Vernünftigkeit ihrer sittlichen Forderungen, 
ihre Einsichtigkeit und Begründbarkeit. 

Sie bringt zudem eine Erfahrung ein, der
im Guten wie im Bösen - nichts Menschli
ches fremd ist. Was das Böse angeht, ist sie
sofern selber verwickelt- im letzten übrigens 
auch immer selbst ihre schärfste Kritikerin, wie 
gerade JoHANNES PAUL II. eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt hat. Könnte es denn immerhin 
nicht möglich sein, dass gerade auch dann, 
wenn die Kirche meint, den Tendenzen des 
Zeitgeistes widersprechen zu müssen, das 
Humanum bei ihr eingeborgen ist? Oder an
ders gewendet: aus ihrer querständigen Mo
ralverkündigung die Stimme eben dieses Hu
manums sich zu Wort meldet? Diese Möglich
keit sollte jedenfalls nicht vorschnell ausge
schlossen werden. 

Mitunter scheint es, dass die Kirche eine der 
wenigen Größen in der bioethischen Diskus
sion ist, die noch die Bereitschaft hat, einen 
Mindestanspruch auf argumentative Konsistenz 
und Konsequenz, also schlicht auf ein Min
destmaß an Erfüllung der Kriterien einer ratio
nalen Diskussion, überhaupt aufrechtzuerhal
ten. Manchem Beiträger schien eine wider
spruchsfreie und konsequente Position in bioe
thischen Fragen bereits ein Anzeichen von Fun
damentalismus zu sein. Wer aber so redet, der 
verabschiedet sich vom harten Kern der euro
päischen Aufklärung und ihrer in diesem Kern 
vornehmlich ethisch-praktischen Forderung 
nach Vernunft. Die Alternative zu diesem Po
stulat praktischer Vernunft lautet dann aber
Absolutsetzung einer nur mehr ausschließlich 
"instrumentellen Vernunft", wie Max HoRKHEI

MER sie genannt hat; eines technischen Verfü
gungs- und Herrschaftswissens, das seine hu
manen Grenzen, Gründe und Ziele nicht mehr 
kennt; Absolutsetzung einer Teilvernunft, die 
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in dieser Absolutsetzung selbst radikal unver
nünftig wird und in Inhumanität umschlägt: 
"Aufgeklärter Obskurantismus" also. Wieder
um Max HoRKHEJMER, diesmal zusammen mit 
seinem Weggenossen Theodor W. AooRNO, hat 
das die "Dialektik der Aufklärung" genannt, 
einer bestimmten Aufklärung allerdings nur, die 
sich selbst hinsichtlich ihres eigentlichen Kerns 
missversteht. ln seiner Friedenspreisrede hat 
Jürgen HABERMAS diese Alternative von "zwei
erlei Aufklärung" noch einmal eindrucksvoll 
verdeutlicht: einer sich in praktischen Anerken
nungsverhältnissen, im Ethos von Menschen
würde und Menschenrechten ausmünzenden 
und durchhaltenden Aufklärung nämlich und 
einer in Inhumanität umschlagenden und dar
in sich selber aufhebenden, obskurantistisch 
werdenden Aufklärung, die aus der Absolut
setzung der technisch-instrumentellen Vernunft 
entsteht und mit der Selbstabschaffung des 
Menschen als sein eigener Anthropomorphis
mus endet. Und nicht umsonst hat er auf die 
unverzichtbare gesellschaftliche Bedeutung 
der Religion verwiesen, um die erste, die prak
tische Form der Aufklärung angesichts der bioe
thischen Herausforderungen durchhalten zu 
können. Wiederum nicht umsonst hat er, der 
sich selbst als "religiös unmusikalisch" be
zeichnet, in diesem Zusammenhang eine 
knappe Auslegung des Schöpfungsberichtes 
von Genesis 1 gegeben, die das humane Ka
pital des Schöpfungsglaubens auf eine Weise 
transparent machte, die auf jeden Fall mehr 
zur Seite des "absoluten Gehörs" tendierte, als 
zur Seite der Unmusikalität in religiösen Din
gen. Ja, in der Knappheit und Sicherheit der 
Striche gehört sie mit zum Besten, was in letz
ter Zeit dazu geschrieben wurde. HABERMAS ging 
es dabei um ein Schöpfungsverhältnis, das den 
Menschen in seine Freiheit ruft und entlässt, 
so aber gerade die fundamentale Pflicht zur 
unbedingten Anerkennung des anderen als ein 
ebenfalls durch Freiheit bestimmtes Wesen auf 
der Basis fundamentaler Gleichheit begründet. 

Die Frage der Hierarchie- nicht der Alter
native-zwischen einem technisch-instrumen-
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tellem Verfügungs- und Herrschaftswissen und 
dem entsprechenden herstellenden Handeln 
einerseits und einer sittlich-personalen Praxis 
andererseits ist die argumentative Basis des 
katholischen Lehramts für die grundsätzliche 
Kritik an der IVF. Damit verbindet die Kirche 
ganz eng die Frage nach derpflicht der gegen
seitigen Anerkennung der Menschen auf der 
Basis fundamentaler Gleichheit als Wesen, die 
Würde haben und deshalb zur Freiheit be
stimmt sind. Denn es sind explizit und genau 
diese beiden Punkte, die die Instruktion der 
Glaubenskongregation über "Die Unantastbar
keit des menschlichen Lebens" von 1987 mit 
dem programmatischen Titel "Donum vitae" 
bei der IVF verletzt sieht und mit denen sie 
zugleich die traditionelle Lehre von den Zwek
ken der Ehe und der Einheit des ehelichen Aktes 
in seinem doppelten Sinngehalt interpretiert. 
Den Hintergrund bildet dabei eine Anthropo
logie der Leiblichkeit, die das Medium eines 
quasi-sprachlichen Ausdruckshandeins bildet. 

Dies alles soll im folgenden genauer ent
faltet werden. ln drei Schritten soll- quasi in
duktiv- zunächst die "professionelle" Logik 
der IVF und zwar jenseits ihrer rechtlichen 
Einhegung in Deutschland skizziert werden. 
Im zweiten Schritt wird entlang der sehr knap
pen, aber genauen und übersichtlichen Dar
legung des "Katechismus der katholischen 
Kirche" die schon angedeutete kirchliche Leh
re zum Thema Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit 
und Reproduktionsmedizin in Erinnerung ge
rufen. Schließlich soll versucht werden, auf 
dem Hintergrund der schon erwähnten In
struktion "Don um Vitae" von 1987, die Posi
tion der Kirche zur IVF auf ihren argumentati
ven Logos hin zu verdeutlichen. 

I. Die "professionelle" Logik der IVF: 
Der Zwang zur Selektion 

Angesichts der aktuellen Debatte über 
Stammzellenforschung und PID ist die Debatte 
über das Thema der IVF ebenfalls wieder ak-
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tuell geworden. Damit wird der innere Zusam
menhang zwischen Stammzellenforschung, 
PID und IVF klar. Wäre die IVF als solche nur 
die moralisch indifferente Basis für PID und 
Stammzellenforschung, gäbe es kaum eine 
Diskussion. Die These des inneren Zusammen
hangs hat bereits Ernst-Ludwig WINNACKER, der 
Präsident der DFG vertreten, der in Anknüp
fung an die Rubicon-Metapher von Bundes
präsident Johannes Rau die Behauptung auf
gestellt hat, dieser Rubicon sei bereits mit der 
ersten erfolgreichen IVF 1978 überschritten 
worden. ln der Tat hat WINNACKER mit dieser 
Analyse wenigstens teilweise recht. Nicht recht 
hat er allerdings mit seiner weitergehenden 
These, dass dies die Unvermeidlichkeit und 
gleichzeitige Legitimität mit sich bringe, jen
seits des Rubicon munter weiterzuschreiten. 

Ganz im Gegenteil, wären Stammzellfor
schung und PID einfach Missbräuche einer 
sittlich legitimen IVF: Warum sollte der Weg 
vom usus zum abusus legitim, gar logisch 
zwingend sein? Und umgekehrt: Wenn die IVF 
selbst ethisch problematisch wäre: Warum 
sollte aus dem Vollzug eines Unrechts, die 
Legitimität eines noch größeren abzuleiten 
sein? Um einen krassen, aber strukturell si
cher korrekten Vergleich anzuwenden: War 
der Holocaust legitim, weil die Nürnberger 
Rassengesetze illegitimer Weise bestanden? 

Was aber hat WINNACKER mit seiner These 
von der Rubicon-Überschreitung durch die 
erste erfolgreiche IVF nun richtig gesehen? 
Was er in der Tat aufdeckt, ist nichts anderes 
als ihre "professionelle" Logik, ihr Entwick
lungsgefälle als reproduktionsmedizinische 
Technik, wenn man diese Logik denn nur frei
lässt aus ihrer faktischen rechtlichen Einhe
gung. Denn das hat in Deutschland möglicher
weise sehr lange den Blick auf diese profes
sionelle Logik der IVF versperrt: Dass gerade 
die rechtliche Einhegung der IVF besonders 
restriktiv ist - und es hoffentlich auch noch 
lange bleibt. Erst die Tatsache, dass einer der 
führenden Reproduktionsmediziner Deutsch
lands, Klaus DIEDRICH aus Lübeck, den ersten 
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Antrag auf Erlaubnis zur Durchführung einer 
PID stellte, hat diesen Zusammenhang wie
der verstärkt sichtbar gemacht. Denn Klaus 
DIEDRICH hat mit seinem Antrag nichts weiter 
getan, als der Handlungslogik zu folgen, die 
der IVF immanent ist. Eine Handlungslogik, 
die als selektive Praxis aus sich heraus weit 
über die kleine Patientengruppe hinausführt, 
die bei der PID zunächst angezielt ist. 

Von fundamentaler Bedeutung ist es näm
lich, die reproduktionsmedizinische Technik 
der IVF nicht isoliert zu betrachten, sondern 
sie als Form sozialen Handelns, also eines 
Handeins im Kontext von Gesellschaft, zu 
begreifen. Das aber heißt, sie primär und ganz 
schlicht als technisches Handeln zu verstehen, 
ein technisches Handeln allerdings bei dem 
es um die Weitergabe menschlichen Lebens 
geht, um etwas also, was einerseits die intime 
Mitte menschlichen Existierens betrifft, ande
rerseits dieses Leben selbst, insofern es die 
Basis alles menschlichen Existierens bildet. 
Die Eingriffstiefe ist dabei-wie bei allen bio
medizinischen Techniken-eo ipso und nicht 
etwa erst im Falle des Versagens enorm ge
steigert. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der an 
sich mitreflektiert werden müsste, ist die Tat
sache, dass dieses aus seiner rechtlichen Ein
bindung freigelassene technische Handeln 
zugleich in einer Marktsituation steht oder eine 
solche erst schafft. Dies kann aber hier nicht 
geschehen. Technisches Handeln indes, als 
soziales Handeln begriffen, steht immer schon 
-unter den Bedingungen der Moderne jedoch 
verschärft-unter der Forderung der Maximie
rung der Effizienz. Effizienz heißt aber im Fall 
der IVF nichts anderes als die Herbeiführung 
möglichst vieler Schwangerschaften, Ietzt I ich 
von Geburten gesunder Kinder. 

Letzterer Aspekt-die Geburt gesunder Kin
der als Effizienzkriterium -zeigt, dass Effizi
enz hier auch die Qualität mit einschließt und 
zwar als Qualität des "Produkts", nicht nur des 
Verfahrens. Dies alles ergibt sich unmittelbar 
und zwingend, wenn IVF, als soziales Han
deln verstanden, überhaupt einen Sinn haben 
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soll. Wie kann es dann aber anders sein, als 
dass die Forderung nach Steigerung der Effi
zienz durch Weiterentwicklung der Technik, 
wie sie wiederum jedem technischen Verfah
ren immanent ist, eine Entwicklung freisetzt, 
die zu einer möglichst frühzeitigen Kontrolle 
des größten "Risikofaktors" des Verfahrens 
führt, des Embryos nämlich, von dessen "Qua
lität" es entscheidend abhängt, ob das ganze 
Unternehmen vom Erfolg gekrönt wird. Ste
hen die diagnostischen Verfahren bereit, 
kommt es gemäß der Logik der IVF als eines 
technischen Verfahrens und sozialen Handeins 
zwingend zur "Qualitätskontrolle" des Em
bryos zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Mit 
anderen Worten: Die immanente Logik der 
Verbesserung der Technik der IVF im Hinblick 
auf ihre Effizienz führt zwangsläufig zur Pra
xis der eugenischen Selektion. 

Die Entwicklungstendenzen in diese Rich-
. tung sind in anderen Ländern längst sichtbar. 

Auch die Tatsache, dass die Diskussion um 
verbrauchende Embryonenforschung in den 
80er Jahren im wesentlichen eine Diskussion 
um die Verbesserung der IVF war, geht nur 
ein wenig in eine andere Richtung und spricht 
ebenfalls Bände im Hinblick auf das, was Ef
fizienzsteigerung bei einer biomedizinischen 
Technik konkret heißt. ln der PID-Diskussion 
hat dieser in der Sache selbst gegebene Zu
sammenhang auch Deutschland erreicht. Das 
heißt aber weiter, dass die rechtliche Begren
zung der IVF durch das Embryonenschutzge
setz im Kern nicht etwa den usus vom abusus 
scheidet. Dies ist in diesem Gesetz ganz klas
sisch dort der Fall, wo etwa die heterologe IVF 
verboten wird. Die IVF hat nicht aus sich die 
Tendenz, außerhalb des Zusammenhangs ei
ner Ehe gebraucht zu werden - dem gegen
über ist sie als solche einfach neutral. Als tech
nische Form sozialen Handeins hat sie aber 
sehr wohl eine innere Tendenz dahin unter 
dem Gesichtspunkt von Effizienz und Quali
tätskontrolle zu einer Praxis eugenischer Se
lektion zu führen. Das deutsche Recht schnei
det diese Möglichkeit einfach ab. 
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Die Conclusio- als Frage formuliert- die
ses Abschnitts lautet: Kann ein Verfahren mo
ralisch rechtfertigungsfähig sein, das aus sich 
heraus eine eugenische Logik der Selektion 
freisetzt? 

II. Die kirchliche Lehre 

Ganz knapp sollen mehr benennend als 
entfaltend, die Hauptpunkte der kirchlichen 
Lehre zu Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit und 
Reproduktionsmedizin in Erinnerung gerufen 
werden. 

Nr. 2373 des KKK (11Katechismus der ka
tholischen Kirche") hält fest, dass kinderrei
che Familien ein Zeichen des göttlichen Se
gens und der Großzügigkeit der Eitern sind, 
Aussagen, die in unserer Gesellschaft durch 
die oft anzutreffende Stigmatisierung kinder
reicher Familien lange nicht eingeholt sind. 

Aber auch Kinderlosigkeit kann soziale Stig
matisierung bedeuten. Dafür und für das 
schwere Leid, das ungewollte Kinderlosigkeit 
oft mit sich bringt, ist die Kirche sehr hellhö
rig; sie weiß darum. Ungewollte Kinderlosig
keit wird im Alten und Neuen Testament im
mer wieder thematisiert, im Zusammenhang 
einer antik-orientalischen Gesellschaftsform in 
der Kinderlosigkeit mit extremer Stigmatisie
rung verbunden war. Von dieser Sensibilität 
der kirchlichen Lehre für das Leid der Kinder
losigkeit spricht Nr. 2374. 

Nr. 2375 zieht daraus eine klare Folgerung: 
Die Kirche ermutigt selbstverständlich fertili
sationsmedizinische Forschung, bindet sie 
aber an Kriterien, die ihren humanen Charak
ter sicherstellen sollen. 

Nr. 2376 und 2377 kennzeichnen deshalb 
bestimmte Praktiken der Reproduktionsmedi
zin als sittlich unvertretbar. Dies aber in abge
stufter Weise: Sehr schwer wiegt die Zerstö
rung der Gemeinsamkeit der Elternschaft durch 
Einschalten einer dritten Person. Dies führt zu 
Ablehnung der heterologen Insemination, der 
heterologen IVF, der Ei- und Samenspende, der 
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Leihmutterschaft So Nr. 2376. 
Obwohl gegenüber diesen Praktiken in der 

negativen Wertung deutlich abgestuft, meint 
die Kirche aber eben auch- in Nr. 2377- die 
homologe Insemination und IVF ablehnen zu 
müssen. Zur Begründung wird Donum Vitae 
zitiert mit den schon oben angeführten zen
tralen Punkten: Die Kritik an der technischen 
Manipulation des Zeugungsaktes, die mit der 
unvertretbaren Herrschaft instrumenteller Ver
nunft im Bereich der Lebensweitergabe ver
bunden ist und die Kritik an der Verletzung 
der Gleichheit, die mit dieser technischen 
Manipulation einhergeht. 

Nr. 2378 begründet in klassischer Schlicht
heit, wieso es kein Recht auf ein Kind geben 
kann. Diesen Text möchte ich gerne wegen 
seiner Klarheit ganz zu Gehör bringen: "Das 
Kind ist nicht etwas Geschuldetes, sondern ein 
Geschenk. Das "vorzüglichste Geschenk der 
Ehe" ist also eine menschliche Person. Das 
Kind darf nicht als Eigentum angesehen wer
den, so als könnte man ein "Recht auf das 
Kind" beanspruchen. ln diesem Bereich be
sitzt einzig das Kind eigentliche Rechte: "das 
Recht, die Frucht des spezifischen Aktes der 
ehelichen Hingabe zu sein" und das Recht, 
"vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an 
als Person geachtet zu werden" (DnV 2,8)." 

Die abschließende Nr. 2379 beschäftigt sich 
im Anschluss an Nr. 2374 mit der Situation 
unaufhebbarer Kinderlosigkeit. Sie hält fest, 
dass Unfruchtbarkeit kein absolutes Übel ist 
und ermuntert zu einer geistlichen Bewälti
gung in der tröstenden Zuwendung zum Kreuz 
Christi, von dem her zugleich eine andere 
Form der Fruchtbarkeit entstehen kann. Der 
Text denkt dabei auch an die Möglichkeit der 
Adoption und des sozialen Engagements. Der 
entsprechende längere Abschnitt in Donum 
Vitae fordert dabei noch zusätzlich die mit
tragende Solidarität der Gemeinschaft der 
Gläubigen mit den unter ungewollter Kinder
losigkeit leidenden Ehepaaren ein. 

Schlaglichtartig sollte hier wenigstens der 
engere Zusammenhang dieser Aussagen aus-
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geleuchtet werden, um die speziellen Aussa
gen zur IVF nicht zu isoliert zu betrachten und 
dabei etwa das klare ja der Kirche zur Fertili
sationmedizin zu übersehen, wenn diese ihre 
humanen Grenzen einhält. Diese allerdings 
will die Kirche schützen. Auf dem Hintergrund 
des bisher Erarbeiteten gilt es deshalb jetzt ab
schließend die ablehnenden Aussagen der 
Kirche argumentativ zu plausibilisieren. Wie 
bereits angedeutet hat die Instruktion Donum 
Vitae hierbei bereits wichtiges geleistet. 

111. Argumentative Plausibilisierung 
der kirchlichen Position 

Was dabei lediglich getan werden muss, ist 
die in der Einführung, dem ersten und zwei
ten Abschnitt ausgelegten Fäden aufzunehmen 
und miteinander zu verknüpfen. An dieser 
Stelle soll zur zusätzlichen Verdeutlichung 
eine handlungstheoretische Unterscheidung 
des ARISTOTELES aufgenommen werden, die 
Unterscheidung zwischen Poiesis und Praxis. 

Im poietischen Wissen und der diesem 
Wissen entsprechenden Handlungsform geht 
es um das Herstellen und damit um das Pro
dukt, die aristotelische Poiesis entspricht da
mit weitgehend der harkheimersehen instru
mentellen Vernunft. Praxis - wiederum als 
praktisches Wissen und als Handlungsform 
verstanden - ist im aristotelischen Verständ
nis innerlicher und umgreifender als die Sphä
re der Poiesis verstanden; im Praxisbegriff des 
ARISTOTELES geht es um die richtige Entschei
dung, die richtige Selbstbestimmung, den rich
tigen Selbstvollzug des Menschen im Hinblick 
auf sein letztes Ziel. Damit ist die eigentlich 
ethische Dimension angesprochen. Praxis 
meint also umfassend das T ätigsein des Men
schen im Horizont des Guten schlechthin, 
Poiesis zielt- als Herstellen mit dem Ziel des 
Produkts- auf ein äußeres und tei lhaftes Gut. 

So aber ist eine klare Hierarchisierung ge
geben- und zwar in doppelter Hinsicht. Zum 
einen stehen die beiden T ätigkeitsformen des 
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Menschen nicht einfach nebeneinander, eher 
handelt es sich oft um Dimensionen eines ein
zigen Geschehens. Jede poietische Tätigkeit 
ist auch Teil des praktischen Selbstvollzugs des 
Menschen und kann davon nicht isoliert wer
den. Damit aber unterliegt sie als Realisierung 
eines teilhaften Gutes der Beurteilung durch 
das praktische Wissen des Menschen um sein 
letztes Ziel. Zum anderen aber ist jede poieti
sche T ätigkeit auch als Praxis (in diesem ari
stotelischen Sinne) zu reflektieren, aber noch 
lange nicht jede Praxis ist auch Poiesis, so z.B. 
ein zentraler Bestandteil des guten Lebens bei 
ARISTOTELEs: die Praxis der Freundschaft. Wür
de die Handlungsform der Poiesis diese zen
tralen Felder humaner Begegnung okkupieren 
und an sich zu reißen versuchen, sie würden 
in ihrer humanen Qualität zerstört. Erlernba
re Techniken der Kommunikation z.B. sind gut 
und hilfreich, so lange und so weit sie echte 
humane Kommunikation erleichtern, Blocka
den beseitigen usw. Versuchen sie echte Kom
munikation zu ersetzen degenerieren sie zur 
Manipulation, die nur eine Attrappe echter 
Kommunikation übrig lässt. Genau diese un
terstützende Hi lfsfunktion für den Akt der ech
ten, humanen ehelichen Begegnung macht die 
Kirche nun auch zum Kriterium einer ihre 
humanen Grenzen wahrenden Fertilisations
medizin; in der IVF aber sieht sie diese Gren
ze überschritten, die Humanität des Gesche
hens beschädigt. 

Denn Fertilisationsmedizin- das war das Er
gebnis der ersten Reflexion - hat den Charak
ter, wie jetzt aristotelisch gesagt werden kann, 
poietischen Wissens und Handelns. Poietisches 
Wissen aber ist, gerade unter neuzeitlichen Be
dingungen verschärft, objektivierendes Herr
schaftswissen. Diese Feststellung hat zunächst 
keinerlei abwertenden Ton. Denn in diesem 
Charakter liegt die neuzeitliche Erfolgsgeschich
te der Technik begründet, deren Ergebnisse nie
mand von uns ernsthaft missen möchte. Deren 
Gefährdungen, Ambivalenzen und Abgründe 
man aber kennen muss, um sie im Hinblick 
auf das gute Leben bewältigen zu können. 
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Es geht also bei der IVF schlicht um die Fra
ge, wieweit poietisches Wissen und Handeln 
in einen humanen Grundvorgang eingreifen 
darf, ohne ihn in seiner humanen Substanz 
zu zerstören. Dabei wurde nicht ohne Bedacht 
eben als Beispiel die Begegnung in der Freund
schaft und überhaupt das Feld zwischen
menschlicher Kommunikation gewählt. Denn 
die Kirche sieht die eheliche Vereinigung in 
Donum vitae als Akt gegenseitiger Übereig
nung in der Weise eines die Einheit von Leib 
und Geist realisierenden Kommunikationsge
schehens quasi-sprachlicher Art. Der Text 
spricht explizit und gewichtig von der "Spra
che des Leibes", versteht den Menschen also 
hier als "animal symbolicum" und siedelt den 
ehelichen Akt dabei somit handlungstheore
tisch gerade beim Gegenpol des poietischen 
Handeins an: Sie begreift die leibhaftige Be
gegnung in der Ehe als kommunikativen Akt 
darstellenden Handelns. So verstanden sieht 
sie aber in genau diesem ehelichen Akt den 
einzigen menschenwürdigen Ort der Weiter
gabe menschlich-personalen Lebens. 

Das Aufzeigen der humanitätsbewahren
den Grenzen poietischen Wissens und Han
deins im Grundsätzlichen wurde schon erläu
tert. Die Kirche sieht die Grenze sowohl hin
sichtlich der Eheleute als auch hinsichtlich des 
Kindes überschritten. Daraufhin ist die Ant
wort zu konkretisieren. Ganz kurz und vor
weggreifend gesagt: Die IVF bringt in der Sicht 
der Kirche sowohl eine ethisch unvertretbare 
Vergegenständlichung des Embryos mit sich 
als auch eine ethisch unvertretbare Selbstin
strumental isierung der Eheleute. 

Wie kann man sich diese doppelte Unan
gemessenheit klarmachen? lmmanuel I<ANT hat 
im §28 der "Rechtslehre" der "Metaphysik der 
Sitten" die Ursprünglichkeit der Rechte des 
Embryos gegenüber seinen Eitern reflektiert. 
Er hat diese ursprüngliche und unantastbare 
Rechtsstellung festgemacht an dem, was man 
in traditioneller religiöser Sprache das Wun
der jeder Zeugung nennen könnte, ein Wun
der, das in derTat auch heute jedem naturali-
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stischen Reduktionsversuch standhält. Dieses 
Wunder besteht darin, dass in, mit und unter 
dem Vorgang der Weitergabe menschlichen 
Lebens ein Individuum die Bühne der Weit 
betritt, das- wie I<ANT schreibt- "mit Freiheit 
begabt" und deshalb Person ist, d.h. aber 
nichts anderes, als dass es in seinem arttypi
schen Entwicklungsbogen auf dem Weg zur 
moralischen Selbstbestimmung aus Freiheit ist. 
Deshalb ist es zu keinem Augenblick "etwas", 
sondern immer schon "jemand". Damit ist es 
Subjekt unveräußerlicher Rechte und Würde
wesen. Die Eitern aber haben diese Begabung 
mit Freiheit gerade nicht "gemacht". So aber 
ist ihnen der Embryo bereits im Akt der Zeu
gung entzogen und dem Anspruch auf Aner
kennung nach behauptet er sein ursprüngli
ches Subjektsein. KANT schreibt über die Ei
tern: "Sie können ihr Kind nicht gleichsam als 
ihr Gemächsel (denn ein solches kann kein 
mit Freiheit begabtes Wesen sein) und als ihr 
Eigentum zerstören oder es auch nur dem 
Zufall überlassen, weil an ihm nicht bloß ein 
Weltwesen sondern auch ein Weltbürger in 
einen Zustand herüber zogen, der ihnen nun 
auch nach Rechtsbegriffen nicht gleichgültig 
sein kann." 

Auch die IVF kann diesen Zusammenhang 
nicht gänzlich aufheben. Dass sie ihm aber in 
der technischen Verfügung über Ursprung und 
Herkunft des Menschen, als sich vollziehen
des, vergegenständlichendes Herrschaftswis
sen radikal unangemessen ist, sich ihrer ob-
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jektiven Struktur nach im Widerspruch dazu 
befindet, dürfte nach obigen Analysen min
destens verständlicher geworden sein. Die 
technische Verfügung über den menschlichen 
Ursprung bedeutet eine Vergegenständlichung 
des Embryos, die die Würde des Menschen 
schon in seinem Entstehen übergeht, ihr nicht 
gerecht wird. 

Nur das kommunikative Ausdruckshandeln 
der intimen Vereinigung in der Ehe, die sich 
als liebende Hingabe aneinander dennoch 
nicht in sich verschließt, sondern den Raum 
öffnet für die Frucht dieser Liebe, ohne sie 
krampfhaft und verfügend anzustreben, bringt 
diesen Zusammenhang ausreichend zum Aus
druck. Sie will in dieser Offenheit gerade kei
ne "Kinder machen", sondern sie als Gabe und 
Geschenk empfangen. 

Wenn dies richtig ist, dann unterlaufen auch 
die Eitern hinsichtlich ihrer eigenen Person in 
der IVF den Zusammenhang humaner Praxis: 
Sie werden eingefügt in den Prozess techni
scher, instrumenteller Herrschaft über das, was 
technisch nur unterstützt, aber nicht beherrscht 
werden soll. Sie instrumentalisieren sich auf 
moralisch fragwürdige Weise selbst. Positiv 
kann man damit das Recht jedes Menschen 
formulieren, aus einer solchen liebenden, 
ehelichen Vereinigung hervorzugehen, oder 
anders gewendet: jeder Mensch hat als For
derung der Gerechtigkeit auf der Basis der 
Gleichheit ein Recht auf einen naturwüchsi
gen Ursprung. 
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I. Einleitung 

ln einem Streitgespräch mit dem nordrhein
westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang 
CLEMENT hat der Vorsitzende des Rates der Evan
gelischen Kirche in Deutschland, Manfred 
KocK, davon gesprochen, er fühle sich in der 
Debatte um die Gentechnik als "gebranntes 
Kind", und meinte damit die Zustimmung der 
evangelischen Kirche zur künstlichen Befruch
tung. So etwas dürfe sich nicht wiederholen: 
Um künftig argumentative Zwickmühlen- wer 
A sagt, muss auch B sagen - zu vermeiden, 
müsse man rechtzeitig Widerspruch anmelden.1 

ln der Tat, zu der vermeintlich schönen, neu
en Weit der Biotechnologie hat erst die tech
nische Möglichkeit künstlicher Befruchtung 
das Tor geöffnet. Es ist offensichtlich die In
Vitra-Fertilisation, mit der der Rubikon in Sa
chen Fortpflanzungsmedizin überschritten 
worden ist. Mit ihr ist die "menschliche Fort
pflanzung aus der verborgenen Intimität ei
nes Elternpaares heraus in die technische Weit 
eines Labors implantiert" worden. Der Gesetz
geber hat diesen ungeheuerlichen Tabubruch 
legalisiert, zweifellos in der ehrenwerten Ab
sicht, "das Neue und Unerhörte zu humani
sieren."2 Doch kann dies wirklich gelingen? 

Gewiss, nach dem Embryonenschutzgesetz 
darf medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
keinem anderen Zweck dienen als der natür
liche Zeugungsvorgang. Sie ist gewisserma
ßen "nur als Kopie der natürlichen Zeugung" 
erlaubt. Wer es unternimmt, eine Eizelle zu 
einem anderen Zweck künstlich zu befruch
ten, als eine Schwangerschaft der Frau her
beizuführen, von der die Eizelle stammt, 
macht sich ebenso strafbar wie derjenige, der 
einen extrakorporal erzeugten menschlichen 
Embryo zu einem nicht seiner Erhaltung die
nenden Zweck verwendet(§ 1 Abs. 1 Nr. 2, 2 

Abs. 1 ESchO ). Doch die mit der künstlichen 
Befruchtung jeweils verfolgte, vermeintlich 
gute oder böse Absicht lässt sich ex ante nicht 
sicher vorherbestimmen. Sie liegt nicht offen 
zu Tage. Eine Zweckentfremdung bleibt da-

246 

IMAGO HOMINIS 

her stets möglich. Auch der straf- bzw. buß
geldbewehrte Arztvorbehalt für die künstliche 
Befruchtung und die Konservierung eines 
menschlichen Embryos (§ 9 Nrn. 1, 3 i.V.m. 
§§ 11 f. ESchG), die nur zulässig ist, wenn die 
im Behandlungszyklus vorgesehene Übertra
gung nicht möglich ist, vermag dies angesichts 
des auch Medizinern eigenen Forscherdrangs 
nicht sicher auszuschließen. Es erscheint da
her zweifelhaft, ob mit diesen auf die Intenti
on der Beteiligten abstellenden und auf das 
Verantwortungsbewusstsein und das berufli
che Ethos des Arztes vertrauenden Strafvor
schriften des Embryonenschutzgesetzes die 
missbräuchliche Anwendung von Fortpflan
zungstechniken und die missbräuchliche Ver
wendung menschlicher Embryonen wirklich 
wirksam verhindert werden kann.4 

II. Das Verfahren der In-Vitra-Fertili
sation 

Doch es ist nicht nur die Missbrauchsge
fahr, die verfassungsrechtliche Bedenken ge
gen die In-Vitra-Fertilisation mit anschließen
dem Embryotransfer wecken, es ist vielmehr 
dieser Vorgang selbst, der von den Medizinern 
als ßehandlungsmethode der menschlichen 
Sterilität im Verfahren der assistierten Repro
duktion" qualifiziert wird. Überschreitet die
se Methode in ihrer praktischen Handhabung 
und in ihren praktisch unvermeidlichen Kon
sequenzen nicht bereits als solche die ethi
schen und rechtlichen Grenzen, die dem me
dizintechnisch Machbaren gezogen werden 
müssen? 

Die In-Vitra-Fertilisation mit anschließen
dem Embryotransfer stellt eine von mehreren 
Methoden assistierter Reproduktion, d.h. ärzt
licher Hilfe zur Erfüllung des Kinderwunsches 
eines Paares durch medizinische Technik dar, 
die geleistet wird, wenn nicht zu erwarten ist, 
dass sich dieser Kinderwunsch auf natürlichem 
Weg realisieren lässt. Diese Methoden werden 
als Therapien bestimmter Formen von Unfrucht-
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barkeit eingesetzt, bei denen andere Behand
lungsmethoden wie z.B. hormonelle Stimulie
rung versagt haben oder von vornherein kei
nen Erfolg versprechen. Eine unerklärbare Un
fruchtbarkeit kann nur dann als Indikation 
für eine assistierte Reproduktion angesehen 
werden, wenn alle diagnostischen Maßnahmen 
durchgeführt und alle primären therapeutischen 

. Möglichkeiten geklärt worden sind. Unter ln
Vitro-Ferti I isation, auch "extrakorporale Be
fruchtung" genannt, versteht man die Vereini
gung einer Eizelle mit einer Samenzelle au
ßerhalb des Körpers der Frau. Die Einführung 
des so erzeugten menschlichen Embryos in die 

· Gebärmutter (lmplantierung in der Uterushöh
le) wird als Embryotransfer bezeichnet. Beim 
intratubaren Embryotransfer wird der Embryo 
in den Eileiter eingeführt (IVF-Version).5 

Bei der IVF-Behandlung werden nach der 
Eizellenentnahme mehrere Eizellen mit Sa
menzellen befruchtet und auf die Eizellen
spenqerin transferiert. Die gesetzliche Ober
grenze für die Befruchtung liegt bei drei Ei
zellen6, weil innerhalb eines Zyklus nicht 
mehr als drei Embryonen auf eine Frau über
tragen werden dürfen7 (§ 1 Abs. 1 Nrn. 3 u. 5 
ESchG). Die Richtlinien der Bundesärztekam
mer zur Durchführung der assistierten Repro
duktion empfehlen bei Frauen unter 35 Jah
ren nur zwei Embryonen zu transferieren, weil 
weltweite Erhebungen ergeben haben, dass 
die Drillingsrate für die Verfahren assistierter 
Reproduktion zwischen 4 und 7% aller 
Schwangerschaften liegt, wodurch die Gefähr
dung für die Schwangere und die Feten er
heblich ansteigt. 8 

Schon gegen das Verfahren der In-Vitra
Fertilisation mit anschließendem Embryotrans
fer als solches bestehen verfassungsrechtliche 
Bedenken. Sie resultieren daraus, dass in pra
xi regelmäßig die gesetzlich erlaubte Höchst
zahl von drei befruchteten Eizellen der eizel
lenspendenden Mutter übertragen und damit 
die Wahrscheinlichkeit von Mehrlingsschwan
gerschaften, die bei natürlichem Ablauf eher 
selten ist, erheblich erhöht wird. Man nimmt 
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die mit Mehrlingsschwangerschaften - für 
Mutter und Kinder- verbundene Leibes- und 
Lebensgefahr bereitwillig hin, um eine höhe
re "Erfolgsquote" der Methode zu erzielen.9 
Damit aber sind auch die dann notwendig 
vermehrt auftretenden Notlagen10, in denen 
es nun keinen anderen "Ausweg" als die eu
phemistisch sogenannte "Mehrlingsreduktion 
durch Fetozid", d.h. den teilweisen Abbruch 
der Schwangerschaft durch selektive Tötung 
einzelner Embryonen mehr gibt11 , verfahrens
bedingt. Das Verfahren selbst führt also mit 
gewisser Regelmäßigkeit Situationen herbei, 
in denen- von Verfassungs wegen grundsätz
lich verpönte-Tötungshandlungen vorgenom
men werden müssen, um eine in der beste
henden Situation nicht anders abwendbare 
Leibes- oder Lebensgefahr abzuwehren. Das 
kann verfassungsrechtlich nicht hingenommen 
werden. 

111. Der Notstand der verwaisten Em
bryonen: Entstehungsgrund und ver
fassungsrechtliehe Bewertung 

Noch problematischer ist aber eine weite
re, mit dem IVF-Verfahren billigend in Kauf 
genommene Nebenfolge, nämlich das Schick
sal der verwaisten Embryonen. Wenn auch der 
Kinderwunsch wegen Unfruchtbarkeit kinder
los gebliebener Paare ohne weiteres nachvoll
ziehbar und anerkennenswert ist, stellt sich 
gleichwohl die Frage, ob nicht das Risiko dau
erhaft verwaister, sog. überzähliger Embryo
nen, das sich bereits vielfach realisiert hat und 
erst die Begehrlichkeiten der biomedizini
schen Forschung "am lebenden Objekt" des 
menschlichen Embryos geweckt hat, die In
Vitra-Fertilisation verfassungswidrig macht. 12 

Dieses Risiko ist ein Spezifikum des zeitlich 
gestreckten Verfahrens der künstlichen Be
fruchtung außerhalb des Mutterleibes mit an
schließendem Embryotransfer. Während bei 
natürlicher Befruchtung sich die Einnistung der 
befruchteten Eizelle, wenn sie erfolgt, ohne 

247 



Schwerpunkt· IVF-Hinterfragung einer Praxis 

Zwischenakt, d.h. ohne die Notwendigkeit 
zusätzlichen menschlichen Tuns in einem kon
tinuierlichen biologischen Vorgang eo ipso 
vollzieht, muss der künstlichen, extrakorpo
ralen Befruchtung die künstliche Einpflanzung 
des so erzeugten Embryos in die Gebärmutter 
der Eizellenspenderin nachfolgen, wenn eine 
Schwangerschaft herbeigeführt werden soll. 
Die Einpflanzung erfolgt, nachdem die Em
bryonen zwei oder drei Tage im Brutschrank 
aufbewahrt worden sind. Dieses Intervall be
gründet für den Embryo einen vorübergehen
den Schwebezustand, der zum Dauerzustand 
zu werden droht, wenn die im Behandlungs
zyklus vorgesehene Übertragung auf die Mut
ter, etwa wegen deren Todes, unmöglich oder 
bei nachträglicher erkannter, ernstlicher Lei
bes- oder Lebensgefahr für den Fall der Über
tragung dieser unzumutbar wird; der konser
vierte Embryo fristet ein Dasein zwischen (vol
lem menschlichen) Leben und Tod. Die Dau
erexistenz des Embryos im Tiefkühlfach, aus 
der es kein Entrinnen gibt, ist menschenun
würdig. Wenngleich tiefgefroren und daher 
äußerlich betrachtet ohne Qualen, ähnelt sein 
unmenschliches Schicksal und Los doch dem 
des an einen Felsen gefesselten Promotheus, 
der nach dem Willen des Zws weder frei le
ben noch einfach sterben darf. 

Bei natürlicher Zeugung und natürlicher 
Nidation ist der Eintritt eines solchen, mit der 
allem menschlichen Leben zukommenden 
Menschenwürde unvereinbaren, dauerhaften 
Schwebezustandes dagegen ausgeschlossen. 
Die symbiotische Existenz des auf einzigarti
ge Weise mit der Mutter verbundenen Kindes, 
die bei Mutter und Kind in der Phase der 
Schwangerschaft zu einem Verhältnis der 
"Zweiheit in Einheit" führt13, macht das Le
ben des Kindes- bis zur Erlangung (gegebe
nenfalls mit Hilfe medizinischer Technik als 
Surrogat künstlich unterstützter,) selbständiger 
Lebensfähigkeit- ganz und gar von der Fort
existenz seiner Mutter abhängig, begründet 
zwischen beiden eine notwendige Schicksals
gemeinschaft. Die Alternative heißt hier für 
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das Kind nur Leben oder Tod, Geborenwer
den oder sterben, ohne das Licht der Welt er
blickt zu haben. Tertium non datur. 

Die mit der In-Vitra-Fertilisation verbunde
ne Problematik eines sich perpetuierenden 
Schwebezustandes des künstlich erzeugten 
und dann konservierten Embryos verschärft 
sich dadurch, dass er nicht nur eintreten kann, 
wenn die eizellenspendende Mutter vorver
stirbt oder kurzfristig schwer und andauernd 
erkrankt mit der Folge, dass das Kind im Mut
terleib nicht überleben würde oder die Ein
pflanzung des Embryos wegen einer dadurch 
begründeten Leibes- oder gar Lebensgefahr für 
die Mutter unzumutbar wäre. Vielmehr kann 
es sich die Mutter (und natürlich auch der Vater 
bzw. beide zusammen)-aus welchen Grün
den auch immer14 -zwischenzeitlich in ei
ner überraschenden Wendung anders überlegt 
haben, den ursprünglich lange gehegten und 
mit der künstlichen Befruchtung in einem er
sten Schritt der Realisierung nahe gebrachten 
Kinderwunsch nun, wo es ernst wird, wieder 
in einem plötzlichen Sinneswandel aufgege
ben haben. Dann kann ihr der Embryo nicht 
gegen ihren Willen zwangsweise implantiert 
werden, selbst wenn der Behandlungsvertrag 
dies bestimmt. 

Zwar haben die ei-und samenzellenspen
denden Eheleute durch ihre Einwilligung in 
die Behandlungsmethode der In-Vitra-Fertili
sation mit anschließendem Embryotransfer 
und die daraufhin mit ihrem Willen erfolgte 
künstliche Befruchtung bereits vorwirkende 
Elternverantwortung übernommen, der sie 
sich nicht nachträglich wieder willkürlich ent
ziehen dürfen. Diese als Einstandspflicht aus 
vorangegangenem Tun zu begründende Eltern
verantwortung konkretisiert sich bei der eizel
lenspendenden Mutter in einer grundsätzli
chen-nur unter dem Vorbehalt der nach den 
Indikationstatbeständen zu bestimmenden 
Zumutbarkeit stehenden, d.h. in Ausnahme
lagen aufgehobenen- Pflicht, sich den so er
zeugten Embryo übertragen zu lassen, um das 
Kind zu gebären und ihm das Leben zu sehen-
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ken. Diese Pflicht stellt die- unter den Bedin
gungen der In-Vitra-Fertilisation mit anschlie
ßendem Embryotransfer - notwendige, flan
kierende Ergänzung des grundsätzlichen Ver
bots des Schwangerschaftsabbruchs und der 
grundsätzlichen Rechtspflicht zum Austragen 
des Kindes dar, mit denen der Staat die ihm 
obliegende Pflicht zum (rechtlichen) Schutz 
jedes einzelnen, ungeborenen menschlichen 
Lebens auch gegenüber der Mutter erfüllt.15 
Andernfalls nämlich käme das eigene Lebens
recht des Embryos nur zur Geltung, wenn die 
Mutter sich nicht zur Ablehnung des Transfers 
entsch Iossen hat. Dieses Lebensrecht aber darf 
nicht, auch nicht im Intervall zwischen künst
licher Zeugung und lmplantierung, der frei
en, rechtlich nicht gebundenen Entscheidung 
eines Dritten, und sei es selbst der Mutter, 
überantwortet werden.16 

Die daraus folgende recht! iche Verpflichtung 
der Mutter, den Embryotransfer durchführen zu 
lassen, ist aber, wie viele andere familienrecht
liche Verpflichtungen auch, nicht erzwingbar. 
Gegen den Willen der Frau darf der in der 
Übertragung des Embryos liegende Eingriff in 
die körperliche Unversehrtheit keinesfalls er
folgen. Das wäre ebenso wie die Erzwingung 
der die Frau existentiell betreffenden Pflicht 
zum Austragen und Gebären des Kindes auch 
mit ihrer Menschenwürde unvereinbar. 

Infolgedessen ist das Recht des Embryos, auf 
seine Mutter übertragen und ausgetragen zu 
werden, tatsächlich gefährdet. Die Gefahr der 
Transferverweigerung ist insofern größer als die 
des Schwangerschaftsabbruchs, als der Schwan
gerschaftsabbruch aktives, lebenszerstörendes 
Tun verlangt, während die Ablehnung der Über
tragung des Embryos sich aus der Sicht der Frau 
als bloße Unterlassung darstellt, die weniger 
Unrechtsbewusstsein erzeugt. Hinzu kommt, 
dass, anders als bei der natürlichen Zeugung, 
bei der das Kind als die Frucht eines elterlichen 
Liebesakts erscheint, bei der extrakorporalen, 
künstlichen Erzeugung zunächst eine emotio
nale Distanz besteht, die erst nach der Über
tragung des Embryos überwunden wird. 
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Ob die Erfüllung des auf natürlichem Wege 
nicht realisierbaren Kinderwunsches von Ehe
paaren so schwer wiegt, dass sie es rechtfer
tigt, dafür das keinesfalls ganz zu vernachläs
sigende Risiko verwaister Embryonen in Kauf 
zu nehmen, erscheint zweifelhaft, weil 
menschliches Leben und seine unverfügbare 
Würde nicht aufrechenbar sind. 

IV. Das Schicksal der "überzähligen" 
Embryonen - verfassungswidrige und 
verfassungskonforme Lösungen 

Doch auch wenn man im Hinblick auf die 
Statistik17 und dem sich danach ergebenden 
numerischen Verhältnis erfolgreicher In-Vitra
Fertilisationen mit anschließendem Embryo
transfer zu den dabei angefallenen, überzäh
ligen Embryonen 18 dieses Risiko für geringfü
gig und deshalb vertretbar hält, muss für die 
angebliche quantite negligeable, also für die 
Fälle, in denen es sich realisiert hat und künf
tig realisieren wird, eine verfassungskonforme, 
insbesondere menschenwürdige Lösung gefun
den werden. Folgende Lösungen sind tatsäch
lich möglich und sollen kurz auf ihre verfas
sungsrechtliche Zuträglichkeit geprüft werden: 
- die Ersatzmutterschaft, 
- die verbrauchende Forschung oder 
-der "nutzlose" Tod, das "bloße" Sterben lassen. 

1. Die Ersatzmutterschaft- antizipierte 
Adoption 

Das Embryonenschutzgesetz verbietet die 
Ersatzmutterschaft ausnahmslos. Wer es un
ternimmt, bei einer Frau, welche bereit ist, ihr 
Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu 
überlassen (Ersatzmutter), eine künstliche Be
fruchtung durchzuführen oder auf sie einen 
menschlichen Embryo zu übertragen, macht 
sich strafbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 7 ESchG). Durch 
das Verbot der Verwendung fremder Eizellen 
bei der Herbeiführung einer Schwangerschaft 
und das Verbot der sog. Ersatzmutterschaft wi II 
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der Gesetzgeber verhindern, dass es zu einer 
sog. gespaltenen Mutterschaft kommt und 
damit die austragende und die genetische 
Mutter nicht mehr identisch sind. Dem liegt 
die Erkenntnis zugrunde, dass das Kind in sei
ner gesamten körperlichen und seelischen 
Entwicklung sowohl durch die von der gene
tischen Mutter stammenden Erbanlagen wie 
auch durch die enge während der Schwan
gerschaft bestehende Beziehung zwischen 
ihm und der austragenden Mutter entschei
dend geprägt wird. Eine gespaltene Mutter
schaft lässt besondere Schwierigkeiten bei der 
Selbsttindung des Kindes und negative Aus
wirkungen auf seine seelische Entwicklung 
befürchten.19 Diese Abwägung der gegenläu
figen Interessen und die ihr zugrundeliegen
den Erwägungen sind im Grundsatz verfas
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, zumal 
Eheleute aus Art. 6 Abs. 1 GG keinen verfas
sungsrechtlichen Leistungsanspruch haben, 
mit Hilfe Dritter Eltern zu werden und eine 
Familie zu gründen. 

Wenn aber der durch künstliche Befruch
tung erzeugte Embryo aus den genannten, 
möglichen Gründen auf die genetische Mut
ter nicht übertragen werden kann, stellt sich 
die Rechtslage anders dar, weil die Interessen 
anders zu gewichten sind. Hier existiert be
reits menschliches Leben. Die Schutzpflicht 
des Staates für das Lebensrecht des Embryo 
(Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) zwingt dazu, alle Mög
lichkeiten auszuschöpfen, damit dieses in sei
ner genetischen Identität und damit in seiner 
Einmaligkeit und Unverwechselbarkeit bereits 
festgelegte, nicht mehr teilbare Leben sich in 
einem Prozess des Wachsens und Sich-Ent
faltens als Mensch voll entwickeln kann.20 Das 
Anliegen sicherzustellen, dass auch bei der 
künstlichen Fortpflanzung ein zukünftiges 
Kind seinen Eltern von vornherein eindeutig 
familienrechtlich zugeordnet ist, muss dahin
ter zurückstehen. Wenn die Alternative für das 
mit der künstlich bewirkten Verschmelzung 
von Ei und Samenzelle bereits entstandene 
menschliche Leben nur in dessen Tod besteht, 
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dann ist demgegenüber die lebenserhaltende, 
ja die weitere Entwicklung individuellen 
Menschseins allererst ermöglichende Ersatz
mutterschaft allemal vorzugswürdig.21 Mögl i
ehe Schwierigkeiten der Selbstfindung des 
Kindes fallen dagegen nicht mehr entschei
dend ins Gewicht. Die Ersatzmutterschaft 
muss daher bei verwaisten Embryonen jeden
falls dann zugelassen werden, wenn die Vor
aussetzungen für eine spätere Adoption vor
liegen. Sie stellt sich dann gewissermaßen als 
antizipierte Adoption dar. Wenn die Adopti
on nach heutigem Verständnis in erster Linie 
ein Mittel der Fürsorge für elternlose und ver
lassene Kinder sein so!l22 , dann erscheint sie 
und die dafür notwendige, ausnahmsweise 
Zulassung der Ersatzmutterschaft (nicht der 
Leihmutterschaft!) gerade hier als probates und 
gebotenes Mittel zur Rettung andernfalls zum 
Tode verurteilter Embryonen.23 

Die Annahme als Kind ist zulässig, wenn sie 
dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten 
ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem 
Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht(§ 1741 

Abs. 1 BGB). Wegen des grundrechtlich ge
schützten, natürlichen Elternrechts (Art. 6 Abs. 
2 GG) ist zur Adoption im Regelfall die Einwil
ligung der Eitern des Kindes erforderlich(§ 1747 

Abs. 1 BGB). Wie die Regelung des § 1748 

BGB zeigt, kommt unter Umständen, insbeson
dere bei vollständigem Versagen der Eitern in 
ihrer Verantwortung gegenüber dem Kind, das 
bei Ablehnung des durchführbaren Embryo
transfers durch die genetische Mutter anzuneh
men wäre (s.o.), aber auch eine Ersetzung der 
Einwilligung eines Elternteils in Betracht. Die 
gesetzliche Festlegung, dass die Eitern ihre Ein
willigung erst wirksam erteilen können, wenn 
das Kind acht Wochen alt ist, müsste geändert 
werden. Der Gesetzeszweck, die leiblichen 
bzw. genetischen Eitern vor einer unüberleg
ten Weggabe des Kindes zu schützen, stünde 
dem nicht entgegen. Die Möglichkeit der Kon
servierung des Embryos erlaubt die ersatzwei
se Statuierung einer angemessenen Überle
gungsfrist 
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Gerade weil auch der Embryo in vitro ei
nen Rechtsanspruch darauf hat, als menschli
ches Wesen respektiert und in ein soziales 
Geflecht familiärer Beziehungen geboren zu 
werden, muss daher bei verwaisten Embryo
nen die Ersatzmutterschaft zugelassen werden. 
Wird schon in der Phase der Schwangerschaft 
die neue Mutter-Kind-Beziehung aufgebaut, 
sollte im Regelfall die Integration in die so
ziale Familie gelingen. 

2. Menschenwürde und Nützlichkeit: Von 
nützlicher Forschung und nutzlosem Tod 

Keinesfalls dürfen die verlassenen Embryo
nen zu Forschungszwecken verwendet, d.h. 
verbraucht werden. Wo menschliches Leben 
existiert, kommt ihm Menschenwürde zu.24 
Niemandem und nichts zunutze sein zu müs
sen, das macht die Würde die Menschen aus. 25 
Das bloße, "nutzlose" (nicht: sinnlose !) Ster
benlassen ist daher, wenn sich keine zur Über
tragung des Embryos bereite Ersatzmutter fin
det, die einzige, mit der dem Embryo bereits 
eigenen Menschenwürde konforme Lösung. 
Die Selbstzweckhaftigkeit menschlichen Le
bens, "die Qualität des Menschen, sein eige
ner Herr zu sein" (1. KANT26) bis in den Tod 
hinein und sogar noch darüber hinaus- post
mortaler Persönlichkeitsschutz!- unbedingt zu 
respektieren, dazu verpflichtet die Garantie 
der Menschenwürde. 

Der Embryo hat zwar kein unbedingtes 
Lebensrecht ebenso wenig wie der nasciturus 
oder der geborene Mensch. Der Schutz des 
Lebens ist nicht in dem Sinne absolut gebo
ten, dass dieses gegenüber jedem anderen 
Rechtsgut ausnahmslos Vorrang genösse; das 
zeigt schon der Gesetzesvorbehalt des Art. 2 
Abs. 2 S. 3 GGY Absolut ist dagegen der 
Schutz der Menschenwürde. Doch dieser 
Unterschied spricht nicht etwa für eine Ent
koppelung von Lebens- und Menschenwür
deschutz. Vielmehr verlangt die Menschen
würdegarantie auch bei Eingriffen in das Le
bensrecht strikte Beachtung; die aktive Tötung 
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menschlichen Lebens oder auch nur das pas
sive Sterbenlassen darf unter keinen Umstän
den den Eigenwert und die Selbstzweckhaf
tigkeit des Menschen negieren.28 

Dagegen kann nicht eingewendet werden, 

"die Forschung an und mit abgegangenen 
Föten steh[e] bei uns nicht unter ethischem 
Verdacht. Der Fötus, dessen Leben nicht mehr 
zu retten ist, [werde] seit eh und je untersucht, 
um anderen Kindern und ihren Müttern zu 
helfen."29 Zum einen handelt es sich bei Fehl
oder Totgeburten im Gegensatz zu verbrau
chender Embryonenforschung nicht um For
schung an Lebenden, sondern an Toten. Im 
übrigen ist selbst diese Forschung, wie die 
skandalösen Praktiken in Großbritannien de
monstriert haben, alles andere als unproble
matisch. Forschung an und mit abgegangenen 
Föten darf jedenfalls nicht ohne Zustimmung 
der Eitern erfolgen, möglicherweise wegen des 
gebotenen postmortalen Würdeschutzes nicht 
einmal mit deren Einwilligung, weil auch sie 
insoweit kein Verfügungsrecht besitzen. 

V. Resümee 

Lassen wir uns also in unserem moralischen 
und verfassungsrechtlichen Werturteil über 
menschliches Leben nicht irremachen, nicht 
korrumpieren durch ebenso vage wie wohl
feile Heilungs- und Heilsversprechen, hinter 
denen kommerzielle Verwertungsstrategien 
stehen. Die Forderung nach verbrauchender 
Nutzanwendung menschlichen Lebens stellt 
mit ihrem Nützlichkeitsdenken einen Gene
ralangriff auf die Menschenwürde dar, den es 
abzuwehren gilt. Die util itaristisch-suggesti
ve Frage, ob die verwaisten, dem Tod geweih
ten, ohnehin zum Sterben verurteilten Embryo
nen nicht noch sinnvoll für sich möglicher
weise künftig lebensrettend oder -verlängernd 
auswirkende Forschung eingesetzt werden 
können -"Dem Tode bestimmt, dem Leben 
gewidmet"30 -, muss- auch aus verfassungs
rechtlichen Gründen - mit einem kategori-
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sehen Nein beantwortet werden. Menschen
leben ist keine noch so vermeintlich guten 
Zwecken dienstbar zu machende Substanz. 
Es darf nicht Mittel zum Zweck werden. Nein, 
auch die verwaisten Embryonen haben als 
morituri noch einen letzten Anspruch, der 
unter allen Umständen zu erfüllen ist: den auf 
einen menschenwürdigen, d.h. "nutzlosen" 

Tod, der sinnvoll ist, weil er sie aus dem un
würdigen Schwebezustand der Konservierung 
erlöst und ihnen- christlicher Glaubensüber
zeugung gemäß- das ewige Leben schenkt. 
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Der moralische Status des menschlichen Embryos in vitro 
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Zusammenfassung 

Der Begriff "Status" muss differenziert werden und bezeichnet je nachdem den "Status quo", 
den "Rechtsstatus" oder den "moralischen Status". Der Status quo des Embryos in vitro unter
scheidet sich im wesentlichen Punkten von jenem im Mutterleib. Der Rechtsstatus gewährt 
dem Embryo in vitro nur mehr einen abgestuften Lebensschutz, seine Verdinglichung ist die 
Folge. Der moralische Status des Embryos in vitro lässt keine Unterscheidung zum frühen 
Ungeborenen im Mutterleib zu. Daher muss die Erzeugung des Menschen im Reagenzglas 
prinzipiell in Frage gestellt werden. Weil er nicht geschützt werden kann und weil es seiner 
Würde immanent widerspricht, sollte der Mensch nicht künstlich befruchtet und außerhalb 
des Mutterleibes hergestellt werden. 
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Abstract 

The definition of the word "status" must be looked at very closely especially when it is used 
in expressions such as "status quo", )egal status

" 
or 11moral status

"
. The status quo of the 

embryo in vitro is importantly different from such in the womb. The legal status given the 
embryo in vitro at present is on ly a right of I ife in a graduated way and it follows that is has now 
become a "thing

"
. The moral status of the embryo in vitro must be considered as being the 

same as in the womb. Therefore, producing a human being in a test tube is very questionable. 
The reasons being that in vitro it can no Ionger be protected and also because this condition is 
very much against human dignity, therefore, human beings should not be produced by artifici
al fertilization outside the womb. 
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Schwerpunkt· IVF- Hinterfragung einer Praxis 

Die Errungenschaften der Reproduktions
medizin haben den menschlichen Embryo ver
fügbar gemacht. Die Befruchtung im Reagenz
glas, die einst zur Erfüllung des Kinderwun
sches unfruchtbarer Ehepaare entwickelt wur
de, fand bald weitere denkbare Anwendungs
bereiche, die abseits von Fortpflanzungszwek
ken stehen. Die Verfügungsgewalt über 
menschliche Keimzellen und die direkte Be
obachtung der frühesten Entwicklungsstadien 
des Menschen stellen für die Forschung ein 
attraktives Feld dar, das einen enormen Wis
sensfortschritt bewirkte. So fing man an, mit 
übrig gebliebenen Embryonen, die nicht mehr 
transferiert werden sollten, innerhalb einer be
stimmten Zeitspanne zu experimentieren. Eng
land übernahm mit einer Gesetzgebung, die 
ausdrücklich die Möglichkeit für eine derarti
ge Forschung schuf, eine Vorreiterrolle. Die 
ln-vitro-Fertilisierungs-Technik (IVF) hat sich 
rasch als Standardmethode etabliert und all
gemeine Akzeptanz gefunden. 

Erst das Auftreten eines neuen Szenarios hat 
eine breitere Öffentlichkeit aufmerksam ge
macht. Embryonale Stammzellen sollten die 
neuen Hoffnungsträger der Medizin sein und 
Probleme lösen können, die bisher unlösbar 
waren. Die Aussichten der Forschung auf Hei
lung bislang unbehandelbarer Krankheiten, 
die mittels embryonaler Stammzellen erfolgen 
soll, haben diesen Forschungsbereich in ein 
neues Licht gerückt. Man meinte offenbar zwei 
Fliegen auf einen Schlag getroffen zu haben: 
überzählige Embryonen können einem guten 
Zweck zugeführt werden und sind darüber 
hinaus auch noch Rohstoffe für wirksame The
rapeutika. Man spielt mit der Vorstellung, in 
fernerer Zukunft individuellen Organersatz aus 
embryonalen Stammzellen für jeden Men
schen bereitstellen zu können. Für den Krank
heitsfall gerüstet, sollen Gewebsersatzzellen 
verfügbar sein, die den Organismus in seiner 
Regenerationspotenz unterstützen. Die ferne 
Wirklichkeit einer derartigen Therapieform ist 
heute noch Utopie. Großer wissenschaftlicher 
Einsatz wird erforderlich sein, um die Technik 
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zu entwickeln. England hat frühzeitig die not
wendigen Iegistischen Maßnahmen getroffen: 
Embryonen, die zur Entwicklung dieser Tech
nik notwendig sind, dürfen ausdrücklich nur 
zu Forschungszwecken hergestellt werden, 
denn die vorhandenen, überzähligen Embryo
nen reichen nicht aus, oder besitzen nicht die 
gewünschten qualifizierbaren Merkmale, die 
die Forschung benötigt. 

Embryonenverbrauchende Forschung wird 
aber höchst kontroversiell beurteilt. Die oben 
beschriebene Vorgangsweise Englands hat in
ternational eine heftige Diskussion ausgelöst, 
an der sich nicht nur Politiker, sondern auch 
Naturwissenschaftler und Bioethiker beteili
gen. Einerseits wollen die Vertreter einer ln
teressensethik keine Forschungsbeschränkun
gen akzeptieren, solange das "gute Ziel"- die 
legitimen Interessen-, nämlich die ferne Mög
lichkeit einer therapeutischen Anwendung und 
Heilung, gewahrt bleibt. Andererseits lehnt die 
gegensätzliche Position jeglichen Verbrauch 
menschlicher Embryonen ab. Diese müssen, 
weil sie früheste Formen des Menschseins 
sind, mit jener Achtung und Ehrfurcht behan
delt werden, die eben Menschen gebührt. Ein 
Grossteil der westlichen Gesellschaft hat sich 
einer uneingeschränkten Fortschrittsgläubig
keit hingegeben. Das neue Credo von einer 
Ethik des Heilens wird auf den Plan gerufen, 
der die Gesellschaft von heute im Dienste der 
Gesellschaft von morgen verpflichtet, keine 
Einschränkung der Mittel vorzunehmen. 
Menschliches Leben im Embryonalstadium, 
das bedeutet vor jeder Entwicklung des Be
wusstseins und Formulierung eigener Interes
sen,- zwar Menschen, aber keine Personen, 
so wird argumentiert- dürfte dann in bestimm
ten Fällen geopfert werden, wenn dies ein
deutig dem Wohle der zukünftigen Genera
tionen diene. 

Die Gegenstimme sieht in dieser Vorgangs
weise einen Verstoß gegen die Menschenwür
de, die immer und überall gewahrt werden 
müsse. Selbst in der Unbewusstheit am Le
bensbeginn dürften Menschen sich nicht an-
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derer Menschen ohne deren Zustimmung be
dienen und sie für ihre eigenen Zwecke ge
brauchen. Im konkreten Fall führt das noch 
weiter bis zum Verbrauch von Embryonen. Im 
Spannungsfeld dieser Kontroverse soll sich nun 
die Gesellschaft positionieren und eine Wei
chenstellung für die Zukunft vornehmen, die 
zweifelsohne das Wohl oder die Probleme der 
Folgegenerationen mit entscheiden wird. 

Zum Begriff des Status quo, des Rechts
status und des moralischen Status des 
Embryos 

Es geht in dieser Kontroverse, wie auch in 
diesem Aufsatz um den Status des Embryos, 
um die Frage also nach seiner Stellung inner
halb der menschlichen Gemeinschaft. Und 
hier scheint es angebracht und sogar notwen
dig genau zu differenzieren. Einerseits kann 
man die Stellung des Embryos innerhalb der 
Gesellschaft bezeichnen; das ist seine konkrete 
Lage, die er de facto einnimmt. Sie definiert 
sich anhand der Verhaltensmuster der Solidar
gemeinschaft einem ungeborenen Menschen 
gegenüber. Man könnte sie als Status quo be
zeichnen. Der Status quo entwickelt und struk
turiert sich und steht in Beziehung zur rechtli
che Lage. Der Rechtsstatus des Embryos be
schreibt die Rechte, die eine Gesellschaft bzw. 
der Gesetzgeber dem Embryo zuerkennt und 
die Pflichten ihm gegenüber, die den anderen 
Mitgliedern der menschlichen Gemeinschaft 
auferlegt werden. Diese Rechte und Pflichten 
bedürfen einer Begründung. Hier kommt die 
Frage nach der ontologischen Verfasstheit und 
der Identität des Embryos auf. Von ihrer Ant
wort leitet sich ab, welche Rechte dem Em
bryo per se zukommen und durch die ande
ren anerkannt und geschützt werden sollen. 
Das ist der moralische Status. Über ihn sollte 
sich die Solidargemeinschaft nicht hinwegset
zen. Das bedeutet, dass sie gebunden ist, jene 
Rechte, die mit der ontologischen Verfasstheit 
unzertrennlich verbunden sind, auch anzuer-
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kennen und darüber hinaus auch zu garantie
ren. Das ist mehr als bloße Zuschreibung von 
bestimmten Rechten. Mit einem Wort, der 
moralische Status des Embryos ist der Maß
stab, an dem sich der Handlungsspielraum und 
der gesetzliche Rahmen orientieren müssen. 
ln der Folge sollen diese drei Aspekte des Sta
tus des Embryos untersucht werden. Es wird 
vor allem der Frage nachgegangen, ob eine 
Differenzierung des Status quo oder des 
Rechtsstatus zwischen Embryonen in utero 
und Embryonen in vitro auch mit einem un
terschiedlichen moralischen Status des Em
bryos begründet werden kann. 

Der Embryo in utero1 

Ob und in wieweit Embryonen zu Versuchs
zwecken verbraucht werden dürfen, stand bis
lang (bis zum Ende des 20. Jahrhunderts) nicht 
zur Debatte. Der Anfang des Menschseins ver
lief naturgemäß und ausnahmslos im Verbor
genen. Die Kombination des Erbgutes ist da
bei dem 11Zufallsprinzip" unterworfen. Männ
liche und weibliche Erbsubstanz verschmel
zen und bilden eine absolut einzigartige neue 
Kombination, eine Basis auf genetischer Ebe
ne für ein Individuum der menschlichen Na
tur, das sich in einem bestimmten historischen, 
soziokulturellen Kontext entwickelt und sein 
Dasein entfaltet. Die ersten Wochen und Mo
nate seiner Entwicklung verbringt der Mensch 
in der dunklen Geschütztheit des Mutterschos
ses. Seine Existenz spielte sich am Beginn "un
ter Ausschluss der Öffentlichkeit" ab. Erst spä
ter kündigen die Zeichen fortgeschrittener 
Schwangerschaft der Umwelt an, dass es Zu
wachs geben wird. Die Frau ist die erste, die 
die Gegenwart ihres Kindes erahnt. Mit der 
Gewissheit ihrer Mutterschaft beginnt norma
lerweise auch die erste Bejahung eines Men
schen durch andere. Der Embryo, und später 
der Fötus ist von der Mutter abhängig und kann 
sich nur innerhalb dieser intimen physisch-psy
chischen Beziehung entwickeln. 
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Vorerst sind es die Eitern, streng physisch 
betrachtet nur die Mutter, die durch ihre Zu
stimmung das beginnende Leben schützt. Sie 
garantiert das Lebensrecht des Embryos. ln 
seltenen Fällen, wenn die Mutter das Kind 
nicht will und nicht in der Lage ist, das not
wendige Wohlwollen aufzubringen, kann sie 
die T ötung des Embryos veranlassen. ln den 
meisten Staaten ist dieser Tatbestand gesetz
lich verboten. Zahlreiche Länder haben den 
Lebensschutz des ungeborenen Kindes gelok
kert und unter Beibehaltung des Verbotes die 
Strafen für eine Abtreibung ausgesetzt. Es wird 
argumentiert, dass der gesetzliche Schutz des 
Embryos im Ernstfall gegen den Willen der 
Mutter, selbst unter Strafandrohung nicht wirk
sam ist. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, 
dass der Embryo prinzipiell keinen Schutz 
genieße. Ganz im Gegenteil: von dieser Aus
nahmesituation abgesehen, ist für die Umwelt 
der Zugriff auf den Embryo in utero verwehrt. 
Einzige "Schwachstelle" bleibt der Wille der 
Mutter: diese muss das Kind bejahen. Will die 
Frau das Kind nicht haben, kann sich der Va
ter im Alleingang nicht behaupten. 

Erst durch die Geburt erfährt die Umwelt 
des Kindes eine entscheidende Erweiterung. 
Der Lebensschutz, der während der Schwan
gerschaft der Mutter alleine anheim gestellt 
war, wird fortan von der Gemeinschaft getra
gen. Auch die Umwelt erwartet das Kind mit 
Interesse, um es als neues Mitglied in die So
lidargemeinschaft aufzunehmen. Noch viele 
Jahre lang bedarf der heranwachsende Mensch 
des Schutzes durch andere. 

Das Entwicklungsstadium des Menschen 
bei seiner Geburt ermöglicht, physiologisch 
gesehen das Überleben außerhalb des Mut
terleibes. Psychologisch betrachtet fördert die 
bereits weit fortgeschrittene Ausbildung der 
menschlichen Formen den Instinkt, das Kind 
zu schützen und vor ungebührlichen Zugrif
fen zu bewahren. Dem geborenen Kind be
gegnet die Gesellschaft gewöhnlich mit Wohl
wollen und Zuneigung. Dem Ungeborenen 
gegenüber, dessen Gestalt noch unförmig und 
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im Mutterschoß verborgen ist, gibt es keinen 
ausgeprägten Instinkt: ihm kann leichter die 
notwenige Distanzierung entgegengebracht 
werden, die in der Folge zum Abbruch der 
Schwangerschaft und Vernichtung des unge
borenen Lebens führt. 

Der Embryo in vitro 

Ganz anders stellt sich die Situation des Em
bryos in vitro dar. Er wird im Labor unter Auf
bietung technischer Unterstützung "herge
stellt". Seine ersten Momente verlaufen bei Ta
geslicht. Das bedeutet mehr als die Entmytho
logisierung eines Vorgangs, der normalerweise 
der Betrachtung nicht zugänglich ist. Man kann 
auf ihn schauen, seine Entwicklung beobach
ten, kontrollieren und ihn auch manipulieren. 

Das Reagenzglas bedeutet Ungeschütztheit. 
Von allem Anfang an bietet die Existenz des 
Embryos in vitro eine breite Angriffsfläche für 
andere Personen, die mit ihm in Berührung 
kommen: für den Arzt, die medizinisch tech
nische Assistentin, für den Laboranten, bis hin 
zum Reinigungspersonal in den respektiven 
medizinischen Einrichtungen. Sie alle haben 
de facto Zugriff auf den Embryo in vitro. Wei
ters können auch die Eltern entscheiden, ob 
sie ihn wollen oder nicht. Ist letzteres der Fall, 
sinken seine Überlebenschancen auf null. 

Es kommt zur Verdinglichung des menschli
chen Embryos, der im Labor hergestellt wurde: 
Er wird zum Objekt und über ihn haben alle 
Verfügungsgewalt, die mit ihm in Berührung 
kommen. Dem Embryo im Reagenzglas wird 
vorerst kein Lebensschutz garantiert. Seine In
dividualität als Mensch wird in der allerersten 
Entwicklungsphase nicht anerkannt. Die Vor
gangsweisen, mit der Embryonen im Labor be
handelt werden, machen das mehr als deutlich. 

1. Üblicherweise werden mehrere Embryo
nen erzeugt, und mindestens drei werden in 
die Gebärmutter transferiert, um die Chancen 
einer Lebendgeburt zu verbessern. Man kann 
es auch so ausdrücken: es wird nicht 11das" Kind 
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in vitro erzeugt, sondern mehrere Embryonen, 
damit wenigstens ein Kind geboren wird. Die 
Erfolgschancen durch das Verfahren der IVF 
ein Kind zu bekommen, liegen selbst in den 
spezialisierten Zentren nur bei 20-25%. Wis
senschaftler beklagen, dass es da keinen ech
ten Fortschritt gibt. Nur jeder 15. Embryo, der 
transferiert wird, überlebt und kommt als Kind 
auf die Weit. Entsteht aber, entgegen den ur
sprünglichen Absichten (erwünscht ist ja im
mer nur 1 Kind) eine Mehrlingsschwanger
schaft, wird in einigen Zentren die Möglich
keit angeboten, die Zahl der Feten zu reduzie
ren. Weil das Risiko einer Geburtskomplikati
on bei Zwillingsgeburten stark ansteigt, wird 
der selektive Fötozid in Erwägung gezogen. 
Nicht alle Eitern entscheiden sich dafür, und 
akzeptieren das Risiko, statt einem gesunden 
Kind zwei oder drei Kinder zu bekommen, die 
möglicherweise krank sind. Jüngst veröffent
lichte retrospektive Daten über das Outcome 
der IVF und die Gesundheit der Kinder zei
gen, dass die erhöhten perinatalen Komplika
tionsraten auf die häufigen Mehrlinsschwan
gerschaften durch IVF zurückzuführen sind.2 

2. Die Vorgangsweise in manchen Ländern 
besteht darin, zusätzlich zu den 3 Embryo
nen noch andere "herzustellen", die aber vor
erst nicht transferiert werden sollen. Sie sind 
die Reserve für weitere Versuche. Diese Em
bryonen haben von Anfang an ein ungewis
ses Schicksal: sie werden tiefgefroren, um auf 
der Ersatzbank zu warten, bis sie gebraucht 
werden. Sollen sie später nicht mehr fürTrans
ferzwecke bereit gehalten bleiben, dann wer
den sie nach einer bestimmten Frist (1 Jahr, 5 
Jahre, 10 Jahre) verworfen. Anderenfalls gibt 
es auch die Möglichkeit, nicht gebrauchte Em
bryonen für Versuchszwecke freizugegeben. 
So, argumentiert man, bekommen jene Em
bryonen wenigstens im Nachhinein noch ei
nen guten Zweck, indem sie der medizini
schen Forschung zu Diensten stehen. 

3. Embryonen in vitro werden grob mor
phologisch auf ihre Qualität hin geprüft, be
vor sie für die Implantation freigegeben wer-
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den. ln bestimmten Ländern kommt zuneh
mend die Präimplantationsdiagnostik (PID) zur 
Anwendung. Nach Ablauf der ersten Teilun
gen wird eine Zelle aus dem Verband gelöst 
und auf genetische Merkmale hin untersucht. 
Diese Qualitätsprüfungen verfolgen eine po
sitive, wie eine negative Selektion. Einerseits 
wollten Wissenschaftler und Eitern durch die
se Überprüfungen Kinder mit ganz bestimm
ten Merkmalen zur Geburt bringen: die Desi
gnerbabys. Mehrfach wurde berichtet, dass 
durch diese Kinder eine geeignete Therapie 
für bereits lebende, kranke Geschwisterkin
der bereitgestellt werden konnte. Es geht da
bei um die "(Er-)Zeugung" geeigneter Kno
chenmarkspender.3 Trotz international zugän
giger Knochenmarksbanken, und zuletzt auch 
Nabelschnur-Stammzell banken, vereiteln 
Unverträglichkeitsreaktionen die Wirksamkeit 
der therapeutischen Bemühungen. Die nahen 
Verwandtschaftsverhältnisse und die ganz 
gezielt ausgewählten genetischen Merkmale 
des erzeugten Babys geben Aussicht aufThe
rapieerfolg des kranken Geschwisterkindes. 

Andererseits hat der forensische Druck ver
gangener Richtersprüche nach der Geburt miss
gebildeter Kinder dem Sicherheitsdenken enor
men Vorschub geleistet. Die PID wird in diesen 
Fällen zur Absicherungsstrategie für Embryo
nenerzeuger und Eitern: das Ergebnis der "Pro
duktion" eines in vitro erzeugten Embryos soll 
sein, dass dieser auch wirklich "einwandfrei" 
ist. Er wird kontrolliert und nach bestimmten 
Kriterien beurteilt. Genetische Menschen-Qua
litätskriterien kommen dabei zur Anwendung. 

Nicht in allen Staaten kommt diese Vor
gangsweise zur Anwendung. ln Deutschland 
wird vorerst nur diskutiert, wobei man sich 
wiederholt gegen eine PID-Zulassung ausge
sprochen hat. Die Bundesärztekammer hätte 
für den möglichen Fall der Zulassung eine sehr 
strenge Vorgangsweise geplant, die nur in ganz 
seltenen ausgewählten Fällen zur Anwendung 
kommen dürfe. Die Liste der Krankheiten für 
die Rasterfahndung der Embryonalzellen ist 
aber nicht unproblematisch, denkt man bei-
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spielsweise daran, welchen Affront die Aufli
stung der Störungen für jene Menschen dar
stellen muss, die gerade an diesen Krankhei
ten leiden. ln Zukunft werden Personen ihrer 
Art (mit dieser Krankheit) zum Leben nicht 
mehr "zugelassen". 

ln anderen Ländern geht das "Angebot" an 
IVF gegenüber Eitern bereits weiter. Spezielle 
fortpflanzungsmedizinische Zentren bieten die 
Geschlechtsauswahl an: entweder werden nur 
männliche, oder nur weibliche Embryonen 
transferiert. Neuerdings wurde auch ein Ver
fahren entwickelt, das vor der Befruchtung 
selektiert: x-tragende Spermien werden von 
y-tragenden getrennt. Die Befruchtung wird 
dann durch den vorher "gereinigten" Samen 
durchgeführt. 

4. lvFertilisierungen werden mancherorts 
(England, Schweden, Niederlande, siehe An
hang) auch rein zu Forschungszwecken durch
geführt. Dem Konzept nach werden diese Em
bryonen bloß zu wissenschaftlichen Zwecken 
produziert und genießen keinen Lebensschutz. 
Ihre Aufgabe besteht rein in ihrer Zweckdien
lichkeit, gezielte Forschung zu ermöglichen 
und den Wissensstand zu erweitern. 

Der Rechtsstatus 

Der Status qua ist zwangsläufig ein Spiegel 
des Rechtsstatus, weil nur gemacht werden 
kann, was erlaubt, bzw. nicht verboten ist, und 
der Status qua wiederum dient auch als Be
zugspunkt für die gesetzlichen Regelungen. 
Aus den Erläuterungen geht deutlich hervor, 
dass sich der Status qua des Embryos in vitro 
in wesentlichen Punkten von jenem innerhalb 
des Mutterleibes unterscheidet. Die ersten 
Entwicklungen und Erfolge der Fruchtbarkeits
medizin vor etwa 20 Jahren und die vordem 
nicht gekannte Verfügbarkeit über menschli
che Embryonen und Geschlechtszellen haben 
die Festmachung durch gesetzliche Regelun
gen notwendig gemacht. Die erste Welle der 
Gesetzeserlässe fand vor 1 0-15 Jahren statt. 
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Zum ersten Mal wird deutlich, dass zwischen 
Embryonen "normaler" Konzeption und künst
lich befruchteten Embryonen im Reagenzglas 
unterschieden wird. Bestimmte Rechte des 
Nasciturus werden im Fall der ivEmbryonen 
nur unter definierten Bedingungen anerkannt. 
Der wichtigste empirische Unterschied zwi
schen den beiden ist die Ungeschütztheit des 
Embryos in vitro. Er wird bewusst dem Zugriff 
anderer Menschen und der Forschung ausge
setzt, und innerhalb eines abgesteckten Rah
mens gesetzlich sanktioniert. 

Obwohl sich der Großteil der Gesetzesre
gelungen für den Schutz des Embryos in vitro 
verbürgt und für seine Würde garantieren will, 
gibt es "Schlupflöcher", die auf gesetzlichem 
Boden eine Abstufung des Würdeschutzes 
vornehmen und eine Ungleichstellung bewir
ken. Der deutsche Gesetzgeber sieht in sei
nen strengen Bestimmungen vor, dass nur so 
viele Embryonen in vitro erzeugt werden dür
fen, wie danach implantiert werden. Trotzdem 
gibt es einen offiziellen Bestand von mehre
ren dutzenden Embryonen, die nicht zur Im
plantation gekommen sind, weil die Mutter 
plötzlich krank wurde oder verstarb oder ein 
anderer gewichtiger Grund gegen die Implan
tation sprach. Selbst bei den strengsten Rege
lungen, kommen überzählige Embryonen vor, 
deren Schicksal ungewiss ist. ln vielen ande
ren Ländern ist der Gesetzgeber aber viel 
weitergegangen. 

1. Mehrere gesetzliche Regelungen gewäh
ren dem Embryo in vitro keinen unbedingten, 
sondern nur einen abgestuften Schutz.4 Über
zählige Embryonen können bis zum 14. Le
benstag an die Forschung weitergegeben wer
den, wie es mindestens 7 nationale Gesetzge
ber vorsehen. Die Schutzwürdigkeit hängt vom 
Lebensalter (bis zum 14.Tag ungeschützt), vom 
Wohlwollen der Entscheidungsträger, von den 
konkreten Umständen und der technischen 
Machbarkeit ab. Beispielsweise schreibt der 
Österreichische Gesetzgeber ein (einzigartiges) 
11Tötungsgebot" für tiefgefrorene Embryonen 
nach Ablauf eines Jahres vor. Die Solidarge-
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meinschaft lässt also für die Bewertung des 
Lebensschutzes von Embryonen in vitro eine 
Güterabwägung zu. Die Interessen der Um
gebung werden gegen die Überlebensinteres
sen des unbewussten Nicht-Geborenen abge
wogen. Die Verdinglichung des Embryos in 
vitro ist im Rechtsstatus quasi festgeschrieben. 

2. Über den Embryo in vitro erlangen legi
timiert zahlreiche Menschen Verfügungs
macht, obwohl sie in keinem verwandtschaft
lichen Verhältnis zu ihm stehen. Nicht alleVer
fügungsmöglichkeiten garantieren die Über
lebensinteressen des Embryos: Kryokonservie
rung, Verwerfung nach einer bestimmten Frist, 
in einigen Fällen Verbrauch aus Wissenschafts
zwecken etc. Wenigstens hohe Risken für 
Gesundheit (Kryokonservierung), oder sogar 
die Vernichtung des beginnenden Lebens sind 
die Folge. Darf patemal istisches Verhalten die 
Auslöschung menschlichen Lebens anstreben 
und, wenn ja, kann es verantwortet werden? 

3. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass der 
Embryo in vitro kontrolliert und überprüft 
werden muss bevor er ausgewählt und implan
tiert oder kryokonserviert werden kann. Im 
Falle der PID werden zusätzlich bestimmte 
Qualitätsmaßstäbe angewandt, was Selektion 
bedeutet. Der Lebensschutz für Embryonen im 
Reagenzglas wird an willkürliche, fremdbe
stimmte Qualitätskriterien gebunden. 

Bei der Einführung der IVF wurde eine der
artige Entwicklung sicher nicht beabsichtigt, 
breit gesteckte Paragraphen und ungezügel
ter Forscherdrang haben in nur wenigen Jah
ren aber weiter geführt, als anfangs erahnt wer
den konnte. Dazu kommt, dass strenge Ge
setzgebungen, wie etwa die deutsche Rege
lung, bereits nach 1 0 Jahren durch den massi
ven Druck einiger Wissenschaftler und der ge
zielt manipulierten öffentlichen Meinung neu
erdings Diskussionsgegenstand geworden 
sind. Die Entscheidung des dt. Bundestages 
vom 30. Jänner 2002 hat die Möglichkeit der 
embryonenverbrauchenden Forschung ausge
schlossen, obwohl diese zur Wahl gestellt 
wurde. Embryonale Stammzellen, die im ei-
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genen Land nicht hergestellt werden dürfen 
importiert werden. Auch die Österreichische 
Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und 
Endokrinologie hat in einer Deklaration ver
langt, viele strenge Bestimmungen zu lockern 
(Verlängerung der Aufbewahrungsfrist für kryo
konservierte Embryonen auf 10 Jahre, Zulas
sung von PID, Forschung an Embryonen).5 
Neidvoll wird auf liberalere Länder geblickt, 
die größere Freiheiten für die Forschung bie
ten. Die öffentliche Debatte hat verdeutlicht, 
dass in unserer pluralistischen Gesellschaft die 
Forschungsfreiheit über Werten gehandelt 
wird, die das Lebensrecht des unentwickel
ten Ungeborenen im Reagenzglas prinzipiell 
schützen. Die künstliche Befruchtung wird 
bereits seit Jahren von einem breiten gesell
schaftlichen Konsens getragen. Die Skepsis der 
anfänglichen Gegner ist zum Teil geschwun
den und vornehmlich aus der öffentlichen 
Meinung ausgeblendet. Im Rückblick auf etwa 
20 Jahre, die seit ihrer Einführung verstrichen 
sind, sprechen die Erfahrungen nicht nur von 
Triumphen (zum Teil gekonnt medial insze
niert und gefeiert), wie etwa die Erfüllung des 
Kindeswunsches (durch entzückende Babyfo
tos belegt), die weltweit bereits 1 Millionen
mal gelungen ist.6 Im Gegenteil, die Verfüg
barmachung des Embryos wird teuer bezahlt 
und kommt einer berühmt gewordenen Ana
logie des Deutschen Bundeskanzlers RAu dem 
Überschreiten des "Rubikons" gleich.7 Ein 
breites unüberschaubares und zum Tei I unlös
bares Geflecht bioethischer und biopolitischer 
Probleme ist die Folge. Immer häufiger sieht 
sich die Gesellschaft vor Situationen gestellt, 
die Aporien, echten Ausweglosigkeiten gleich
kommen, weil ganz gleich, wie man es dreht 
und wendet, keine ethisch saubere Lösung 
mehr gefunden werden kann. Man erinnere 
sich beispielsweise an den Bericht von den 
vertauschten Embryonen, die irrtümlich der 
"falschen" Mutter eingesetzt wurden;8 an den 
heißen Sommer des Jahres 1996, in dem Eng
land an die 3.000 elternlose Embryonen aus 
der Kryokonservierung in die Verwerfung über-
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führte,9 an den verzweifelten Fallbericht aus 
den USA, wo eine Leihmutter ein Kind ausge
tragen hatte, dessen biologische Eitern sich 
mittlerweile scheiden haben lassen, wonach 
keiner mehr Interesse an dem Neugeborenen 
hatte, an das Zwillings-Baby nach IVF, das 
wegen einer Geburtsschädigung von den Ei
tern abgelehnt und nicht mit nach Hause ge
nommen wurde, an die "Aufopferung" zahl
reicher gesunder Embryonen, bis das Desi
gnerbaby erzeugt wird10 etc. 

Der moralische Status des Embryos in 
vitro 

Aus dieser Analyse geht also hervor, dass 
das unterschiedliche Verhalten der Gesell
schaft Embryonen in utero und in vitro gegen
über nicht Folge einer Missachtung der Ge
setze ist, sondern wesentlich auf den unter
schiedlichen Rechtstatus zurückzuführen ist, 
den ihnen die Gesellschaft zugewiesen hat. 
Die Frage ist nun, ob auch im moralischen 
Status eine Unterscheidung gemacht werden 
kann, die die unterschiedliche Behandlung 
rechtfertigen könnte. 

ln dieser Frage sind zwei ethische Traditio
nen vorherrschend: zunächst die in PLATO und 
ARISTOTELES beginnende Ethikströmung, die im 
Laufe der Geschichte ganz besonders von 
AUGUSTINUS und THOMAS VON AQUIN ausgearbei
tet und vertieft wurde und heute noch dank 
namhafter zeitgenössischer Vertreter wie 
MciNTYRE, GRISEZ, RHONHEIMER, ScHOCKENHOFF, 

FINIS, PöLTNER, SPAEMANN u.a. unser Denken 
mitprägt Für die Ethiker dieser Tradition ist 
der moralische Status des Menschen an den 
Personenbegriff gebunden: Person ist jede in
dividuelle, vernunftbegabte Natur. Wesentlich 
an ihr ist die Unabwägbarkeit ihrer Würde. 
Im Würdebegriff trifft sich diese ethische Leh
re mit KANT. Seiner Auffassung gemäß wider
spricht es der Würde des Menschen, verding
licht zu werden. Es steht ihm zu, um seiner 
selbst willen geachtet, respektiert und geliebt 
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zu werden. Er schreibt: )m Reich der Zwek
ke hat alles entweder einen Preis, oder eine 
Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle 
kann auch etwas anderes, als Äquivalent ge
setzt werden. Was über allen Preis erhaben 
ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat 
eine Würde."11 Der Mensch kann also nicht 
aufgewogen werden. Kein Preis kann jemals 
hoch genug sein. Sein Wert ist unermesslich, 
weil er Würde hat. Daraus, so schließt wie
derum KANT, leitet sich der praktische Impe
rativ ab: "Handle so, dass du die Menschheit 
sowohl in deiner Person, als in der Person ei
nes anderen jederzeit zugleich als Zweck, nie
mals bloß als Mittel brauchest.'112 Für diese 
zwei großen ethischen Traditionen unseres 
Kulturkreises besteht der moralische Status des 
Menschen darin, Träger einer unermesslichen 
und daher unabwägbaren Würde zu sein. Dies 
bedeutet, dass der Mensch Adressat unbeding
ter Verpflichtungen von Seiten der Mitmen
schen und Träger unbedingter Rechte, wie 
etwa des Rechtes auf Leben und des Selbst
bestimmungsrechtes ist.13 

Die Kernfrage ist nun, ob für den menschli
chen Embryo der gleiche moralische Status 
gelten soll, obwohl er ganz offensichtlich nicht 
die gleiche moralische Fähigkeit besitzt wie 
ein Erwachsener. Der Embryo ist ja zur Selbst
bestimmung nicht fähig. Die Argumentationen 
oben zitierter Traditionen behaupten, dass 
auch der Embryo Träger der unabwägbaren 
Würde und daher Adressat von unbedingten 
Pflichten und entsprechenden unbedingten 
Rechten ist. Der moralische Status ist empi
risch nicht feststellbar, weil er keine empiri
sche Größe ist. Das heißt hier ganz konkret, 
dass die Menschenwürde nicht an das Vorhan
densein von irgendwelchen Eigenschaften, 
wie etwa das Bewusstsein, gebunden ist.14 
ENSKAT hat endeutig aufgezeigt, dass eine Re
duktion des moralischen Status auf die mora
lische Fähigkeit ein unbegründeter naturali
stischer Fehlschluss ist.15 Dieser wird meist in 
der Argumentation begangen, die sich auf 
KANT berufen und dem Embryo keine unbe-
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dingten Rechte anerkennen wollen.16 "Die 
Identität, die ein Mensch in seiner embryona
len Gestalt mit einem Adressaten einer unbe
dingten Verpflichtung und Träger des korre
spondierenden unbedingten Rechtes innehat, 
ist daher unabhängig davon, ob dieser Mensch 
in seiner erwachsenen Gestalt diese Identität 
wahrnimmt oder nicht, und ebenso unabhän
gig davon, ob er durch seine Entwicklung über
haupt die Chance erhält oder nicht, ein Reife
niveau seiner Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kräfte zu erlangen, das ihm erlaubt, diese Iden
tität wahrzunehmen( ... ). Die Unabhängigkeit 
dieses moralischen Status von allen entwick
lungsabhängigen Faktoren führt daher zur Ein
sicht, dass ein Mensch diesen Status schon seit 
dem frühesten Zeitpunkt seiner embryonalen 
Existenz innehat."17 PöLTNER drückt es so aus: 
"Es hat nicht etwas zu sein angefangen, was 
dann zu jemand geworden ist. Jemand, der sich 
selbst und anderen verborgen ist, hat angefan
gen und kommt zu sich. Sonst hätten unsere 
Eitern nicht und selbst gezeugt, sondern Etwas, 
was sich zu uns selbst entwickelt hat."18 

Mit einem Wort: Person und daher Träger 
unabwägbarer Menschenwürde istjedes Indi
viduum der Spezies Mensch, unabhängig da
von, ob er seine prinzipiell zukommende mo
ralische Fähigkeit noch entwickeln muss (Em
bryo), zwischenzeitlich nicht aktualisiert 
(Mensch in Schlaf oder Koma) oder nicht mehr 
aktualisieren kann (Demenz). Eine Einschrän
kung der Menschenwürde in den Perioden der 
nicht aktualisierten moralischen Fähigkeit ent
behrt jeder konsistenten Grundlage und wi
derspricht den wohlbegründeten Argumenten 
der Potentialität19, ldentitäf0 und Kontinuität.21 

Diese Überlegungen klären auch die Fra
ge, ob der Embryo in vitro einen anderen 
moralischen Status besitzt, als der in utero, 
was eindeutig mit nein zu beantworten ist. Die 
äußeren Umstände seiner Entstehung -Erzeu
gung im Labor (vgl. Aufzählung beim Abschnitt 
Rechtsstatuts des Embryo in Vitra)- widerspre
chen und verletzen seine Würde und verän
dern sein Status ( stattTräger von Rechten und 
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Pflichten zu sein, Verdinglichung des Em
bryos). Stichhältige Hinweise für einen nicht
personalen Status bleiben sie schuldig. 

Der unterschiedliche Rechtsstatus der Em
bryonen bewirkt eine Aufteilung der erwach
senen Menschen in zwei Klassen. Die einen, 
die ihr Leben einzig der mehr oder weniger 
vollkommenen Liebe der Eitern verdanken und 
jene anderen, deren Entstehung nur durch Sa
men- und Eispende und eventuell dank einer 
Leihmutter geschehen konnte. Sie überlebten 
ihren Erzeugungsprozess nur, weil andere Be
teiligte eine explizite Entscheidung getroffen 
haben, sie nicht zu töten, obwohl sie das Recht 
dazu gehabt hätten. Diese Zweiteilung der 
Menschheit, die bis in die tiefsten Wurzeln des 
Seins reicht, widerspricht unserem morali
schen Empfinden und verstößt gegen den 
Gleichheitsgrundsatz. Analog dazu spricht sich 
auch HABERMAS gegen die asymmetrische Be
ziehungsstruktur aus, die notwendigerweise zu 
menschlichen Individuen entstehen, die gen
technisch manipuliert wurdenY 

Schlussbemerkung 

Der moralischen Status des Embryos in vi
tro und in utero lässt eine Unterscheidung 
nicht zu. Innerhalb und außerhalb des Mut: 
terleibes ist er der gleiche. Selbst wenn die 
schützende Hülle des Uterus fehlt und die 
ersten Entwicklungsschritte der Betrachtung 
zugänglich sind, handelt es sich, gleich wie 
beim Embryo im Mutterschoß, um einen Men
schen in seinen allerersten Daseinsmomen
ten. Der empirische Unterschied ist groß und 
besteht nicht nur in der Unschützbarkeit und 
konsekutiven Verdinglichung des einen im 
Vergleich mit dem anderen, sondern in der 
Verletzung der Menschenwürde, die bereits 
mit der Anwendung der Technik beginnt. Die 
Erzeugung von Menschen im Reagenzglas 
wird somit prinzipiell in Frage gestellt. Weil 
er nicht geschützt werden kann und weil die 
Erzeugung seiner Würde immanent wider-
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spricht, sollte der Mensch in vitro nicht her
gestellt werden. 

Anhang: 
Embryonengesetze im Vergleich 

Die Embryonenforschung wird in Europa 
sehr uneinheitlich gehandhabt. Einige Staaten 
haben noch keine rechtlichen Regelungen. 
Besipielsweise in Deutschland und Irland gel
ten strikte Verbote, in Großbritannien und 
Schweden hingegen liberale Bestimmungen. 

Belgien: Zwei Gesetzesentwürfe liegen vor, 
zur Forschung an und zum Schutz von Em
bryonen. Geplant sind Verbote des therapeu
tischen Klonens und der Erzeugung von Em
bryonen für die Forschung. Dagegen soll For
schung an überzähligen Embryonen unter 
bestimmten Bedingungen erlaubt werden: Sie 
dürfen nicht älter als 14 Tage sein. 

Dänemark: Reproduktives und therapeu
tisches Klonen sind untersagt. Forschung an 
Embryonen ist unter zwei Bedingungen er
laubt: zur Verbesserung von Techniken der IVF 
und der Präimplantationsdiagnostik (PID). 
Überzählige Embryonen dürfen nicht benutzt 
werden. Geforscht werden darf nur an In-vi
tra-Embryonen vor der Einpflanzung, sie dür
fen aber nicht älter als 14 Tage sein. 

Deutschland: Die Forschung an Embryo
nen und die Herstellung von embryonalen 
Stammzellen (ES) sind durch das 1992 erlas
sene Embryonenschutzgesetz verboten. Eben
so sind reproduktives und therapeutisches Klo
nen untersagt. Am 30. Januar 2001 wurde der 
Import von ES erlaubt. 

Finnland: Reproduktives und therapeuti
sches Klonen sind verboten. Seit 1999 ist die 
Forschung an Embryonen bis zum 14. Tag ge
setzlich erlaubt, Embryonen können bis zu 15 
Jahre lang eingefroren werden. Ihre Herstel
lung zu reinen Forschungszwecken ist verbo
ten. Für die Herstellung von ES gibt es keine 
Bestimmungen. 

Frankreich: Reproduktives Klonen ist ver-
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boten. Seit 1994 ist die Forschung an Embryo
nen nur unter Auflagen erlaubt: Sie muss fort
pflanzungsmedizinischen Zwecken dienen. 
Auch die Herstellung von Embryonen darf nur 
zu Fortpflanzungszwecken erfolgen. An ES 
darf grundsätzlich geforscht werden. Debat
tiert wird, ob aus überzähligen Embryonen 
Stammzellen gewonnen und therapeutisches 
Klonen erlaubt werden sollen. 

Griechenland: Es gibt keine gesetzlichen 
Regelungen. Reproduktives und therapeuti
sches Klonen sind gemäß einer Erklärung der 
allgemeinen Gesundheitsbehörde untersagt. 
Embryonenforschung ist bis zum 14. Tag nach 
der Befruchtung zulässig. Empfohlen wird, 
überzählige Embryonen zu lagern. Sie können 
zu Forschungszwecken gespendet werden. 

Großbritannien: Seit 1990 ist Forschung an 
Embryonen bis zum 14. Tag aus fünf Gründen 
erlaubt, etwa zur Verbesserung von IVF und 
PID. Im Januar 2001 kam die Erlaubnis zum 
therapeutischen Klonen mit bestimmten Ziel
setzungen hinzu: um mehr Wissen über die 
Entwicklung von Embryos zu erlangen und zur 
Entwicklung von Therapien für schwerwiegen
de Erkrankungen. Die Lizenzierung von For
schungsprojekten obliegt der 1990 eingerich
teten Behörde Human Fertilization and Em
bryology Authority. Reproduktives Klonen 
wurde verboten. 

Irland: Die Forschung an Embryonen ist 
implizit verboten und somit auch das thera
peutische und reproduktive Klonen. 

Italien: ln der neuen gesetzlichen Regelung 
Uuni 2002) wird jede Art des Klonens und 
das Experimentieren an Embryonen in vitro 
ausdrück! ich verboten. 

Luxemburg: Ein Gesetzesentwurf verbie
tet therapeutisches Klonen und die Zeugung 
zu anderen Zwecken als der Fortpflanzung. 
Er erlaubt die Verwendung überzähliger Em
bryonen zu Forschungszwecken nur, wenn sie 
den Embryo nicht schädigen. Die Kommissi
on für Medizin und Reproduktionsbiologie 
muss der Forschung zustimmen. 

Niederlande: Ein Gesetzesentwurf geneh-
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migt die Forschung an Embryonen, die jünger 
als 15 Tage sind, und auch die Gewinnung 
von ES daraus. Zudem ist die Erzeugung von 
Embryonen zu Forschungszwecken unter be
stimmten Auflagen genehmigt. Forschung an 
überzähligen Embryonen wird jedoch vorge
zogen. Reproduktives Klonen ist verboten. 

Österreich: Das Österreichische Gesetz zur 
reproduktiven Medizin besagt, dass Zellen mit 
Entwicklungspotenzial und Embryonen aus
schließlich zu Fortpflanzungszwecken ver
wendet werden dürfen. Experimentieren an 
menschlichen Embryonen ist untersagt. 

Portugal: Derzeit bestehen keine gesetzli
chen Regelungen. Ein Gesetz zur Reproduk
tionsmedizin scheiterte 1998 am Veto des 
Staatspräsidenten. Bestimmungen zur Embryo
nenforschung und ein Verbot des reprodukti
ven Klonens sind geplant. 

Schweden: Reproduktives Klonen ist un
tersagt. Seit 1991 ist Forschung an Embryo
nen bis zum 14. Tag erlaubt, ebenso ihre Her
stellung zu Forschungszwecken. Nach 14 Ta
gen müssen sie zerstört werden, die Implan
tation beforschter Embryonen ist ausdrücklich 
verboten. Der nationale schwedische Wissen
schaftsrat befürwortet therapeutisches Klonen 
sowie die Forschung an ES. 

Schweiz: Der Schweizer Nationalfonds hat 
am 28. September 2001 die Förderung eines 
Forschungsprojektes mit importierten embryo
nalen Stammzellen bewilligt. Vorausgegangen 
war die Empfehlung eines Expertengremiums. 
Der Schweizer Nationalfonds hat nun den 
Gesetzgeber aufgefordert, die Herstellung 
mensch I ich er Stammzellen aus überzäh I igen 
Embryonen zu regeln. Klonen ist bislang ver
boten. 

Spanien: Die Regelungen sind sehr kom
pliziert. Reproduktives und therapeutisches 
Klonen sind untersagt. Forschung an lebens
fähigen Embryonen ist bis zum 14. Tag erlaubt, 
sofern sie therapeutischen, diagnostischen 
oder präventiven Zwecken dient. Forschung 
an nicht lebensfähigen oder toten Embryonen 
aus der Reproduktionsmedizin ist unter be-
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stimmten Voraussetzungen erlaubt, ebenso 
wie die Forschung an abgetriebenen Embryo
nen, die älter als 14 Tage sind. Forschung an 
embryonalen Stammzellen (ES) ist nicht aus
drück! ich verboten. 

Quelle: Die Zeit, Wissen 05/2002, durch die 
Autorin aktualisiert. 
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FALLBERICHT 

Medizinethischer Bericht über die Patientin Anna R. 

Diese Krankengeschichte aus der Allge
meinpraxis wurde von einer staatsoffiziellen 
Stelle angefordert: Die beschriebene Patien
tin hatte sich, was zu ihrer Krankheit gehört, 
an die Ombudsfrau gewendet, weil, wie sie 
erklärte, keiner der verfügbaren Hausärzte be
reit war, mit ihr eine ehrliche und anhaltende 
Patienten-Arzt-Beziehung durchzuhalten. 

Die Patientin Frau Anna R. wurde unter 
Kollegen als "problematisch" geschildert. Als 
der Arzt ihr einen Hausbesuch abgestattet hat, 
fand er folgende Situation vor: in einer nur 
mäßig gepflegten Wohnung ist eine sehr alt 
erscheinende Patientin allein zu Hause. Am 
Tisch ein Aschenbecher mit zahlreichen Zi
garettenresten. Ein Laborbefundbericht, ver
anlasst von einem ärztlichen Kollegen, liegt 
am Tisch. 

Die Patientin berichtet, dass sie bisher von 
einem pensionierten Kollegen betreut wurde. 
Sie hätte weitere Hilfe gesucht, um ihre "se
kundäre Polyarthritis" im Sinn einer Vermeh
rung ihres Pflegegeldes zu beweisen. Sie hät
te eine Zuweisung in eine Rheumaambulanz 
von dem Vorgängerkollegen erbeten. Der hätte 
eine Laboruntersuchung veranlasst, aber sie 
in keine Spezialambulanz überwiesen. 

Der Laborbefund am Tisch zeigt einen Harn
säurespiegel von 9,0 (stark erhöht). Die (ohne
hin zweifelhaft beweiskräftigen) Rheumatests 
sind nicht erhöht: Die direkte Krankenunter
suchung bringt Zeichen der Arthrose an bei
den Händen und vermutlich am Kniegelenk. 

Die merklich beharrliche, wenn nicht un
korrigierbar zwanghafte Wesensveränderung 
der Patientin, die sehr rastlos und ohne klare 
Vorstellungen des erwartbaren Erfolges zur 
Befundung nach Lainz will, lässt den Arzt an 
eine Rentenneurose denken. Die geringe ver
bliebene Sprachfähigkeit mit häufigen Sprach-
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wiederholungen völlig gleichartiger Wortfol
gen legt Gedanken an eine durch Rauchen 
verstärkte Cerebralsklerose nahe. Die Patien
tin wirkt unruhig, eher positiv gestimmt und 
hyperaktiv. Andeutungsweise erzählt sie dem 
Arzt, dass der Vorgänger einen Streit mit ihr 
hatte. Sie ist ihm deswegen überaus böse und 
nicht geneigt, mit ihm Frieden zu schließen. 

Der Arzt entscheidet sich unter den folgen
den vermuteten Klassifizierungen zu den 
nachher genannten Handlungen: 
1. senile Sklerose 
2. Paranoide sowie schlicht ängstliche Züge; 

Züge einer Rentenneurose 
3. wahrscheinlich Durchblutungsminderung, 

jedenfalls der Hirngefäße 
4. Gelenksgicht 
5. Arthrose, besonders der Fingergelenke 
6. wesentlich reduzierte soziale Kommunika

tionsfäh igkeit, Ratlosigkeit 
7. Nikotinabusus 

Ad 1., 3.: Der Arzt gibt eine Zuweisung zum 
Doppler der Halsgefäße beim Röntgenarzt in 
250m Entfernung. 

Ad 2., 4., 5.: Die Patientin erklärt, dass der 
Vorgänger ihr keine Gelegenheit für die Be
fundung nach Lainz gegeben habe. Sie wolle 
ihr Pflegegeld verbessern. Also weist sie der 
Arzt unter ausgiebigen Erklärungen zu. Sie soll 
ihre Erfahrungen machen, da sie nicht an die 
ärztliche Meinung glaubt. Der Arzt erklärt ihr 
den Arthrosebegriff und die Gichtdiagnose 
sowie die Gichtbehandlung. 

Ad 2., 6.: Der Arzt ersucht die Patientin we
gen schwerer Ängste ein besseres als das da
mals genommene Medikament zu nehmen 
und die enorme Zigarettenzahl durch ein Be
ruhigungsmedikament zu vermindern. Er 
schreibt ein Rezept für ein geeignetes Neuro
leptikum. 

267 



Fallbericht 

Zum Abschluss ersucht der Arzt um eine 
Rückmeldung in seiner Ordination nach ei
ner Woche. Er nimmt bewusst keinen Kran
kenschein, weil er keine so entfernte Patien
tin nehmen will, die nicht zu ihm gehen kann 
und ist daher durch freiwilligen Verzicht nicht 
honoriert. 

ln der Zwischenzeit dieser Woche erhält 
der Arzt zahlreiche Anrufe zu den ungewöhn
lichsten Stunden, in denen die Patientin er
sucht, sie wegen beliebiger Kleinigkeiten auf
zusuchen. Sie will das verordnete Medikament 
nicht nehmen und sie will auch nicht zum 
Gefäßdoppler gehen. Selbst die dringend von 
ihr angestrebte Untersuchung in Lainz, we
gen derer sie sich mit dem Vorgänger zerstrit
ten hatte, macht sie nicht. Selbstverständlich 
raucht sie noch immer wie vorher. Die An
zahl von Anrufen (meist zur späten Stunde) 
kostet bei der Ärztezentrale nun vermutlich 
mehr, als ein Krankenschein Honorar ergäbe. 

Da die Patientin nicht das Geringste von 
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den Empfehlungen des Arztes angenommen 
hat und da sie sogar die von ihr selbst ge
wünschte medizinische Hilfe nicht durchführt, 
hält sie der Arzt für problembelasteter als sie 
bisher zeigt. Er erklärt ihr, dass medizinische 
Hilfe Zusammenarbeit braucht und ersucht 
sie, einen näheren Kollegen in Anspruch zu 
nehmen. 

Es stellen sich folgende ethische Fragen: 
* Kann sich ein Arzt von einem Patienten 

so verwenden lassen, dass ihm dabei Scha
den entsteht? 

* Darf die versuchte Heilbehandlung einer 
uneinsichtigen, aber gequälten Patientin mehr 
an Zeit und Geld kosten als die Kasse zahlen 
kann? 

*Wie ehrlich ist eine Patienten-Arzt-Bezie
hung, wenn der Arzt den Krankenschein noch 
nicht genommen hat? 

* Wie weit darf der Arzt den Ängsten und 
dem Wahn einer Patientin entgegenkommen, 
um zu helfen? 
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KOMMENTAR ZUM FALL 

Wie wird uns die Patientin Anna R. in die
sem Bericht präsentiert? 

Eine alte Frau in einer nur mäßig gepflegten 
Wohnung, die offensichtlich kettenraucht, mit 
einer Gicht, mit arthritisch veränderten Gelen
ken, die Streit mit ihrem behandelnden Arzt 
hatte und mehr pflegegeld möchte und den Arzt 
mit dem Wunsche konfrontiert, dass er sie in 
eine Rheumaambulanz überweisen möge. 

Es ergibt sich das Bild einer eher unsympa
thischen, ungepflegten alten Frau, die queru
lativ und streitsüchtig veranlagt ist, und ärzt
liche Leistungen in Anspruch nehmen möch
te, um sie als Argumente für eine Pflegegeld
erhöhung benützen zu können. Der Bericht 
lässt nicht nur bei uns eine negative Stimmung 
gegenüber der Patientin aufkommen, sondern 
offensichtlich ist es auch dem behandelnden 
Arzt so gegangen. 

Aus dem Bericht entnehmen wir, dass die 
Patientin Anna R. einen Arzt um einen Haus
besuch gebeten hat, wobei aufgrund des vor
handenen Berichtes nicht ganz klar ist, was 
die Patientin eigentlich von ihm wollte. Of
fensichtlich ist es aber dem Arzt auch nicht 
klar geworden, es entstand aber der starke Ein
druck, dass die Patientin eine Überweisung in 
eine Spezialambulanz wollte und das dies der 
Grund für den angeforderten Hausbesuch sein 
könnte. Allerdings sucht die Patientin dann 
diese Abteilung gar nicht auf, dafür wird der 
Arzt wiederholt telefonisch ersucht, sie we
gen Kleinigkeiten aufzusuchen. 

ln der Analyse dieses Falles muss man ei
gentlich zu dem Schluss kommen, dass die 
wahren Probleme dieser Frau Anna R. in der 
Faktendarstellung gar nicht vorkommen. 

Eines der zentralen Themen der Frau Anna 
R. scheint das Pflegegeld zu sein. Wir erfah
ren allerdings nicht, warum Anna R. schon 
Pflegegeld hat, wie sie mit diesem Pflegegeld 
zurecht kommt, wie viel es ist, wie sonst ihre 
finanzielle Situation ist. Kurzum ihr soziales 
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Umfeld bleibt uns vollkommen im Dunklen. 
Der geschilderte Arzt tappt in eine uns al

len bekannte Falle: Die Patientin ist unsym
pathisch, teilweise an ihrem Leiden selber 
schuld, nicht bereit auf den Arzt zu hören 
(letztendlich bekommt sie doch die Überwei
sung nach Lainz, damit ihr dort bestätigt wird, 
dass sie ohnedies nur Gicht hätte) und hat ein 
"Rentenbegehren". 

Der Arzt weiß somit nicht genau, was die 
Patientin eigentlich von ihm möchte, sie be
kommt aber vom Arzt etwas sehr genau und sehr 
detailliert, nämlich Diagnosen, 1., 2., 3., usw., 
und Behandlungsvorschläge ad 1., 2., 3., usw. 

Wie sich herausstellt, wird die Behandlung 
von der Patientin aber nicht angenommen, 
denn darum geht es ihr offensichtlich gar nicht. 

Die vorliegende Beschreibung passt auf 
eine im hohen Maße gestörte, asymmetrische 
Patienten- Arztbeziehung, wie sie leider nicht 
ungewöhnlich ist. Sie scheint sogar so häufig 
zu sein, dass auf Grund dieser asymmetrischen 
Patienten-Arztbeziehungen die verschieden
sten Reparaturversuche unternommen wer
den, um Behandlungsschemata der beschrie
ben Art zu vermeiden oder zu verhindern. 

Auf der einen Seite mehr Rechte für den 
Patienten, auf der anderen aber auch mehr 
Pflichten für den Arzt. Nach derzeit gängiger 
gesellschaftlicher Vorstellung ist der Behand
lungsvertrag zwischen Arzt und Patienten ein 
Dienstvertrag mit einerseits einer Behand
lungspflicht, aber andererseits der Möglichkeit 
der Behandlungsverweigerung. Auch eine dar
aus resultierende Selbstgefährdung der Pati
enten muss der Arzt als Entscheidungsfreiheit 
des Patienten erdulden können, wenn auch 
diese Freiheit des Patienten zur Krankheit nicht 
nur eine hohe Belastung des Patienten-Arzt
vertrages, sondern in der Regel auch eine hohe 
Belastung für den Arzt darstellt. Auf der ande
ren Seite reduziert die Behandlungsverweige
rung des Patienten die Pflichten des Arztes. 
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Kommentar zum Fall 

Zugegeben, die Patientin ist das, was man 
als einen schwierigen Fall bezeichnet. Ande
rerseits zieht sich wie ein roter Faden durch 
den Bericht, dass der Wunsch von Frau Anna 
R. eine ehrliche und anhaltende Patienten-Arzt
beziehung ist. Möglicherweise oder vielleicht 
sogar wahrscheinlich ruft Frau Anna R. um Hil
fe, ihre Aktionen sind Hilferufe und sie be
kommt dafür Diagnosen und Medikamente. 
Die Patientin bekommt eine physikalisch-bio
logische Analyse, ansatzweise eine neurolo
gisch-psychiatrische, der wesentliche Sozial
bereich, um den es wahrscheinlich zentral bei 
der Patientin überhaupt geht, wird nicht berührt. 

Was erwartet sich die Patientin möglicher
weise vom Arzt und wie stellt sie es dar? 

Ein Hilferuf ist lediglich in den Zwischen
tönen erkennbar, direkt ausgesprochen wird 
er nicht! 

Welche Signale setzt sie? Sie ist "lästig", 
uneinsichtig, "schwierig". 

Was bekommt die Patientin als Reaktion auf 
diese Signale? Diagnosen und Anweisungen! 

Welche Möglichkeiten hat man als Arzt im 
Umgang mit solchen Patienten, insbesondere 
mitAnna R. 

Das zentrale Problem ist sicherlich die Be
ziehung zwischen Patient und Arzt. Sie ist in 
diesem Fall nicht dialogisch, zwei Partner, Arzt 
und Patient hören sich nicht zu, beide sind 
durch "Störfaktoren" abgelenkt dazu nicht in 
der Lage. Während der Arzt primär davon 
ausgeht, dieser Patientin mit möglichst exak
ten Diagnosen und dazu passender medika
mentöser Behandlung helfen zu wollen und 
helfen zu können, liegen die Probleme der 
Patientin ganz wo anders, sie möchte näm
lich eine Beziehung zu einem Arzt aufbauen 
und erhalten, so drückt sie es in ihrem Be
schwerdebrief aus. 

BALINT hat einmal gesagt, das am meisten 
verwendete Heilmittel ist der Arzt. Ein Heil
mittel, das von Anna R. verlangt wird, von den 
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Behandlern aber verweigert wird. 
Im gegenständlichen Fall wird die Behand

lung durch den Arzt abgebrochen, weil die 
Patientin nicht das Geringste von den Emp
fehlungen des Arztes angenommen hat und 
auch die von ihr selbst gewünschte medizini
sche Hilfe nicht durchgeführt hat. Medizini
sche Hilfe brauche Zusammenarbeit und die 
sei offensichtlich nicht gegeben, weshalb der 

Arzt der Patientin empfiehlt, einen näher ge
legenen Kollegen aufzusuchen. 

Der Patientin Anna R. zuzuhören, sich ihre 
Probleme anzuhören, als Arzt da zu sein ohne 
Diagnose und Therapieschema, vielleicht 
wäre das der Schlüssel für eine zufriedene 
Patientin gewesen. 

Im Fallbericht werden Fragen aufgeworfen, 
die in der gestellten Form auch im Seminar 
nicht zu beantworten waren. 

Im Wesentlichen kann man aber festhalten, 
dass ein Arzt nicht verpflichtet ist oder verpfl ich
tet werden kann, sich von einem Patienten 
Schaden zufügen zu lassen, dies trifft auch für 
den eventuellen finanziellen Schaden zu. 

Die Art der Patientenbeziehung ist nicht 
abhängig von der gestellten Honorarnote, dem 
angenommenen Krankenschein etc., sondern 
die Ehrlichkeit der Beziehung ergibt sich aus 
der gegenseitigen Offenheit und dem Einhal
ten der wechselweisen I nformationspfl icht, 
wobei hier aber Krankheitsbilder, wie Demenz 
bzw. eine krankheitsbedingt eingeschränkte 
compliance zu berücksichtigen sind. 

Selbstverständlich ist der Arzt geradezu 
verpflichtet, Ängste, eventuell auch Wahnvor
stellungen eines Patienten, soweit entgegen zu 
kommen, wie es das Wohl des Patienten er
fordert. 

Prim.Univ.Doz.Dr.litus GAUDERNAK 

LKH Mödling, Abt. für Unfallchirurgie 
Sr. Maria Restituta Gasse 12 

A - 2340 Mödling 
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TAGUNGSBERICHT 

Leben- und Sterben-lassen 

Interdisziplinäre Tagung in Vaduz 

Am 8.11.2002 fand in Vaduz die Interdis
ziplinäre Tagung für den Bodenseeraum mit 
dem Titel "Leben- und Sterben-lassen. Bei
träge zu einer neuen Kultur des Lebens und 
Sterbens" statt. An die 420 Teilnehmer kamen 
zu diesem Symposium aus Österreich, 
Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. 

Veranstalter waren die "Stiftung Liechtenstei
nische Alters- und Krankenhilfe" und das IMA
BE-Institut. 

Zielsetzung der Tagung war es, angesichts 
der Diskussion um die Legalisierung der Eu
thanasie (T ötung aufVerlangen bzw. Beihilfe 
zum Selbstmord) in Holland und Belgien 
durch Analysen aus verschiedenen Fachgebie
ten, durch Klärung von Begriffen und Argu
menten, wie auch durch Erfahrungsberichte 
zur Vertiefung beizutragen, Hintergründe und 
Einseitigkeiten zu zeigen und die Kritik an 
Euthanasie nahebringen. So konnte gezeigt 
werden, dass abgesehen von grundsätzlichen 
Einwänden gegen die Einschränkung des Tö
tungsverbotes auch die vielfach für Euthana
sie genannten konkreten Sachgründe einer 
genaueren Prüfung nicht standhalten: eine 
Legalisierung löst die vorhandenen Probleme 
nicht, sondern verschärft sie. Zusätzlich sollte 
eine Alternative zu Euthanasie dargestellt 
werden: die Herausforderung zur Solidarität 
durch eine fachliche und mitmenschliche Ster
bebegleitung. 

Dieser letzte Aspekt wurde vor allem durch 
drei Beiträge abgedeckt: K. BITSCHNAU (Leiter 
Hospizbewegung, Feldkirch) präsentierte das 
Hospizmodell, seine Merkmale sowie Einrich
tungen und Ausbildungsmöglichkeiten, P. PICH
LER (Krankenschwester am Hospiz in lnns
bruck) erläuterte an Fällen, dass der Schmerz 
nicht nur eine physische, sondern auch eine 
psychische, spirituelle oder soziale Dimensi-
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on hat, ja dass oft gerade diese Nöte den phy
sischen Schmerz erst groß machen: Schmerz
bekämpfung muss daher umfassend sein. Ins
gesamt muss man in der von Cicely SAUNDERS 
vor Jahren eingeleitete Gegenbewegung (statt 
Rückzug und Verlassen, ganzheitliche Beglei
tung der Sterbenden), aus der dann die Hos
pizbewegung hervorgegangen, die modellhaf
te Alternative zu Euthanasie sehen, die auch 
ein praktischer Wegweiser zu einer humanen 
Medizin geworden ist. 

ln der Begleitung Sterbender und Schwer
kranker bildet die medizinische Hilfe die Ba
sis: allerdings bleiben die intensiven Fortschrit
te und umfassenden Möglichkeiten moderner 
Schmerztherapie und der Palliativmedizin, die 
-entsprechendes Können und Erfahrung vor
ausgesetzt - Abhilfe für alle Schmerzen an
bieten kann, bei Euthanasiebefürwortern meist 
unberücksichtigt: sind doch gerade die physi
schen Schmerzen wesentliches Motiv für den 
Wunsch zu sterben. Dieser Wunsch bedeutet 
eigentlich, so-d.h. mit diesen v.a. physischen 
Schmerzen-nicht mehr leben zu wollen: mit 
Schmerzfreiheit erwacht sofort der Lebenswil
le, wie die Erfahrung zeigt. Deshalb kommt 
der ernsthaften Bemühung um symptomori
entierte Leidensminderung, um Befreien von 
Schmerzen und Beschwerden, wo keine Hei
lung möglich ist, eine große Bedeutung zu. 
Prim. Prof. j. BoNELLI (Internist, Wien) hielt in 
seinem Beitrag(" Palliativmedizin als Medizin 
der Lebensqualität") die Palliativmedizin über 
die Sterbephase hinaus sogar für die "eigent
liche Herausforderung der heutigen Medizin", 
nämlich "rechtzeitig zu erkennen, wo ihr Auf
trag zu heilen endet-nicht aber um dann die 
Flucht zu ergreifen, sondern um sich dann 
ganz der Palliation zuzuwenden." D.h. die 
Medizin müsste sich noch mehr als bisher um 
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die Klärung der Grenzen der kurativen Medi
zin und deren Kriterien kümmern, damit be
wusst unnütze Behandlungseingriffe verhin
dert werden (z.B. Richtlinien bis wann eine 
Chemotherapie noch sinnvollerweise einzu
setzen ist) und die palliative Behandlung auch 
rechtzeitig und umfassend einsetzen kann. 

Grundsätzlichen Themen gingen zunächst 
Prof. E. ScHOCKENHOFF, Moraltheologe an der 
Universität Freiburg, nach: er widmete sich 
dem zentralen Begriff der Selbstbestimmung, 
der vielfach für die Euthanasieforderung an
geführt wird. Wo so argumentiert wird, liegt 
eine dezidierte anthropologische Prämisse 
zugrunde, die falsch ist: nämlich Autonomie 
im Sinne der Unabhängigkeit, Autarkie und 
Selbstgenügsamkeit - die am gesunden, lei
stungsbewussten und keiner Hilfe bedürftigen 
Individuum abgelesen ist und auf die Situati
on des Sterbens übertragen wird. Diese 
Schwäche zeigt sich vor allem in der Forde
rung, auch in einer Situation schwerer Krank
heit und des Leids Autonomie der Person als 
jene Fähigkeit zu unterstellen, die "über den 
Wert des eigenen Lebens frei von Fremdein
flüssen, allein aus der Binnenperspektive der 
eigenen Existenz" urteilen soll. Sie ist eine 

"abstrakte Konstruktion, die der faktischen 
Abhängigkeit des menschlichen Da-seins nicht 
gerecht wird." Denn: "Die Beurteilung des 
Lebenswertes stellt immer eine Reaktion auf 
die Wertschätzung dar, die sterbende Men
schen in ihrer Umgebung noch erfahren." 
Daher ist "angesichts der faktischen Abhän
gigkeit des menschlichen Daseins am Lebens
anfang wie am Lebensende mehr erfordert als 
bloßer Respekt vor einer angeblich unbeein
flussten Selbstbestimmung des Sterbenden. 
Menschenwürdiges Sterben ist( ... ) wenn über
haupt nur unter der Bedingung möglich, dass 
personale Beziehungen und das Angebot 
menschlicher Nähe aufrechterhalten werden." 

Der Vortrag von Prof. A.W. MüLLER (Ethik, 
Trier) behandelte die ärztliche Aufgabe: das 
ärztliche Tun ist als "spezielle Form der Hilfe" 
zu bestimmen; es will "durch prophylaktische, 
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kurative oder palliative Maßnahmen dem Pa
tienten dabei helfen, der Beeinträchtigung 
seines Lebens durch Krankheit und Behinde
rung entgegenzuwirken." Der Arzt ist dem 
Wohl des Patienten verpflichtet, wenngleich 
seinen Maßnahmen durch den eindeutigen der 
Wunsch des Patienten eine moralische Gren
ze gesetzt ist. Die Tötung des Patienten, eben
so wie jede andere Art der beabsichtigten Ver
kürzung des Patientenlebens gehört nicht in 
den Rahmen ärztlicher Hilfeleistungen. Eben
sowenig ist die Absicht, menschliches Leben 
zu verlängern, bestimmend für die ärztliche 
Aufgabe:" Verlängerungdes Lebens ist im all
gemeinen nur eine automatische Folge erfolg
reicher prophylaktischer, kurativer und gele
gentlich auch palliativer Krankheitsbekämp
fung". Klar stellte er in Frage, warum das Tö
ten quasi ganz selbstverständlich als "ärztli
ches" Geschäft dargestellt werde, wo es doch 
jenseits ärztlichen Tuns liege. "Autonomie" als 
Argument für Euthanasie oder Selbstmord
Hilfe anzuführen, grenzt für MüLLER an Heu
chelei: denn in Wirklichkeit liegt der Tötung 
aufVerlangen durch den Arzt nicht das Todes
begehren des Patienten als letztes Wort zu
grunde, sondern unvermeidlich ein Urteil des 
Arztes über den Lebenswert dieses Patienten
Lebens. Auch aus der Perspektive des Patien
ten kann von "Selbstbestimmung" keine Rede 
sein, eher vom genauen Gegenteil: denn die 
Beiziehung des Arztes entspricht doch dem 
Wunsch, "in einer ziemlich unheimlichen An
gelegenheit moralischer Entlastung zu erfah
ren. Der Arzt soll mit der Autoritätdes "Fach
manns" dem Patienten eine dubiose Entschei
dung erleichtern oder gar abnehmen, vor die
ser selbst zurückschreckt." 

Über die "Ars moriendi" referierte Prof. H.-
B. GERL-FALKOVJTZ (Religionsphilosophie, Dres
den) und bot einen Einblick in das Verständ
nis von Tod und Sterben in verschiedenen 
Religionen und Epochen. Der jüdisch-christ
liche Entwurf des Sterbens ("Sterben als Ge
winn") ist in Europa gegenwärtig in eine ge
dankliche Defensive gedrängt, andere religiö-
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se Kulturen ziehen überraschen nach; aber es 
mehren sich "Stimmen des säkularen Raumes, 
die dem geheimnisvollen Vorgang des Sterbens 
mehr abgewinnen wollen als das pure Enden", 
die sich "mit der Vorstellung des Nichts hinter 
dem Sterben" schwer tun. Empirische Unter
suchungen besagen jedenfalls: Religiöse Men
schen sterben leichter, d.h. "alles entscheidet 
sich daran, ob der Sterbende sich auf ein Ziel 
hinter den hiesigen Zielen verlässt und ver
traut, bei etwas Gutem anzukommen", ja dass 
dieses Gute ein Antlitz trägt, ein Guter ist, dass 
dieses "wartende und erwartende Antlitz selbst 
auch ein sterbendes" war, dass das "göttliche 
Sterben wie das eigene Nach-Sterben als Über
windung und Umkehrung des Todes in gelö
stes Leben" verstanden wird. Moderne Philo
sophie kommt im Denken nicht zu solchen 
Ergebnissen: das liegt daran, dass das Denken 
gerade nicht zur Ars moriendi gehört, denn es 
bleibt immer "im Abstand zur eigenen Exi
stenz". "Sterben ist vielmehr unaufhaltsamer 
Verlust der Selbstmächtigkeit, auf der das Den
ken formal aufbaut. Zum eigenen Sterben ver
hält sich der Sterbende daher nicht denkend, 
sondern erleidend." Zur Ars moriendi gehört 
daher "das immer wieder zu trainierende Los
lassen der hiesigen Güter." Der bedeutsame 
Unterschied bleibt, ob mit Sterben gemeint ist, 

Band 9 • Heft 4 

Tagungsbericht 

dass das eigene Antlitz einfach vergeht, ja aus
tauschbar wird oder ein Eintritt in eine neue 
Weit ist. Wenn Sterben als Durchgang zum 
Leben verstanden wird, dann gilt: "Sterben 
kann der, der das kommende Leben liebt." 

Das Referat von OA Dr. P. FAE (LKH Feld
kirch) in Vertretung von Prof. N. Murz (Inten
siv-medizin, lnnsbruck) wollte Vorurteile ge
genüber der Intensivmedizin ausräumen. Ein 
natürliches Sterben ist mit oder trotz der Ap
paratemedizin möglich, da hier dieselben ethi
schen Forderungen wie in allen anderen Be
reichen gelten, hier als "Medikamente" eben 
Geräte eingesetzt werden- so lange es medi
zinisch sinnvoll ist. Der Beitrag von Dr. R. 
KLESSE (Psychiater, Chur) behandelte den To
deswunsch aus psychiatrischer Sicht, über 
Patientenverfügung, ihren Sinn und ihre Gren
zen, sowie die Entwicklung der Rechtspre
chung auf diesem Gebiete referierte Prof. H.
B. WuERMELING (Erlangen) und einen Bericht 
aus erster Hand über die Vorgeschichte und 
Wirklichkeit der Legal isierung der Euthanasie 
in Holland steuerte Prof. H. JocHEMSEN, Linde
boom Institut f. med. Ethik, Ede bei. 

Dr. Ludwig JuZA 
Museumstraße 22/10 
A- 6020 lnnsbruck 
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Klonen: genetische Krüppel 

Rudolf )AENISH und seine Kollegen 
vom Whitehead Institute in Cambridge 
behaupten, dass es in Zukunft keinen 
einzigen physiologisch "normalen" 

Klon geben wird. Grund für die Be
hauptung sind Ergebnisse, die der deut
sche Genforscher mit seinen Kollegen 
bei einer umfassenden Genanalyse bei 
geklonten Mäusen erhalten hat. 

Mit Hilfe von Genchips, die es er
lauben, die Aktivität von Tausenden 
von Genen parallel zu ermitteln, wur
den Gewebeproben aus der Gebär
mutter und der Leber von rund zwei 
Dutzend geklonten Mäusen unter
sucht. Die Ergebnisse sind verwunder
lich: das genetische Programm der 
geklonten Tiere, ob äußerlich gesund 
oder nicht, ist an unzähligen Stellen 
gestört. Von rund 1 0.000 Genen, die 
)AENISH und seine Kollegen untersucht 
haben, sind knapp 4 % (ca. 400) feh
lerhaft regu I iert. Entweder sie waren 
mehr als doppelt so stark aktiviert wie 
gewöhnlich oder sie produzierten 
weniger als halb soviel von dem je
weiligen Genprodukt wie normal. 

Zahlreiche dieser Defekte mögen 
zu Beginn das Leben des Klons nicht 
allzu sehr beeinträchtigen, viele ha
ben vielleicht sogar keinerlei medizi
nische Bedeutung. Früher oder spä
ter aber könnten einige dieser Störun
gen zu einer schweren Bürde werden. 
Dolly, das mittlerweile an Gelenkent
zündung leidende Klonschaf ist in 
dieser Hinsicht das beste Beispiel. 

PNAS, 7 6. September 2002 

Abtreibung: USA streicht Geld 
an UNO 

US-Präsident George BusH hat dem 
Bevölkerungsfonds der UNO (UNF
PA) 34 Millionen US-Dollar entzogen 
und das damit begründet, dass der 
UNFPA in China an Programmen für 
erzwungene Abtreibungen und Mas
sensterilisationen beteiligt war. ln Zu
kunft werden die USA ihre Gelder 
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sundheitsprogrammen für Kinder auf 
der ganzen Weit zur Verfügung stel
len. Diese Projekte werden von der 
Entwicklungshilfeabteilung des US
Außenministeriums koordiniert. 

Kathnet, 3. Oktober 2002 

Gesellschaft: Deutsche für 
andere Biopolitik 

Das Institut für Demoskopie Allens
bach hat für das Magazin "Geo Wis
sen" eine Umfrage zur deutschen Bio
politik gestartet. Etwa 29% der Deut
schen begrüßen dabei das neue 
Stammzellgesetz. 64% der Frauen 
und 45% der Männer hingegen spra
chen sich in der Umfrage gegen den 
Import embryonaler Stammzellen aus. 

Laut der Umfrage vertreten auch 
nur 21% die Ansicht, dass menschli
che Embryonen, die bei der künstli
chen Befruchtung nicht mehr benö
tigt werden, für die Forschung freige
ben werden sollten. Und 71% der 
deutschen Bevölkerung hielten die 
Bestimmungen des Embryonen
schutzgesetzes für richtig. 

Geo Wissen, Nr.09/02 

Stammzellen: Vervielfachung 
von Nabelschnurblut 

Forschern des Fred Hutehinsan 
Cancer Research Centers in Seattle ist 
es gelungen, Stammzellen im huma
nen Nabelschnurblut zu vervielfa
chen. Bislang reichten die Stammzel
len aus einer Nabelschnur nur für die 
Behandlung eines an Leukämie er
krankten Kindes. Mit der neuen Tech
nik hoffen die Forscher genügend 
Zellen zur Behandlung Erwachsener 
bereit stellen zu können. 

Ob die Vervielfachung der Nabel
schnurstammzellen zur gängigen Pra
xis wird, sollen weitere Sicherheits
und Wirksamkeitstests zeigen. Laut 
Befürwortern der Verwendung von 
Nabelschnurblut ist es als Quelle neu
er Blut- und Immunzellen eine viel 

Projekten zur Finanzierung von Ge- versprechende Alternative zur Kno-
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chenmark-Transplantation. Knochen
mark ist rar, es wird für die Behand
lung von Bluterkrankungen wie Leuk
ämie als Quelle gesunder, blutbilden
der Zellen benötigt. Aber auch Na
belschnurblut ist reich an hämatopoe
tischen Stammzellen. Außerdem kön
nen sich die Stammzellen in jede Blut
zellen-Art entwickeln. Weiters wür
den sich die Stammzellen der Nabel
schnur schneller als Zellen des Kno
chenmarks entwickeln. Auch sollen 
die Nabelschnurblut-Stammzellen 
beim Empfänger weniger häufig eine 
Immunreaktion auslösen. 

Pressetext, 22. Oktober 2002 

Xenotransplantation: genetisch 
veränderte Spermien 

Mit genetisch verändertem Schwei
nesperma haben italienische Forscher 
der Universität Mailand Tiere gezüch
tet, deren Organe nicht so leicht vom 
Menschen abgestoßen werden sollen. 
Die Forscher schleusten ein mensch
liches Gen in die Samenzellen ein 
und nutzen dabei deren Fähigkeit, 
fremde Erbsubstanz aufzunehmen. 
Dies könnte eine neue Methode sein, 
die das Problem der Organabstoßung 
bei Xenotransplantation löst. 

Spermien können auf natürliche 
Weise DNA aufnehmen, man muss sie 
nur von dem sogenannten lnterferon-1 
befreien, das dafür zuständig ist, dass 
sie keine Fremd-DNA aufnehmen kön
nen. lnterferon-1-freie Spermien kön
nen also fremde DNA aufnehmen und 
führen so zu einer erheblichen geneti
schen Modifikation. 

ln einer Nährlösung brachten die 
Forscher frisches Schweinesperma in 
Kontakt mit dem menschlichen hDAF
Gen, welches beim Menschen die 
Immunreaktion und somit die Absto
ßung implantierter Organe blockieren 
kann. Von insgesamt 93 auf diese 
Weise erzeugten Ferkeln hatten 57% 
das hDAF-Gen. 

Weiters konnten die Forscher zei
gen, dass rote Blutzellen von Schwei
nen, die das hDAF-Gen tragen, von 
menschlichen weißen Blutkörperchen 
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nicht zerstört werden. Außerdem 
konnte ein hDAF-tragendes Schwei
neherz menschliches Blut pumpen, 
ohne davon beeinträchtigt zu werden. 

PNAS, 22. Oktober 2002 

Pharma: Ärzte bestochen 

Häufig werden britische Ärzte von 
Pharmafirmen bezahlt, um Patienten 
zu klinischen Versuchen zu überreden. 
Die Patienten wissen von diesen Zah
lungen oft nichts. Wissenschaftler selbst 
behaupten nun, dass diese Vorgangs
weise ethisch bedenklich ist und dass 
dadurch auch Bemühungen zunichte 
gemacht werden, Patienten mehr in kli
nische Prozesse einzubinden. 

Im Laufe der Jahre hat sich daraus 
ein richtiges Geschäft entwickelt. Man
che Ärzte kassieren pro Patienten Tau
sende von Pfunden. Infolgedessen 
scheitern jene nichtkommerziellen, kli
nischen Versuche, die vorhaben, wich
tige Fragen ohne vorhandene Finan
zierung zu studieren, weil es schwie
riger ist, Ärzte dafür zu interessieren. 

BM}, 6. }uli 2002 

Gentherapie: Einsatz bei 
zystischer Fibrose 

Forscher des australischen 
Women's and Children's Hospital ha
ben eine neuartige Gentherapie zur 
Behandlung der zystischen Fibrose 
entwickelt. Typisches Merkmal der zy
stischen Fibrose ist die Bildung eines 
sehr zähen Schleimes in der Lunge, 
Bauchspeicheldrüse, der Leber und 
im Dünndarm, der die Funktion die
ser Organe beeinträchtigt. Dabei ist 
es gelungen, eine natürliche Barriere 
der Lungen zu umgehen. Die Lungen 
besitzen hochwirksame Mechanis
men zum Schutz vor Staub, Allerge
nen, Viren und anderen Fremdparti
keln. Diese natürliche Abwehr hat 
bisher eine Gentherapie der Lungen 
verhindert. 

Die Gentherapie gilt als Hoffnungs
träger in der Behandlung, da eine 
Mutation in nur einem Gen die Fehl
funktion in den Zellen der Lungen
oberfläche bedingt. Da die Oberflä
che der Lunge im Vergleich zu ande-
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ren inneren Organen relativ leicht 
zugänglich ist, könnte die Genthera
pie in einen Inhalator eingebracht 
werden, um so das mutierte Gen zu 
ersetzen. Bisher ist diese Behand
lungsmethode an den natürlichen 
Verteidigungsmechanismen geschei
tert. Nun ist es den Forschern in Mäu
seversuchen gelungen, diese Mecha
nismen zu überwältigen. 

Derzeit arbeitet die Wissenschaft an 
der Verbesserung der Methode, um 
mit den ersten klinischen Versuchen 
an Patienten mit zystischer Fibrose 
beginnen zu können. 

Pressetext, 21. Oktober 2002 

Drogen: Gehirnschäden durch 
Ecstasy 

Amerikanische Forscher haben in 
Tierversuchen festgestellt, dass schon 
kleine Mengen der Aufputschdroge 
Ecstasy zu langfristigen Hirnschäden 
führen können. Das Rauschgift greife 
mehr Gehirnzellen an, als bisher an
genommen. Vor allem werden aber 
die Nervenzellen, die Dopamin aus
schütten, durch die Droge zerstört. 
Die Affen, denen man über einen Zeit
raum von zwei Monaten geringe Men
gen an Ecstasy verabreichte, hatten 
große Schwierigkeiten sich kontrolliert 
zu bewegen und zitterten sehr stark. 
Die Symptome waren ähnlich wie bei 
Morbus Parkinson. Auch Jugendliche, 
die die Droge einnehmen, riskieren, 
diese Symptome zu entwickeln. 

Science, 27. September 2002 

Rauchen: erhöht Infarktrisiko 

Eine Untersuchung an 12.149 Ein
wohnern der Stadt Kopenhagen, die 
mehr als 20 Jahre lang dauerte (seit 
1976), hat nun ergeben, dass auch das 
gelegentliche Rauchen gesundheits
schädigende Folgen für das Herz hat. 
Bei der Studie wurden auch die 
Rauchgewohnheiten wie Inhalation 
und Zigarettenkonsum überprüft. Of
fensichtliches Ergebnis der Untersu
chung war die Tatsache, dass Frauen 
von den Folgen des Tabakkonsums 
wesentlich stärker betroffen sind, als 
Männer. Selbst ohne Inhalieren füh-

Nachrichten 

ren schon drei Zigaretten täglich zu 
einem 50% höheren Risiko an Herz
infarkt zu erkranken! Bei Männern 
führen erst sechs bis neun Zigaretten 
täglich zu einem solch erhöhten Risi
ko. Die Forscherio Eva PRESCOTT geht 
davon aus, dass die Hormone durch 
das Rauchen verändert werden. 
Durch die Nikotinzufuhr wird das 
Östrogen-Gleichgewicht, das das 
Herzinfarktrisiko vermindert, gestört. 

} of Epidemiology and Community 
Health, September 2002 

Tabak: Preissteigerung 

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ruft alle Regierungen weltweit 
zur Steigerung der Zigaretten- und 
Tabakpreise um mindestens 5%auf. 
Der Aufruf der Preissteigerung erfolg
te im Zuge des WHO-Gipfels in Genf, 
an dem 192 Mitgliedsstaaten der 
WHO teilnahmen. 

Im Zuge der Forderung einer Preis
steigerung bezieht sich die WHO auf 
einen Bericht der Weltbank. Im Be
richt wird eine Preiserhöhung um 
1 0% vorgeschlagen. Dadurch könn
ten 40 Millionen Menschen zu rau
chen aufhören und Millionen würden 
erst gar nicht zu rauchen beginnen. 
in einem Statement erklärte die 
WHO: "Die Preissteigerung würde 
das Leben von 1 0 Mi II ionen Men
schen retten. in Entwicklungsländern 
könnten 9 Millionen vorzeitige Todes
fälle verhindert werden." Die WHO 
zielt mit der Preiserhöhung vor allem 
auf ärmere Länder ab, da in diesen 
der Raucheranteil ziemlich hoch ist. 
Erst kürzlich schätzte die WHO die 
jährliche Sterberate infolge von Rau
chen auf 4,9 Millionen. 

Pressetext, 15.0ktober 2002 

Pharma: Medikamentenspende 

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) und die Bayer AG haben eine 
Vereinbarung über eine Arzneimittel
spende des Medikamentes Germanin 
zur Bekämpfung der Schlafkrankheit 
abgeschlossen. Betroffen sind davon 
vor allem Menschen in Zentral- und 
Westafrika. Die Schlafkrankheit wird 
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durch Blutparasiten, die von der Tse
tse-FI iege übertragen werden, hervor
gerufen und verläuft tödlich. 

Der Spendenumfang basiert auf ei
ner von der WHO prognostizierten 
Menge. Die Organisation wird die Re
gierung der betroffenen Länder über die 
kosten lose Verfügbarkeil von Germanin 
informieren und das Prozedere erläu
tern, wie das Medikament erhältlich ist. 

Ziel ist es, ein weltweites Bündnis 
zu gründen, um die Schlafkrankheit 
endgültig zu besiegen. Die WHO wird 
weiterhin neue Partner aus den Be
reichen Regierung, Wissenschaft und 
Wirtschaft zur Verstärkung des Kamp
fes gegen die Schlafkrankheit suchen. 

Pressetext, 5. November 2002 

Transplantation: Nachteil für 
weibliche Organe 

Ob ein transplantiertes Organ von 
einem weiblichen oder männlichen 
Spender stammt, hat einen wesentli
chen Einfluss auf seine langfristige 
Funktion. "Empfängerinnen von weib
lichen Spendernieren haben ein um 
15% erhöhtes Risiko, ihr neues Organ 
innerhalb des ersten Jahres nach der 
Transplantation zu verlieren", erklärt 
Martin ZEIER, Nierenspezialist an der 
medizinischen Universitätsklinik Hei
delberg. "Bei Männern ist das Risiko 
sogar um 22% erhöht". Im Durchschnitt 
müssen rund 1 0% aller Nierenempfän
ger mit einem Verlust des Organs nach 
einem Jahr rechnen. Auch wenn die 
Niere von der Mutter oder Schwester 
gespendet wurde und eine Gewebs
übereinstimmung bestand, wirkte sich 
der Geschlechtsfaktor negativ aus. Je 
jünger die Spenderin, desto stärker fällt 
der Geschlechtsfaktor ins Gewicht, v.a. 
hatten die Organe von Spenderinnen 
unter 45 Jahren eine schlechter Progno
se. Auf die Frage, warum Frauen 
schlechtere Nierenspender sind, gibt es 
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bislang keine eindeutige Erklärung. Eine 
Rolle könnten die geringe Anzahl von 
Nierenkörperehen weiblicher Nieren, 
die weiblichen Geschlechtshormone 
und die geschlechts-spezifische Merk
male des Immunsystems spielen. Hin
gegen erwiesen sich Brüder und Väter 
als ideale Nierenspender. 

Auch auf die Übertragung von Her
zen hat das Geschlecht des Spenders 
Einfluss, allerdings im geringeren Um
fang. Für die Lebertransplantalion hin
gegen scheint das Geschlecht des 
Spenders keine entscheidende Rolle 
zu spielen. 

}ASN, Oktober 2002 

Rauchen: Nikotinbonbons 
zugelassen 

Ab Ende November wird in den 
USA eine Lutschtablette zur Nikotin
suchtbekämpfung auf dem Markt zu
gelassen. Das Nikotin-Bonbon "Com
mit" soll in Drogerien, Supermärkten 
und bei Großhändlern ohne Ver
schreibung erhältlich sein. 

Laut Angaben des Pharmakonzerns 
G!axoSmithKiine zeichnet die Lutschl
ablette ein ausgezeichnetes Dosiersy
stem aus. Die Zeit nach dem Aufste
hen bis zur ersten Zigarette bestimmt 
die Dosis: So lutschen jene Raucher, 
die ihre Zigarette innerhalb von 30 Mi
nuten nach dem Aufstehen rauchen, 
ein vier Milligramm starkes Bonbon, 
jene, die erst nach einer halben Stun
de mit dem rauchen beginnen, greifen 
zu der 2 Milligramm starken Tablette. 

"Commit" wirkt sofort, nachdem es 
in den Mund gelegt wird. Durch den 
Lutschvorgang wird Nikotin abgegeben. 
Um die Nikotinsucht zu bekämpfen, 
benötigen aufhörwillige Raucher im 
Rahmen eines 12-Wochen-Programms 
immer weniger Lutschtabletten. 

Pressetext, 5. November 2002 

IMAGO HOMINIS 

Euthanasie: Todestouristen in 
der Schweiz 

Ein 77-jähriger Brite mit tödli
chem Halskrebs wurde von seinem 
Sohn und seiner Tochter nach Zü
rich gebracht, um sich als erster bri
tischer Staatsbürger mit Hilfe von 
Dignitas, einer Gruppe für Beihilfe 
zum Selbstmord, das Leben zu neh
men. in den vergangenen 4 Jahren 
hat Dignitas 134 Menschen auf die
se Weise zum Tod verholfen. Die 
meisten Opfer waren Ausländer, 
welche als Todestouristen in die 
Schweiz gereist sind. 

PLI, 5. November 2002 

Euthanasie: zur Ausgabensen
kung missbraucht 

Eine Zunahme der großteils illega
len Euthanasie-Aktivitäten beklagte 
der in Brasilien vom 30. Oktober bis 
zum 3. November 2002 stattfinden
de 6. Welt-Kongress für Bioethik. 

Mehrere Konferenzteilnehmer 
brachten ihre Sorge zum Ausdruck, 
dass die Genehmigung oder Dul
dung von aktiver Euthanasie von Ge
sundheitsbehörden zur Ausgaben
senkung missbraucht werden könn
te. Der niederländische Arzt Hans VAN 

DELDEN erklärte, es dürfe die Eutha
nasie keine Alternative für mangel
hafte und defizitäre Gesundheitssy
steme werden, auch könne Euthana
sie auf keinen Fall zum Exportpro
dukt werden. Depressionen müssten 
bei Euthanasiewunsch beachtet wer
den. Eine unter Depressionen leiden
de todkranke Frau hat nach einem 
dreiwöchigen Urlaub ihre Entschei
dung für Euthanasie rückgängig ge
macht. 

OPA, 6. November 2002 
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ZEIT 5 C H R I FT E N 5 PIEGEL 

RdU RECHT DER UMWELT: 
Wien, Zeitschrift in Deutsch 
9. Jahrgang Heft 3, 2002 
Ferdinand KERSCHNER, Bernhard RA
SCHAUER: Editorial 
Beiträge: 
Günter TIESS, Harald RossMANN, Rein
fried PILGRAM: Bedeutung des Vorsor
geprinzips bei der Gewinnung mine
ralischer Baurohstoffe; 
Michael NüRNBERGER: Die Typenge
nehmigung für Kleinkläranlagen. 

RdM RECHT DER MEDIZIN: 
Wien, Zeitschrift in Deutsch 
9. Jahrgang Heft 5, 2002 
Editorial 
Beiträge: 
Maria-Luise PLANK: Verteuert die Neu
fassung des §150 Abs. 1 ASVG unser 
Gesundheitswesen?; 
Lydia FucHs: Zur Haftung des Beleg
arztes; 
Gert LECHER, Christoph NEUGEBAUER: 

Aufbewahrungsdauer von Röntgen
und Sonographiebildern. 

ETHIK IN DER MEDIZIN. Berlin, BRD. 
Bimestrale Zeitschrift in Deutsch. 
Band 14, Heft 3, 2002 
0. RITSCHL: Editorial 
Originalarbeiten: 
T. REHBOCK: Autonomie - Fürsorge -
Paternalismus. Zur Kritik (medizin
)ethischer Grundbegriffe; 
R. DZIEWAS, P. SöRöS, H. HENNINGSEN: 

lnformed Consent im klinischen All
tag- eine pragmatische Interpretation; 
C. GAuL: Kann Autonomie "fremdver
treten" werden? Philosophische, medi
zinische und juristische Überlegungen 
zur Einstellung Iebenserhaltender The
rapie bei Schwerstkranken unter Wah
rung der Autonomie des Betroffenen; 
T. GuTMANN: Der eigene Tod - Die 
Selbstbestimmung des Patienten und 
der Schutz des Lebens in ethischer 
und rechtlicher Dimension; 
G. BocKENHEIMER-Luclus: Zwischen 
"natürlicher Geburt" und "Wunschs
ectio" - Zum Problem der Selbstbe
stimmtheit in der Geburtshilfe; 
M. DAHL: Impfungen in der Pädiatrie 
und der "informed consent" - Balan-
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ceakt zwischen Sozialpaternalismus 
und Autonomie; 
Fall und Kommentare: T herapieab
bruch auf der Intensivstation. Ein Fall
bericht zur Abschaltung einer künst
lichen Herzpumpe; 
A. WEIDTMANN: Kommentar I; 
0. RAUPRICH: Kommentar II. 

ETHICA 
lnnsbruck, Quartalsschrift in Deutsch 
10. Jahrgang Heft 3, 2002 
Leitartikel: 
Herbert ROMMEL: Der begriffliche 
Wandel von der "Schöpfung" zur 
"Natur". Überlegungen zur ethischen 
Bildung im Kontext der modernen 
Weit; 
Sigmund BoNK: Die beängstigende 
Aktualität der Benthamschen Anthro
pologie; 
Diskussionsforum: 
Robert Hager von STROBELE: Leichnam 
im Museum. Zurschaustellung des 
toten menschlichen Körpers; 
Christoph REHMANN-SunER: Krankheit, 
Schmerz und Lebenskunst; 
Ethikkommission der Stiftung Lie
benau: Stellungnahme zur Präimplan
tationsdiagnostik. 

ANTHROPOTES. Rivista ufficiale del 
Pontifico lstituto Giovanni Paolo II per 
Studi su Matrimonio e Famiglia. Citta 
del Vaticano, Italien. 
Halbjährliche Zeitschrift in Italienisch 
Anno XVIII, n.1 - 2002 
Editoriale 
Articoli: 
Sergio BELARDINELLI, L'idea di "allean
za tra generazioni" e Ia sua funzione 
sociale; 
Adrian ScHENKER, Die Verwandtschaft 
zwischen dem Gebot der Elterneh
rung und den Inzestverboten im Al
ten Testament; 
Kim ]IN-So, Filial Piety of the Korean 
Catholic Martyrs; 
Eugenia 5CABINI, Anziani e figli adulti: 
un cruciale passaggio di eredita; 
Gloria ToMAs, Aportacion de los an
cianos al sentido de Ia vida; 
in rilievo: 
Livio MELINA, Juan-Jose P�REz-SoBA, La 

persona agisce nel bene: appetibilita, 
perfezione e comunicazione. Crona
ca teologica del IV Colloquio di Teo
logia Morale; 
Michael WALDSTEIN, John Paul II and 
St. Thomas on Love and the Trinity 
(first part). 

MEDICINA E MORALE 
Bimestrale Zeitschrift in Italienisch. 
2002/4 
Editoriale: L'eredita di Van Renssela
er Potter; 
I. CARRASCO DE PAULA: La comunicazio
ne medico-paziente: elementi per una 
fondazione etica; 
M.L. D1 PIETRO, M. CASINI: II dibattito 
parlamentare sulla "procreazione me
dicalmente assistita"; 
M.L. FuRIOSI: Etica delle pace e bioe
tica; 
C. GENOVESE: Le conseguenze psico
logiche derivanti dall'interruzione 
volontaria della gravidanza: i risulta
ti di alcune ricerche. 

2002/5 
Editoriale: Sperimentazione clinica e 
Magistero cattolico: un 50° anniver
sario da ricordare; 
A.G. 5PAGNOLO, R. MINACORI: Farmaco
genetica e Farmacogenomica: as
pettative e questioni etiche; 
E.D. PELLEGRINO: Le decisioni al termi
ne della vita: uso ed abuso del con
cetto di futilita; 
L.M. Buco, F. VENTURA, A. VENTURA, R. 
CmSTI: Questioni di legittimita giuri
dica e di liceita dell'atto medico in 
materia di fecondazione "assistita"; 
C. GENOVESE: Le conseguenze psico
logiche derivanti dall'interruzione 
volontaria della gravidanza: i risulta
ti di alcune ricerche. 

REVISTA CUADERNOS OE BIOETICA. 
Santiaga de Compostela, Spanien 
Quartalschrift in Spanisch 
Vol. XII, N°. 46, 3' 2001 
Presentaci6n: 
Ana Marta GoNzALEZ: Claves eticas 
para Ia Bioetica. 
Tema de estudio: En que fundamen
tos Ia Bioetica? 
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Urbano Ferrer SANTOS: Principos me
todol6gicos de las decisiones mo
rales; 
Julian HERRANZ: La humanidad ante Ia 
encruijada: derecho y biologfa; 
Agustfn PAzos: Fundamentos antro
pol6gicos de las directrices del Ma
gisterio en temas de bioetica; 
Robert SPAEMANN: La perversa teorfa 
del fin bueno; 
Colaboraciones: 
Jose Carlos Rodrfguez NAVARRO, En
rique G6MEZ GARCIA, Joaqufn Fernan
dez-Crehuet NAVAJAS: EI impacto emo
tional de Ia informaci6n medica en 
pacientes quirurgicos; 
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Beatriz Quintanilla MADERO: Por que 
cuidar al paciente psiquiatrico incom
petente?; 
Marian Araujo YASELLI: Bioetica y nu
trici6n en salud publica; 
Marfa del Carmen ViDAL CASERo: EI 
Proyecto genoma humano. Sus ven
tajas, sus inconvenientes y sus pro
blemas eticos. 

THE JOURNAL OF MEDICINE AND 
PHILOSOPHY. 
Dordrechtl Boston/ London. Bimestra
le Zeitschrift in Englisch. 
Vol 27 No.S, October 2002 
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Ana SMITH ILTIS: Biomedical Research 
Ethics; 
Daryl PuLLMAN: Conflicting lnterests, 
Social Justice and Proxy Consent to 
Research; 
Tom L. BEAUCHAMP, Bruce )ENNINGS, Ele
anor D. KINNEY, Robert ). LEVINE: Phar
maceutical Research lnvolving the 
Homeless; 
Marwan HABIBA, Martyn EvANS: The 
lnter-role Confidentially Conflict in 
Recruitment for Clinical Research; 
Hon-Lam L1: Anima! Research, Non
vegetarianism, and the Moral Status 
of Animals - Understanding the Im
passe of the Anima! Rights Problem. 
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BUCHBESPRECHUNGEN 

BIOPOLITIK. DIE POSITIONEN 
Christian GEYER 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001 
302 Seiten 
ISBN 3-578-7226 

Zwischen Januar und August 2001 hat sich 
in Deutschland eine biopolitische Debatte 
ausgetragen, die an Lebhaftigkeit, Dauer und 
Niveau noch nicht da gewesen war. Namhaf
te Philosophen, Juristen und Naturwissen
schaftler haben dabei in den auflagestärksten 
Zeitungen- F.A.Z., Süddeutsche Zeitung und 
Die Zeit - Stellung genommen. Es ging im 
wesentlichen um den Status des Embryos. Der 
Artikel1 ,  Abs.1 (Menschenwürdeschutz) und 
Art. 2, Abs. 2 der deutschen Verfassung ver
pflichten den Staat, jedes einzelne menschli
che Leben, auch das jedes Embryos zu schüt
zen. DieserVerpflichtung wurde im Embryo
nenschutzgesetz 1990 Rechnung getragen. 
Dieses Gesetz unterbindet jede Verwendung 
von Embryonen für andere Zwecke als für re
produktive. Und gerade um verbrauchende 
Embryonenversuche und um die Präimplan
tationsdiagnostik (PID) ging es in dieser De
batte. 

Die Stammzellentherapie verspricht große 
Heilungsleistungen für die Zukunft. Dazu wird 
ein riesiger Forschungseinsatz notwendig. Ob
wohl die Forschung mit adulten Stammzellen 
durchaus erfolgsversprechend ist, möchten 
sich die Forscher nicht auf diese beschränken 
und unbedingt auch noch mit embryonalen 
Stammzellen arbeiten. Die Gewinnung sol
cher Zellen ist in Deutschland ebenso gesetz
widrig wie das therapeutische Klonen und die 
Präimplantationsdiagnostik (PID). ln allen drei 
Bereichen wird in Großbritannien bereits in
tensiv geforscht. Kann und will sich Deutsch
land leisten, aus dem Rennen der Spitzenbio
technologie auszuscheiden? fragen sich die für 
die Forschung verantwortlichen Politiker. 
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Der erste Beitrag des Buches, von Elisabeth 
BEcK-GERNSHEIM, ist der einzige, der nicht aus 
dem Vorjahr stammt. Er ist im Jahr 1996 erst
mals veröffentlicht und trägt den Titel "Die 
soziale Konstruktion des Risikos- das Beispiel 
Pränataldiagnostik". Mit ihm wird der Rahmen 
einer Diskussion gesteckt, die vielleicht im 

Vorjahr eine besondere Lebendigkeit erhalten, 
jedoch schon jahrelang angedauert hat. Die 
sehr plausible These der Autorin ist, dass die
se Diskussion sich unter dem Druck eines so
zial konstruierten Risikos (S. 2 3 )  abspielt, näm
lich, dass wir von Krankheit umzingelt sind. 
Darauf wird ein Ausweg präsentiert ("Soziale 
Konstruktion des Auswegs", S. 26)): eine Tech
nik oder eine Forschung, die nur im Dienste 
der Gesundheit steht. Darauf folgt logisch "die 
soziale Konstruktion einer Verpflichtung" (S. 
30 ), diese Technik oder diese Forschung zu 
bejahen: wer Verantwortung trägt, muss Vor
sorge und Fürsorge leisten. Diese dreistufige 
Rhetorik ist sehr öffentlichkeitswirksam, wie 
man an Hand der Anwendung der Pränatal
gendiagnostik, die immer mehr zur Routine
untersuchung wird, zeigen kann: "Die Nut
zung dieser Technik verläuft keineswegs nur 
nach Kriterien und Standards ärztlichen Han
delns, sondern gerät unter den Druck juristi
scher Regelungen und ökonomischer Interes
sen, politischerVorgaben und institutioneller 
Erwartungen" (S. 35). ln der Frage der Biopo
litik treffen die Interessen zweier Gruppen 
zusammen. Auf der einen Seite die engagier
ten Vorkämpfer der Technik, ganz von Fort
schrittoptimismus getragen, die an möglichst 
ungehinderter Entwicklung und Umsetzung 
der Technik interessiert sind; auf der anderen 
stehen die Nutzer bzw. Nutzerinnen, die al
les daran setzen wollen, um die Krankheits
und Behinderungsrisiken zu verringern. 

Am 3. Januar 2001, noch einige Tage vor 
seinem Amtsantritt als Kulturminister, äußerte 
der Münchner Ethikprofessor Julian NIDA-Rü-

279 



Buchbesprechungen 

MELIN im BerlinerTagespiegel die Ansicht, dass 
die im Grundgesetz verankerte Würde des 
Menschen nicht inflationär verwendet werden 
dürfe, wenn sie ihre normative Kraft bewah
ren soll. Für ihn sei die Achtung der Menschen
würde dort angebracht, wo die Voraussetzun
gen erfüllt sind, dass ein menschliches Wesen 
entwürdigt, ihm seine Selbstachtung genom
men werden kann. Daher lasse sich das Krite
rium der Menschenwürde nicht auf Embryo
nen anwenden. Diese Äußerung war Auslö
ser, nicht aber die Ursache der Diskussion. Eine 
solche war fällig und zeichnete sich längst ab. 

Der erste Aufsatz von Robert SPAEMANN "Ge
zeugt nicht geschaffen" knüpft an die Aussa
ge von NIDA-RüMELIN an, um klarzustellen, dass 
jede verbrauchende Embryonenforschung ei
nen Anschlag auf die Menschenwürde dar
stellt, "die es verbietet, Menschen ausschließ
lich als Mittel den Zwecken anderer Men
schen zu unterwerfen (S. 45). Darauf antwor
tet Rainer MERKEL ("Rechte für Embryonen"), 
dass die Menschenwürde sich nicht allein auf 
die biologische Zugehörigkeit zur Menschheit 
begründen lässt. Im Übrigen meint MERKEL, 
dass in Deutschland seit dem Urteil des Bun
desverfassungsgerichts vom 28.Mai 1993 im 
Zusammenhang mit der Fristenlösung kein 
Recht des Embryos auf Leben und Menschen
würde existiert. Da Embryonen keine Rechts
personen mit Grundrechten auf Leben und 
Menschenwürde sind, erscheint MERKEL das 
Resu I tat einer Abwägu ng ihres Verbrauchs mit 
den moralisch hochrangigen Zielen, die da
bei verfolgt werden, evident: Die Embryonen
forschung zu solchen Zielen ist moralisch zu
lässig. Mit einem Wort, Reinhard MERKEL hält 
ebenso wie Gerd ROELECKE ("Lieber ein Hoff
nungsschimmer als Dunkelheit", S. 161 ff) und 
Horst DREIER ("Konsens und Dissens bei der 
lnerpretation der Menschenwürde", S. 232ff) 
den Würdeschutz des Ungeborenen für "Ver
fassu ngslyri k". Darauf antworteten Ottfried 
HöFFE ("Wesen Menschenwürde. Was Rein
hard MERKEL verschweigt und Robert SPAEMANN 
nicht sieht", S. 65ff), der zwischen beide Posi-
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tionen zu vermitteln versucht, aber praktisch 
ebenso wie SPAEMANN für die Beibehaltung der 
bestehenden Gesetzesregelungen plädiert. 

ln einem zweiten Aufsatz, "Wer jemand ist, 
ist es immer. Es sind nicht die Gesetze, die 
den Beginn eines Menschenlebens bestim
men" (S. 73ff}, geht SPAEMANN auf eine nicht 
im Buch abgedruckte Kritik von Norbert HOER
STER und Wolfgang KERSTIN ein. Dieser sprach 
von einer Rückdatierung des Personenschut
zes, die eine Ausdehnung des Lebensrechtes 
auf Embryonen bewirkt, um eine verbrauchen
de Embryonenforschung zu verhindern. Dazu 
gibt SPAEMANN zu bedenken, dass spätestens 
seit der Aufklärung die Menschrechte auch für 
Ungeborene in Anspruch genommen wurden. 

Zum Thema der Stammzellenforschung 
enthält das Buch ein aufschlussreiches Inter
view mit dem Bundeskanzler Gerhard ScHRö
DER, der für den Import von embryonalen 
Stammzellen eintritt, damit die deutsche Wis
senschaft nicht den Anschluss an die Spitzen
forschung der Biotechnologie verliert. Seine 
Position setzte sich dann auch letztlich im 
Bundestag durch. Die Ethik des Heilens 
scheint den Bundeskanzler mehr zu überzeu
gen als die Ethik der Menschenwürde. Dass 
er dabei einen humanitaristischen Fehlschluss 
begeht, wie HöFFE an einer anderen Stelle 
aufgezeigt hat, fällt ihm nicht auf oder stört 
ihn nicht. Für die PID plädiert auch Margot 
VON RENESSE ("Verbieten hilft nicht

"
, S. 1 07ff}. 

Sie schlägt eine Regelung analog zu "recht
widrig aber straffrei" der Fristenlösung vor. 
Gegen die PID positionieren sich die amtie
rende Justizministerin Herta DÄUBLER-GMELIN 
("Die Würde des Embryos ist unbezweifel
bar", S. 121 ff.), Ernst Wolfgang BöcKENFöRDE 
("Das Tor zur Selektion ist geöffnet", S. 112ff.) 
und Hille HACKER ("Ein in jeder Hinsicht ge
fährliches Verfahren", S. 143ff.). 

Weitere Stellungnahmen von renommier
ten Politikern, Journalisten, Rechtswissen
schaftlern, Naturwissenschaftlern und Philo
sophen wie Andrea FISCHER, Christian ScHwÄ
GERL, Hubert MARKEL, Stephan SAHM, Jakob 
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AucsTEIN, Ernst BENDA und Michael NAUMANN 
u.v.a.m., lassen mit Recht den Eindruck ent
stehen, dass mittlerweile zu den anstehenden 
Themen alle Argumente und Gegenargumen
te vorliegen und kaum was Originelles mehr 
gesagt werden kann. Es ist also die Stunde der 
politischen Entscheidung. 

Natürlich gibt es in dem Buch nur eine 
Auswahl, viele wichtige Wortmeldungen, wie 
die von Jürgen HABERMAS werden nur am Ran
de erwähnt, aber durch die Lektüre des Bu
ches erhält man einen ausgewogenen Über
blick über eine spannende Debatte, die noch 
viele praktisch-politische Konsequenzen ha
ben wird. 

MEDIZIN OHNE ETHIK? 
Otfried HöFFE 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002 
272 Seiten 
ISBN 3-5 7 8-7 2245-2 

E. PRAT 

Die Biopolitik ist eine der wichtigsten Her
ausforderungen unserer Zeit. Dies erklärt, 
warum sie in den letzten Jahren zum Haupt
thema der praktischen Philosophie gemacht 
wurde. Parallel zur biopolitischen Debatte 
läuft also auch eine ethische Debatte, an der 
sich nahezu alle Philosophen irgendwann 
beteiligen. Otfried HöFFE ist seit der ersten 
Stunde dabei und hat nun in diesem Band 
mehrere seiner Wortmeldungen zwischen 
1988 und 2001 zum Thema zusammen her
ausgebracht. 

Zunächst behandelt er die Rechtfertigungs
frage: Werden die moralischen Ressourcen 
knapp, dass so viel Ethik "gemacht" werden 
muss? "Nur dort, wo sich die Moral nicht mehr 
von selbst versteht, muss man über sie nach
denken. Wo die Ethik aufblüht, steht es 
schlecht um die Sitten der Gesellschaft"( S.14), 
dies soll aber nicht gleich als Diagnose des 
moralischen Untergangs unserer Gesellschaft 
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verstanden werden, denn "nur insofern ver
sagen die überlieferten Sitten als neue Fragen 
auftauchen, für deren sachgerechte Beantwor
tung die bisherigen Sitten nicht genügen. Die
se Situation, so meine Leitthese, trifft für gro
ße Bereiche der zeitgenössischen Medizin zu: 
Mehr als nur eines ärztlichen oder medizini
schen Ethos, tatsächlich einer veritablen Ethik 
bedarf die Medizin deshalb, weil sie mit neu
en, sogar grundlegend neuartigen Entschei
dungsaufgaben konfrontiert wird." 

HöFFE geht vom KANT'schen Prinzip der 
Menschenwürde aus, den er als interkulturell 
gültiges und säkulares, höchstes Moral- und 
Rechtsprinzip statuiert. Wenn man dieses Prin
zip anwendet, sind die Versuche mit Embryo
nen nicht zulässig. Deshalb kritisiert der Au
tor die sogenannte Ethik des Heilens und Hel
fens, die das Dilemma sich entweder an heu
tigen menschlichen Embryonen oder aber an 
zukünftigen Patienten schuldig zu werden, 
zugunsten der letzteren löst. Die Argumenta
tion für diese Lösung enthält einen Fehlschluss, 
den HöFFE den humanitaristischen Fehlschluss 
wegen der Berufung an die "humanitäre Ethik 
des Heilens und Helfen" benennt. Dieser tritt 
sogar in mehrfacher Gestalt auf. Der erste 
humanitaristische Fehlschluss besteht nun im 
Verkennen des grundsätzlichen Vorgangs, den 
der Lebensschutz vor dem Hilfsgebot genießt 
(S. 45). Der zweite ist die Annahme, ein ins
gesamt humanitärer Forschungskomplex wie 
die biomedizinische Forschung sei deshalb in 
jedem Teil und bei jeder Methode humanitär 
(S. 46). Den dritten humanitaristischen Fehl
schluss begeht, wer die medizinische Hilfe 
dem christlichen Gebot der Nächstenliebe 
angleichen will (S. 46). Dem vierten erliegt 
der Politiker, der großzügig reiche und baldi
ge Hilfe verspricht, obwohl die Forschung nur 
die Grundlage für eine zukünftige, zudem nur 
möglicherweise eintreffende Hilfe legt (S. 47). 

Der Autor argumentiert, dass "der Frühem
bryo den Lebensschutz verdient und mit ihm 
den Rechtfertigungsgrund des Lebensschutzes, 
die menschliche Würde" (s. 79 u.ff.). HöFFE 
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lässt für die Legitimierung der Forschung mit 
Embryonen weder die Güterabwägung irgend
welcher Art noch die Regelung "rechtswidrig, 
aber strafffrei" gelten. 

Einleuchtend ist die Argumentation, die 
ausgehend von der unantastbaren Würde des 
Menschen den Schutz des Lebens des Embryos 
ab der Empfängnis untermauert und keine 
Abwägung gegen Güter zulässt. Es fällt dabei 
aber eine gewisse Inkonsequenz Höffes auf, 
der sich nirgends gegen die Erzeugung in vi
tro ausspricht, die zwangsläufig eine gravie
rende Einschränkung des Lebensschutzes mit 
sich bringt. Dieses Thema wird aber im Buch 
nicht angesprochen. 

Es ist auch nicht ganz nachvollziehbar, 
warum sich der Autor auf eine Kritik der Ent
scheidung der Katholischen Kirche in der Fra
ge des deutschen Modells der Beratungsstel
len für Abtreibungswillige einlässt. Bekannt
lich hat sich die Kirche von dieser Tätigkeit 
zurückgezogen. Die Kritik wird einfach ziem
lich unsachlich, weil der Autor sich anmaßt, 
die Kompetenz der Kirche in dieser Frage ab
zusprechen (S. 145, 1. Absatz). Ein Professor 
für politische Philosophie in Würzburg muss 
nicht unbedingt wissen, welche Aufgabe, 
Methoden und Kompetenz die Glaubenskon
gregation hat und sollte deswegen vorsichti
ger im diesbezüglichen Urteil sein. Man 
kann, auch wenn man nicht einverstanden 
ist, darüber diskutieren, aber diese Diskussi
on damit zu beginnen, dass der Vertreter der 
zu diskutierenden Position nicht kompetent 
ist, ist nicht sehr redlich, insbesondere dann, 
wenn dies nicht der Fall ist. Eine sachliche 
Diskussion der Argumente der Kirche in die
ser Frage ist in der Kritik nicht enthalten. Es 
geht hier um die formelle Mitwirkung bei der 
Abtreibung, die dadurch gegeben, wenn der 
Beratungsschein, der von der Beratungsstel
le ausgestellt werden muss, conditio sine qua 
non für die Durchführung der Abreibung 
wird. 

Aber das Buch behandelt auch viele ande
re Themen, die in der Medizinethik eine wich-
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tige Rolle spielen, wie z.B. die Ambivalenz 
einer jeden Technik, die zum guten und zum 
schlechten Zweck angewandt werden kann 
(S. 120 u. ff.); die Übermacht der Diagnostik, 
die zu einer Allmachtillusion der Medizin führt 
(S. 131 ); Sinnorientierung der Medizin und die 
darauf abgeleitete Forderung nach den Tugen
den der Besonnenheit, Gelassenheit, Selbst
vergessenheit und Gerechtigkeit in der medi
zinischen Praxis. 

Das Buch endet mit zwölf ethischen The
sen zu intellektuellen, sozialen und humani
tären Innovationen in der Medizin. Die zwölfte 
These lautet: "Statt der innovativen Forschung 
hinterherzuhinken, ist der Diskurs begleitend 
zu führen" (S. 252). Eine gute programmati
sche These. Wenn der ethische Diskurs der 
Innovation nicht vorangehen kann, soll er sich 
zumindest begleitend dem innovativen Pro
zess gleich anschließen. 

Aus seiner bekannten, zwischen deontolo
gischer und eudämonistischer Ethik, d.h. zwi
schen I<ANT und ARISTOTELES vermittelnden Po
sition legt Otfried HöFFE sehr wertvolle und 
meistens auch originelle Argumente vor, die 
dem Gedanken einer personalistischen Ethik 
zumindest sehr nahe kommen, wenn sich 
nicht überhaupt mit ihr decken. 

H. UFER 

MODERNE MEDIZIN- CHANCE UND 
BEDROHUNG 
Ruth BAUMANN-HöLZLE 

Peter Lang Verlag, Bern 2001 

361 Seiten 
ISBN 3-906766-55-1 

Die Autorin ist Dozentin für Ethik in Medi
zin und Pflege und Präsidentin des Vereins 
"Ganzheitliche Beratung und kritische Infor
mation zu pränataler Diagnostik" in der 
Schweiz. 

ln dem vorliegenden Band sind 28 Refera
te und Aufsätze wiedergegeben, welche im 
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Zeitraum 1990 bis 2000 entstanden und zum 
größten Teil in Fachzeitschriften oder Tages
zeitungen publiziert worden sind. Die Artikel 
sind nicht chronologisch, sondern entspre
chend ihrer Thematik "entlang dem Lebens
bogen" geordnet: Den Anfang bilden 4 Auf
sätze mit Steilungnahmen zur Medizinethik im 
Allgemeinen ("Bezugspunkt", ca. 60 Seiten), 
es folgt eine eingehende Behandlung der Ethik 
pränataler Diagnose- und Selektionsverfahren 
sowie der In-Vitra-Fertilisation ("Risiko", ca. 
90 Seiten). Im darauf folgenden Abschnitt wer
den die ethischen lmplikationen der Transplan
tationsmedizin und der Gentechnologie un
tersucht ("Spitzenmedizin", ca. 60 Seiten). Als 
nächstes folgt die Erörterung medizinethischer 
Fragen der Geriatrie und Altenpflege, sowie 
des Themas Euthanasie ("Abschied", ca. 90 

Seiten). ln einem abschließenden Kapitel wird 
die Ökonomie im Gesundheitswesen und ihre 
ethischen lmplikationen betreffend Rationie
rung und Verteilungsgerechtigkeit abgehandelt 
("Solidarität", ca. 30 Seiten). 

Da die einzelnen Aufsätze zu verschiede
nen, gerade aktuellen Anlässen entstanden sind 
und jeweils nur einen bestimmten Aspekt me
dizinethischen Handeins thematisieren, fehlt 
eine systematische Erörterung. Der Leser selbst 
muss versuchen, Bindeglieder zwischen den 
einzelnen Aufsätzen zu finden, was manchmal 
nicht leicht ist, da Argumentationsfiguren, Ein
schätzungen und Schwerpunkte zeitlich weit 
auseinander liegender Schriften differieren. 

Das Vorwort und die Aufsätze mit allgemei
nem Inhalt erläutern den gewählten Referenz
punkt medizinethischer Entscheidungen: es ist 
das autonome Subjekt wie es in der Tradition 
KANTS definiert ist. Auf Grund seiner Autono
mie (Selbstbestimmung) darf es niemals für 
Zwecke anderer gebraucht werden. Daraus 
resultiert seine Unverfügbarkeit und Würde. 
Für den Arzt bedeutet das, dass er einerseits 
das ihm anvertraute menschliche Leben nie
mals für fremde Interessen missbrauchen oder 

gegen diese aufrechnen darf (utilitaristische 
Fehlhaltung) und dass er andererseits auch 
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keine eigenmächtige Heilbehandlung durch
führen darf (paternalistische Fehlhaltung). 
Ärztlichem Handeln liegt ursprünglich ein 
Abhängigkeitsverhältnis zugrunde, in wel
chem auf der einen Seite der auf Grund sei
nes Zustandes (krank, behindert, unentwickelt) 
in seiner Autonomie eingeschränkte Patient, 
und auf der anderen Seite der mit aller Kom
petenz und allen Möglichkeiten ausgestattete 
Arzt stehen. Aus diesem Abhängigkeitsverhält
nis entspringt die Besonderheit des ärztlichen 
Ethos, welches darin besteht, gerade den durch 
seinen Naturzustand nicht autonomen Men
schen in seiner Würde ernst zu nehmen und 
ihm im Felde von Leib und Seele (wieder) zu 
seiner Autonomie zu verhelfen. Dieses Verhält
nis macht deutlich, dass nicht eine vorgege
bene Autonomie Grund der Menschenwürde, 
sondern umgekehrt die vorausgegebene Wür
de, im Sinne eines Werdehorizonts, der Grund 
der Autonomie ist. Da jegliches Werden an 
Beziehungen gebunden ist, handelt es sich in 
der Tat um einen Beziehungshorizont Inso
weit der Mensch für menschliche Beziehun
gen - inkludierend die Beziehung zu Gott -
offen ist, insoweit kommt ihm Würde zu. Nie
mand kann ihn zu solchen Beziehungen zwin
gen oder an seiner Statt diese Beziehungen 
schaffen. Darin liegt seine Autonomie und Ein
zigartigkeit als Person. Ist der Mensch in irre
versibler Weise zu menschlichen Beziehun
gen nicht mehr fähig, erlischt auch seine sub
jektive, durch eigene Freiheit gesetzte Wür
de. Was bleibt ist sein Wert, den ihm die Lie
be eines Anderen verleiht. 

Eine besondere Form der menschlichen 
Beziehung ist jene der Mutter zu ihrem noch 
ungeborenen Kind. Die Mutter nimmt Anteil 
am Werden des Ungeborenen und umgekehrt 
nimmt das Kind Anteil am Werden der Mut
ter. Würde der Mutterschaft und Würde des 
Ungeborenen bedingen sich daher gegensei
tig. Trotz dieser Reziprozität hinsichtlich des 
Würdestatus besteht ein radikales Abhängig
keitsverhältnis zwischen Mutter und Ungebo
renem hinsichtlich des Autonomiestatus. Aus 
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diesem Abhängigkeitsverhältnis entspringt, in 
Analogie zum Verhältnis Arzt - Patient, das 
besondere Ethos der Mutterschaft, das sich in 
physiologischer Weise während der Schwan
gerschaft - BAUMANN-HöLZLE vergleicht diese 
Verwandlung mit einer "Häutung"- entwik
kelt. Während der ersten Monate der Schwan
gerschaft, während welchen dieses physiolo
gische Ethos noch nicht entwickelt ist, kann 
es zu einem Autonomiekonflikt zwischen Frau 
und Ungeborenem kommen, wenn die 
Schwangerschaft unerwünscht war. Es über
rascht, dass die Autorin im Falle des Schwan
gerschaftskonflikts von einer Pattsteilung 
spricht, welche weder gegen das Interesse (die 
Autonomie) der Frau noch gegen das Interes
se (die Autonomie) des Ungeborenen gelöst 
werden dürfe. Es liege ausschließlich im Er
messen der Frau, sich für die eine oder ande
re Option zu entscheiden. Alles, was sich im 
Inneren des Körpers der Frau abspielt, müsse 
juridischem Zugriff von außen entzogen blei
ben. Hat sich die Frau für den Abbruch der 
Schwangerschaft entschieden, so resultiere 
daraus sowohl eine individuelle als auch eine 
kollektive Schuld, welche auch die Kirche 
mitzutragen habe. Diese Mitschuld ergebe 
sich aus der Tatsache, dass Kirche und Gesell
schaft jeden kritischen Diskurs scheuten, wel
cher die Autonomie der Person betrifft. Da
durch bliebe die Frau mit ihrem Konflikt letzt
lich allein. Daraus resultiere die Gefahr, dass 
der oder die mit existentiellen Fragen Allein
gelassene sich einer fundamentalistischen 
Subkultur, wie z.B. dem Opus Dei, anschlie
ße, welche durch fertige Antworten jeden Dis
kurs erst recht ersticke.- Der Rezensent steht 
fassungslos vor der Selbstwidersprüchlichkeit 
einer solchen Argumentation. 

Die folgenden 4 Aufsätze (datierend von 
1993- 2000) befassen sich mit den ethischen 
lmplikationen pränataler Diagnostik. Beklagt 
wird eine zunehmende Verbreitung der Prä
nataldiagnostik, sei es infolge individueller 
oder vom Arzt suggerierter Wunschindikati
on, sei es infolge gesellschaftlich (WHO) emp-
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fohlener eugenischer Indikation (z.B. "Eradi
kation des Down-Syndroms"). Als negative 
Folge eines pränataldiagnostischen Screenings 
wird die zunehmende Diskriminierung von 
Behinderten und die Förderung der Illusion 
vom perfekten Menschen befürchtet. Für die 
einzelne Frau impliziert die Durchführung der 
Pränataldiagnostik eine wertende Stellungnah
me gegenüber ihrem Ungeborenen, welche 
der Würde werdenden Lebens und der Wür
de der Mutterschaft widerspricht. Die Autor in 
plädiert daher in früheren Aufsätzen dafür, auf 
die Pränataldiagnostik überhaupt zu verzich
ten, es sei denn, es handle sich um einen Not
fall oder um den elterlichen Wunsch, sich auf 
ein möglicherweise behindertes Kind besser 
vorbereiten zu können. Im jüngsten Aufsatz 
aus dem Jahr 2000 revidiert die Autorin aller
dings ihre restriktive Haltung und macht eine 

"verantwortliche Güterabwägung" geltend, 
welche die mutmaßliche Lebens- und Leidens
situation des Kindes und der Eitern einbezieht. 
Dadurch könne die "Gesellschaft" moralisch 
in eine Pattsituation geraten: Entweder es wer
de die Frau dazu instrumentalisiert, das Kind 
auszutragen oder es werde das Kind instru
mentalisiert, indem es der Güterahwägung 
zum Opfer fällt Bei dieser Argumentation lässt 
die Autorin unberücksichtigt, dass auf Grund 
der Einzigartigkeit der Person niemand an Kin
des Statt dessen "mutmaßliche Lebens- und 
Leidenssituation" beurteilen kann. Für die 
Mutter selbst gilt ohnehin, dass sie auf Grund 
ihrer "Häutung" zur Mutterschaft, auch ein 
behindertes Kind liebevoll annehmen wird. 

Drei weitere Aufsätze befassen sich mit der 
Präimplantationsdiagnostik (PID) und der da
zugehörigen In-vitra Fertilisation (IVF). Die 
Autorin nimmt dabei Stellung zu Gesetzesent
würfen des Schweizer Bundesrates. Sie lehnt 
PID von Grund aus ab, und zwar mit ähnli
chen Argumenten, wie sie auch vom Institut 
IMABE vorgetragen wurden. Hinsichtlich IVF 
als Voraussetzung dazu urteilt BAUMANN-HOLZLE 

in zwei verschiedenen Aufsätzen jedoch un
terschiedlich. ln einer älteren Publikation 
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(1995) argumentiert sie gegen IVF, weil dabei 
"überzäh I ige" Embryonen anfallen, deren 
"Produktion" der Menschenwürde widerspre
che. Darüber hinaus sei die Methode für die 
Frau psychisch sehr belastend. Anstatt nach 
technischen Lösungen für die Kinderlosigkeit 
zu suchen, sollten Forschungsgelder lieber 
dafür verwendet werden, die Ursachen von 
Unfruchtbarkeit aufzudecken und zu beseiti
gen. ln einem jüngeren Aufsatz (2000) hinge
gen sieht die Autorin in den Rahmenbedin
gungen der IVF kein Problem mehr. Vielmehr 
gelte es bei der Ethik der Zeugung allein dar
auf zu achten, dass die menschliche Willens
freiheit der menschlichen Leiblichkeit keinen 
Schaden zufügt. Der freiwillige Zeugungsakt 
konstitutiere ein Verantwortungsverhältnis zur 
hervorgebrachten menschlichen Leiblichkeit. 
Dieses Verantwortungsverhältnis werde im 
Falle homologer IVF eingelöst, weshalb sie, 
trotz ihres technischen Charakters, sittlich ge
rechtfertigt sei, im Falle heterologer IVF hin
gegen nicht, was sie sittlich unerlaubt mache, 
es sei denn, der Samenspender verzichtet auf 
Anonymität. Die Einlösung des Verantwor
tungsverhältnisses verlange außerdem eine 
stabile elterliche Lebensgemeinschaft. Die 
Gesellschaft könne aber die Stabilität einer 
Lebensgemeinschaft weder überprüfen noch 
garantieren. Es sei daher IVF immer dann sitt
lich zu rechtfertigen, wenn ein Paar bloß ei
nen entsprechenden Wunsch äußert. Ange
sichts einer solchen Minimalforderung sei 
vorangehende Beratung durch psychologisch 
und ethisch geschulte Personen unabdingbar, 
wobei das Beratungsziel darin bestehen sol
le, im Paar ein geeignetes Tugendbewusstsein 
wachzurufen. Angesichts einer individualisti
schen, hedonistischen und uti I itaristischen 
Gesellschaftspraxis bestehe dazu großer 
Handlungsbedarf.- An diesem Beispiel kann 
man sehen, wohin an sich korrekte Überle
gungen führen, wenn sie von verkürzten Vor
aussetzungen ausgehen. 

Im Kapitel "Spitze" werden zuerst ethische 
Fragen der Transplantationsmedizin angespro-
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chen. Ausgehend von der Grundlage der Men
schenwürde und Menschenrechte werden die 
Kriterien für eine zulässige Organentnahme 
behandelt. Im Falle der Organspende unter 
Lebenden ist die informierte Zustimmung von 
Spender und Empfänger erforderlich und es 
ist jeder Organhandel verboten. Im Falle der 
Organspende von Toten vertritt die Autorin die 
Meinung, dass die Hirntoddefinition ursprüng
lich als Kriterium für das Abschalten von Ma
schinen, nicht aber als Kriterium für mögliche 
Organentnahme eingeführt wurde. Daher 
reiche die Hirntoddefinition zur Organentnah
me nicht aus. Der Hirntod definiere nicht au
tomatisch das Ende des Personseins. Hinge
gen sei die Hirntoddefinition zulässig für eine 
Organspende, wenn der Spender zuvor als 
kompetente Person seine informierte Einwil
ligung gegeben hat. Aus demselben Grund sei 
eine Organentnahme bei todgeweihten An
encephalen nicht zulässig. 

Ein weiteres Spitzenthema der Medizin 
betrifft die Gentechnologie. Die Autorin fragt, 
inwieweit es zulässig ist, das menschliche 
Genom zu verändern. Eingriffe in die mensch
liche Keimbahn seien auf jeden Fall abzuleh
nen, weil künftigen Generationen keine Ge
legenheit gegeben sei, hiezu ihre informierte 
Zustimmung zu geben. Aber auch bei Eingrif
fen in das somatische Genom sei äußerste 
Wachsamkeit am Platz, da der Mensch das 
Gute und Böse der Schöpfung nicht vollstän
dig erkennen könne und eine "Verbesserung" 
der Schöpfung daher eine Anmaßung darstel
le. Außerdem hätten die modernen Techno
lagien generell zu sehr negativen Konsequen
zen geführt. Zweifellos besteht ein qualitati
ver Unterschied zwischen Manipulation to
ter Materie und Eingriffen in lebende Orga
nismen. Es muss aber gesagt werden, dass 
eine ängstliche Einschränkung der Hand
lungsfreiheit zugleich Ausdruck einer Klein
gläubigkeit wäre, welche dem christlichen 
Geist der Gotteskindschaft widerspricht. Eine 
Gesellschaft hingegen, die sich über Gott er
haben dünkt, muss zurecht die Folgen ihrer 
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Handlungen fürchten. 
Zu den besten Kapiteln des Sammelbandes 

gehört die Behandlung ethischer Probleme in 
der Geriatrie. Zum Einen befindet sich diese 
im Spannungsfeld zwischen dem medizinisch 
Machbaren und dem vom Patienten bzw. des
sen Angehörigen Gewünschten. Zum Ande
ren befindet sie sich im Spannungsfeld einer 
individuellen Kosten-Nutzen-Abwägung und 
gerechter Ressourcenvertei lung. Die Vielzahl 
z.T. sehr effizienter Behandlungsmöglichkei
ten der modernen Medizin verleitet zum tech
nischen Imperativ, demzufolge das technisch 
Mögliche zum moralisch Geforderten wird. 
Die dadurch bewerkstelligte Lebensverlänge
rung kann zu einer unverhältnismäßigen Zu
nahme des Leides und der Abhängigkeit füh
ren, welcher der autonome Patient oder des
sen Angehörige mit dem Wunsch nach akti
ver Beendigung des Leidens entgegentritt. 
Daraus resultiert das ethische Problem der 
Euthanasie. 

ln ihrer Stellungnahme des Jahres 1993 
lehnt die Autorin sowohl den "technischen 
Imperativ" als auch die Aufhebung des Tö
tungsverbotes oder die Unterstützung des Sui
zids alter Menschen ab. Beide entspringen der 
Illusion einer unumschränkten Macht des 
Menschen. BAUMANN-HöLZLE plädiert an deren 
Stelle für ein Paradigma des Menschengerech
ten, welches darin besteht, einerseits ärztli
che Therapie als das zu begreifen, was sie dem 
ärztlichen Ethos und dem griechischen Wort
sinn zufolge immer schon war und ist- ein 
Dienst an der leidenden Person, andererseits 
Ansprüche der Menschenrechte auf den Sinn 
von Gerechtigkeit zurückzuführen, welcher 
die Pflicht zugrunde liegt, jedem das Seine zu 
geben. Freiheit und Abhängigkeit, Aufgege
benheit und Vorgegebenheit als verwobene 
Grundkonstanten menschlicher Existenz sol
len mit gleichem Gewicht respektiert werden. 
Derart können in der Kommunikation zwi
schen Arzt und Patient Vertrauen, Lebensfreu
de und Zuneigung als irdische Zeichen über
irdischen Glaubens, Hoffnung und Liebe er-
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wachen- ein wunderschöner Gedanke! 
Vor diesem Hintergrund lehnt die Autorin 

sowohl die Praxis der Euthanasie in den Nie
derlanden (1994) als auch eine entsprechen
de Initiative in der Schweiz (1995, sog. Moti
on Ruffy) ab. Auf diesem Grund formuliert 
sie auch, gemeinsam mit einem Internisten, 
ein siebenstufiges Programm ethischer Urteils
bildung, welches die eingangs geschilderten 
Spannungsfelder menschengerecht zu lösen 
verspricht. ln einer Arbeit aus dem Jahr 1999 
verlässt sie aber in der Frage der Euthanasie 
die Forderungen des Arztethos wieder zugun
sten bloß konsequentialistischer Argumente 
und nimmt die Forderungen der Menschen
würde zugunsten von Klugheitsabwägungen 
innerhalb einer pluralistischen Gesellschaft 
zurück. 

Die letzten 3 Aufsätze befassen sich mit öko
nomischen Fragen des Gesundheitswesens in 
der Schweiz. Anders als (dzt.) in Österreich 
scheinen die ökonomischen Zwänge in unse
rem westlichen Nachbarland noch mehr Ein
fluss auszuüben, sodass überlegt wird, interdis
ziplinäre Kommissionen einzusetzen, welche 
festlegen, ob im konkreten Fall eine bestimmte 
Therapie begonnen oder fortgesetzt werden 
kann oder aber aus ökonomischen Rücksich
ten die Behandlung abgebrochen werden muss. 
Die Autorin macht Vorschläge, wie man sol
che Rationierung umgehen könnte. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: 
Der Sammelband greift alle brennenden ethi
schen Fragen der modernen Medizin auf und 
behandelt sie auf dem Hintergrund des Para
digmas der Menschenrechte und Menschen
würde. Die einzelnen Aufsätze sind von un
terschiedlicher Qualität. Hervorragende Ge
dankenführungen wechseln mit zuweilen 
wenig überzeugenden bis widersprüchlichen 
Argumenten. Nirgends zitiert die Theologin 
auch nur ein einziges Mal das kirchliche Lehr
amt. Das wäre im Interesse des beschwore
nen Pluralismus und fundierter Argumentati
on doch auch einem Vertreter der reformier
ten Kirche zuzumuten. Insgesamt wirkt das 
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Buch, trotz Anreihung der Themen im Lebens
bogen, uneinheitlich und schwer lesbar. Es 
wird dem Leser zugemutet, eine über 1 0 Jah
re laufende Geistesentwicklung der Autorin, 
die eine erhebliche Spanne und Spannung 
aufweist, nachzuvollziehen. 

w. RELLA 

PATIENTENORIENTIERTE GESPRÄCHS

FÜHRUNG IM PFLEGEPROZESS 

Annelies FITZGERALD & Gerda Zw1cK 
Springer Verlag, Wien 2001 

117 Seiten 
ISBN 3-211-83664-0 

Dieses Buch soll eine Anleitung für den 
Umgang mit Patienten während des gesam
ten Pflegeprozesses sein. 

Schon vor dem ersten Kontakt mit dem Pa
tienten ist es ratsam über seine Person (Name, 
Alter und den Grund seiner Aufnahme) infor
miert zu sein. So sind viele Patienten erfreut 
und fühlen sich als Person geachtet, wenn sie 
gleich mit ihrem Namen angesprochen wer
den. Auch Gesten der Freundlichkeit, wie ein 
nettes Lächeln und die Hand zur Begrüßung 
reichen, sind sehr hilfreich, um von Anfang 
an eine gute Pflegebeziehung aufzubauen. 
Diese erste Berührung schafft Nähe und Ver
trauen und kann unruhigen, nervösen oder 
verängstigten Patienten beruhigen und Mut 
machen. Körperliche Berührungen sind vor 
allem bei Menschen deren Hör- oder Sehfä
higkeit beeinträchtigt ist, sehr wichtig. Bei 
Personen mit solchen Einschränkungen sollte 
man auf keinen Fall vergessen, sie vor einer 
Pflegehandlung zu informieren und auf ihre 
Körpersprache bzw. Mimik zu achten, um zu 
erkennen, ob es ihnen unangenehm ist. 

Auch das Auftreten des Patienten gibt uns 
Aufschluss über seine Person. Dabei ist auf sein 
äußeres Erscheinungsbild, seine Mobilität und 
auf seine körperliche Verfassung zu achten. 

Durch die Nervosität bei der Aufnahme 
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kann es vorkommen, dass Dinge vergessen 
werden. Daher ist es sinnvoll wichtige Inhal
te eines Gespräches schriftlich ev. in Form ei
nes Informationsblattes festzuhalten. Auch ein
fache Bilder oder Skizzen können es erleich
tern, Abläufe zu rekonstruieren. 

Bei dem Gespräch mit dem Patienten ist vor 
allem die Art und Weise, wie mit ihm gespro
chen wird, von großer Bedeutung. Fragen an 
den Patienten sollten einfach und klar formu
liert werden. Wichtig ist es, keine unnötigen 
Fremdwörter, die dem Patienten unbekannt sind, 
zu verwenden. Außerdem sollte ihm oder ihr 
der Zweck des Gesprächs mitgeteilt werden. 

Während Gesprächen kann man auch Er
wartungen, die der Patient gegenüber dem 
Pflegepersonal hat, besprechen. Auch das Pfle
gepersonal soll Erwartungen an den Patienten 
zum Ausdruck bringen: wie zum Beispiel, dass 
er frei seine Wünsche äußert, dass bei Erklä
rungen aufmerksam zugehört wird, oder dass 
Anweisungen befolgt werden. 

Oft ist es nicht leicht solche Gespräche zu 
führen. Es gibt Menschen die viel reden und 
einfach nicht mehr aufhören. Bei solchen Per
sonen sind direkte, so genannte Ja-Nein Fragen 
sehr hilfreich. Wenn der Gesprächspartner vom 
Thema abkommt, dann kann darauf hingewie
sen und eventuell ein neuer Termin für ein aus
führlicheres Gespräch angeboten werden. 

Aber auch das Gegenteil ist möglich, dass 
jemand fast nichts reden will. Bei solchen 
Menschen sollten offene Fragen gestellt wer
den, bei denen der Patient nicht nur mit Ja 
oder Nein antworten kann. 

Es gibt allerdings auch Personen, die allen 
Fragen ausweichen. Hier kann versucht wer
den die Fragen anders zu formulieren. Sollte 
dies zu keiner Lösung führen, so spricht man 
den Patienten direkt an, und erklärt, dass Hil
fe nur dann möglich ist, wenn er oder sie sich 
kooperativ verhält. Wenn darauf auch keine 
Verbesserung der Situation erfolgt, so kann ein 
anderer Gesprächspartner angeboten werden. 

Häufig muss über Themen gesprochen wer
den, welche in unserer Gesellschaft ein Tabu 
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darstellen, wie etwa Sexualität oder Ausschei
dung und der gleichen. Hier sollte zuerst ab
geklärt werden, ob die Fragen im Moment 
wirklich von wichtiger Bedeutung für den wei
teren Pflegeprozess sind. Sollten die Fragen 
wirklich notwendig sein, so muss der Patient 
über den Grund und den Verwendungszweck 
jeder einzelnen Information aufgeklärt werden. 

Nach dem Erstgespräch wird die Pflege 
geplant. Auch diese sollte nach Möglichkeit 
immer mit dem Patienten besprochen werden. 
Die Ressourcen des Patienten sollten dabei 
berücksichtigt werden, denn diese fördern die 
Motivation. Pflegediagnosen sollen so kurz, 
genau und prägnant wie möglich sein. Man 
sollte immer eher Nahziele (Ziele, die man 
nach z. B. einer Woche schon erreichen kann) 
festlegen, damit der Patient schnelle Fortschrit
te erkennen kann und seine Motivation und 
die des Pflegepersonals steigt. So kann er sich 
Schritt für Schritt seinem Fernziel nähern. 

Pflegemaßnahmen, die festgelegt werden, 
müssen auch durchgeführt werden. Wenn ein 
Punkt des Pflegeplans nicht erreicht oder ge
ändert wird, so sollte dies mit dem Patienten 
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vorher besprochen, dokumentiert und begrün
det werden. 

Es kann auch vorkommen, dass einige Pfle
gepersonen den Patienten erst im Rahmen der 
Dienstübergabe zum ersten Mal kennen ler
nen. Dabei wird oft nicht nur über den Patien
ten und seine Person (Name, Alter und den 
Grund seines Aufenthaltes) gesprochen, son
dern es werden auch Kommentare über die 
Eigenheiten des jeweiligen Patienten (ist lästig 
und läutet wegen jeder Kleinigkeit, usw.) wei
tergegeben. Durch solche Aussagen entstehen 
leider Vorurteile, welche den gesamten wei
teren Pflegeprozess negativ beeinflussen kön
nen. Aus diesem Grund sollten bei der Dienst
übergabe vorwiegend sachliche und objekti
ve Daten an Kollegen weitergegeben werden. 

Dieses Buch ist lesenswert, nicht nur für An
fänger im Pflegedienst, sondern auch für sol
che, die schon jahrelange Erfahrungen aufwei
sen. Auf einfache, aber tiefgehende Weise wird 
der Leser mit den Problemen des pflegebedürf
tigen konfrontiert und dadurch sensiblisiert. 

A. KARNER 
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